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Mein Papageier frißt lleine 
hartgellochten Eier 

\vie man dieser Tage aus Tegeler 
justizkreisen erfahren ko~nte, sind 
"verdeckte" Fander der KUKO, einer 
eigens gebildeten Sondereinheit der 
Berliner Polizei, einem umfangreichen 
Dealerring auf die Schliche gekom
men. Der Ring handelte mit "frisch
geschlüpften" Küken und war nicht 
im Handelsregister eingetragen. 
Wieder einmal geriet die Justizvoll
zugsanstalt in ein schiefes Licht. 

So meldete der TEGELER EIERBOTE, 
ein Organ der Wirtschaftsverwaltung 
der ]VA Tegel. in seiner Mittwoch
Ausgabe, Häftlinge hätten schon seit 
geraumer Zeit erfolgreich versucht, 
sich beim Anstaltsarzt von "Normal
kost" auf "Fleischlos" umsetzen zu 
lassen, um sich so in den Besitz von 

rohen Hühnereiern zu bringen. 1\uch 
der sogenannte "Fisch-Käseaustausch 
würde dazu mißbraucht. Die solcher
weise beschafften Eier würden dann 
von den Inhaftierten personlieh aus
gebrütet und die geschlüpften Küken 
mit Aufpreis und unter Umgehung der 
Steuerpflicht weiterveräußert. Haupt
abnehmer bei diesem verwerflichen 
Handel seien die zahlreichen 
"Fleischesser" unter den Gefangenen. 

Der Pressesprecher der justizverwal
tung, Heiko Kükenspender, wollte sich 
zu der Frage, ob die Häftlinge die 
Eier denn auch selbst befruchtet 
hätten, im Hinblick auf die noch lau
fenden Ermittlungen der Staatsan
waltschaft, nicht äu ßern. Herr 
Schlaue-Lerngut, ein leitender Ange
stellter der ]VA Tegel, wies alle 
Gedanken, warum die Eier nun ent
gegen sonst üblicher Verfahrensweise 
von der Anstaltsküche gekocht wür
den, als Spekulation zurück. So sei 
die Befürcht ung eines Gefangenen, 
"... hier werden aus nicht mehr ganz 
astreinen Eiern hartgekochte ge
macht, weil bei denen der faule 
Geruch eh nicht mehr auffällt", 
völlig absurd. Er bestritt a uch ener
gisch die Behauptung. man habe ihn 

·c schlaue-Lerngut) auf einer Presse
konferenz anläßtich einer Theater
aufführung in der ]VA Tegel in 
diesem Jahr mit rohen Eiern beworfen. 
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Als ein Sprecher der AL ihn fragte, 
ob in der JVA nicht unterschwellig 
Wahlpropaganda betrieben werde, 
wenn gekochte Eier etwa mit schwar
zen Kreuzen oder roten Strichen 
gekennzeichnet würden, zeigte sich 
Herr Schlaue-Lerngut tief betroffen. 
"Wir sind hier nicht in Kiel, hier 
wird weder gebarschelt noch gepfei
fert", rief er unter starkem Beifall. 
Den Verdacht, Gefangene hätten 
Hühnereier mit Läuseeiern "ge
~reuzt", konnte Herr Dr. Bürzel als 
Arztesprecher nicht bekräftigen. 
"Sehen sie", sagte er, "bei uns ist 
die Tierhaltung aus vielschichtigen 
Gründen verboten" . Er glaubt, Krimi
nelle würden auch Fußpilz züchten, 
wenn dieser nur eßbar wäre. 

Der Geschäftsführer einer weltweiten 
"Hendlbraterei" ist gegen ein Ab
kochen der Eier in Berliner Knästen. 
Da aus den Eiern sowieso mehr 
Hühner als Hähne schlUpfen, befürch
tet er "schwere Zeiten", allenfalls 
für die Suppenhühnerindustrie. 

Wenn die Ermittlungen abgeschloßen 
sind, werden wir weiter berichten, so 
der TEGELER EIERBOTE. 
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diese Ausgabe hat sich leider wieder um eine Woche 
verspätet. Aber es war zeitlich nicht zu schaffen, 
und nachdem auch unsere Druckmaschine wieder ein 
'Wehwehchen' hatte, sind wir froh, daß es im letzten 
Moment dann doch noch geklappt hat. 

Der Proze/3 um die Beamtenbeleidigung ist über die 
Bühne gegangen, und wie er endete, kann man auf Seite 
8 und 9 erfahren. Der Prozeß um den V-Mann findet am 
19.01.1988 im Saal 370 des Amtgerichts Moabit statt . 
Wer an diesem Tage nichts Besseres vorhat, kann der 
nächsten Vertagung beiwohnen. Sicher lieh wird wieder 
ein 'wichtiger' Zeuge fehlen. Aus dunkler Quelle 
haben wir erfahren, daß sich der Petitionsausschuß 
des Berliner Abgeordnetenhausesmit der Sache befaßt . 
Man darf gespannt sein, was aus diesem Verfahren 
wird. 

Wir haben immer noch große Personalprobleme . Wer Lust 
verspürt, von allen Seiten angegriffen zu werden, kann 
sich gerne bei uns als Redakteur bewerben. Voraus
setzung sind gute Deutschkenntnisse und Schreib
maschine schreiben können. Außerdem gute Nerven und 
die Kraft, allen Anfeindungen standzuhalten . 

Im Oktober haben wir von der Senatsverwaltung für 
Justiz, Abteilung V (Strafvollzug), eine Abmahnung 
bekommen. Wir sollten keine Beiträge und Leserbriefe 
über westdeutsche Justizvollzuqsanstal ten mehr ver
öffentlichen. Daraufhin hat die Redaktionsgemeinschaft 
beschlossen, zurückzutreten. Inzwischen ist dieser 
Brief durch einen weiteren aufgehoben, und wir kön
nen wieder über westdeutsche Vollzugsverhältnisse be
richten. Allerdings sind wir weiterhin abgemahnt und 
müssen besonders darauf achten, keine Straftatbe
stände zu erfüllen. Deswegen werden wir bei Berichten 
aus Westdeutschland besonders aufmerksam recher
chieren und nachfragen. 

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird jetzt über einen 
Zusatz zum Pressegesetz verhandelt . Durch diesen 
Zusatz soll dann auch ein verurteilter Strafgefan
gener verantwortlicher Redakteur einer Gefangenenzei
tung sein können . Das wird uns dann noch ein bißchen 
mehr vor Zensur schützen . 

Wir danken allen Spendern, die in diesem Jahr wieder 
einen Obulus für uns entrichtet haben. Unsere Finan
zen stehen schlecht, und wer kann und möchte, sollte 
etwas für unser Konto tun . 

Die Redaktionsgemeinschaft wünscht allen Lesern ein 
ruhiges, friedliches Weihnachtsfest und ein erfolg
reiches 1988. Den inhaftierten Lesern wünschen wir 
Glück und baldige Entlassung. 

Ihre Redaktionsgemeinschaft plus Hoppel'chen 
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••• alles 

\ver unter dieser Überschrift 
\\'eihnachtstralala-Artikel erwartet, 
"'ird sich getäuscht sehen. Dieser 
Artikel ist ein Bericht über die Zu
stände im Berliner Strafvollzug und 
ein Versuch, die hohe Selbstmordrate 
in diesem Jahr zu erklären. Bis zum 
November 1987 hatten sich in 
Berliner Haftanstalten acht Männer 
und eine Frau das Leben genommen. 

Justizsprecher Kähne erklärte gegen-
' Uber df'r "taz", ihm sei kein Fall 

bekannt, m dem die Haftbedingungen 
die Ursache fUr eine Selbsttötung 
gewesen sind. Am lL. November hatte 
sich der 28jährige Klaus H. in einer 
Zelle des Moabiter Hochsicherheits
traktes erhängt . Er hatte noch 19 
~lonate Haft wegen Kfz- Diebstahl und 
Beleidigung offen. Im Hochsicher
heitstrakt saß er, weil er vier 
\oJochen vorher aus der Strafhaft 
geflohen war. Nach den Informa
tionen der "taz" soll Klaus H. mehr
fach versucht haben, aus dem Trakt 
verlegL zu werden und d1esen \\1unsch 
auch beim Sicherheitsbüro vorge
tragen haben. Mitgefangene von 
Klaus H. berichteten, daß er mehr
fach Selbstmordabsichten geäußert 
hat; und dies gegenüber Arzten und 
Bediensteten der Justizvollzugsanstalt 
Moabit. Er wurde nicht ernstgenommen 
und die Folge davon war sein Suizid. 
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chläft 

Die Presseerklärung vom Senator fUr 
Justiz in einem Selbsttötungsfall ist 
immer gleich. Sie lautet: Das Motiv 
der Selbsttotung ist nicht bekannt. 
Ein sofort herbeigerufener Arzt 
konnte nur noch den Tod feststellen. 
Nach den bisherigen Erkenntnissen 
scheidet ein Fremdverschulden aus. 
Die Obduktion der Leiche ist ange-

Mehr fällt den Herren dazu nicht ein. 
Bei der Rechtsausschußsitzung er
klärte Alexander von Stahl, Staats
sekretär beim Senator für Justiz, daß 
die Anstalt bei aller Tragik "nur 
durch Zufall einen Suizid verhindem 
konnte". Es ist ja immer leicht, einen 
Vorwurf von sich zu wetsen und zu 

wüßte nicht, wie der 
dazu kamen. 

Allerdings ist in Berlin der Straf
vollzug besonders human und wie der 
Landespresseoienst vom 15. September 
1987 erklärte: "lnsgesamt führt der 
Rückgang der Gefangenenzahl mit den 
sich dar<tus ergebenden Auswirkungen 

einer qualitativen Verbesserung 
Berline~ justizvol1zuges". 



keiner wacht ••• 

Nun befinde ich mich schon 
einigen Jahren in Haft und habe 
nichts von einer qualitativen Ver
besserung des Berliner Strafvollzuges 
bemerkt - im Gegenteil. Durch die 
totale Überlastung der Beamten im 
allgemeinen Vollzugsdienst kommt es 
zu immer mehr Krankschreibungen. 
Schon heute befindet sich der Straf
vollzug mit einem Krankenstand von 
10 bis 20 % weit über dem 
Nonnalmaß in der freien Wirtschaft. 
In einer "Kleinen Anfrage" hatte der 
Abgeordnete Andreas Gerl (SPD) im 
Hinblick auf die Personalsituation im 
Berliner Strafvollzug die Frage 
gestellt, ob es zutrifft, daß in der 
JVA Tegel die Häuser sämtlich mit 
Personal unterbesetzt sind (siehe 
dazu auch Seite Jl) . 

Der Senator für Justiz antwortete 
wie folgt: "Die personelle Unterbe
setzung der Häuser in der jVA Tegel 
hat ihre Ursache in der Zahl der 
unbesetzten Stellen, dem seit einiger 
Zeit ständig steigenden Krankenstand, 
in der nicht vorhersehbaren Ober
nahme von dienstlich notwendigen 
Aufgaben außerhalb der Häuser und 
der Notwendigkeit, die durch Gewäh
rung von freizeitausgleichender Mehr
arbeit nicht in einem Maße ansteigen 
zu lassen, das die Mitarbeiter unver
hältnismäßig belastet". 

sollen personell überforderte 
"Betreuungsbeamte" die Gemütslagen 
und die Stimmungen ihrer Gefangenen 
erkennen? Wenn von acht Stunden 
Stationsdienst vier auf dem Tunn 
verbracht werden und die restlichen 
vier Stunden dazu benutzt werden 
müssen, irgendwelche Gänge innerhalb 
der Anstalt zu erledigen. Zwar erhält 
jeder Justizbeamte im allgemeinen 
Vollzugsdienst ein Merkblatt, mit dem 
er suizidgefährdete Gefangene er
kennen soll, das ist aber nur alles 
graue Theorie. Wenn sich der Beamte 
nicht um die Gefangenen auf seiner 
Station kümmern kann. wird er auch 
nicht wahrnehmen. \venn sie Probleme 
haben. Bei der festgefügten Struktur 
in den Justizvollzugsanstalten wird es 
wenig Gefangene geben. die sich 
ihren sogemmnten "Gruppenbetreuem" 
~cgenliber offcnhilrcn. 
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h:h k.mn mi.:h m.m,·hm.tl nkht des 
Eindnh:kt' l..'rwehnm. d.t J\ diese /.u
ständ<." g.u· nicht s~' l.llfiilli~ sind 'dc 
sie ,wsseh.:-n. Die ~cn;t tsverwd I tun~ 
für Justiz. 1\bteilun~ V, zuständig fur 
den Bt>rliner Strafv~..,ll/.ug, bemüht 
:.ich inuner sehr intensiv. den \\\ln
sehen und Forderungen ihres oher
St<."n Dienstherrn nachzuk.:>mmen. Lind 
der Justizsenator Rupert Scholz ist 
bestimmt nicht das, "'aS man sich 
tmter eint>m liberalen Justizsenator 
vorstellt . Er soll auch einer der 
Befürworter einer härteren Linie im 
Strafvollzug gewesen sein, und wenn 
unsere Informationen stunmen, wird 
sich der Strafvollzug in Berlin noch 
\\'eiter verschlechtern. ln der "Wahr
heit" war zu lesen, daß dies die 
Rechtsausschußmitglieder von AL und 
SPD befürchten, und daß von seiten 
der Justizven"altung keinesfalls an 
mehr Betreuungsarbeit gedacht werde, 
dafür mehr an die Einstellung von 
zusätzlichen Beamten im Verwaltungs
und Sicherheitsbereich. Damit setzt 
der Senator für Justiz ganz klar 
Prioritäten: Sicherheit und Ordnung 
über aUes. 

In einer 
Juli 1980 sagte der damalige 
senator folgendes: 

"Es wird immer noch von den meisten 
- offenbar auch von der CDU und gro
ßen Teilen der Presse - als Schicksal 
hingenommen, daß der Strafvollzug 
Gefangene nicht bessert und ent
lassene Gefangene rückfällig •.o~erden. 
Es ist doch ein \•.'iderspruch, steh 
über Gefangene zu erregen, die un 
Urlaub Straftaten begehen, es aber 
einfach hinzunehmen, daß Gefangene 
nach ihrer Entlassung weitere Straf
taten verüben. Das menschliche Leid, 
das durch Straftaten verursacht wird, 
ist immer das gleiche. 
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l'icr es ernst mit dem Schutz der 
llcvölkerun~ m<~int. muß den Resozia
ltstcrungsvollzug des Stro fvollzugs
gcsctzes untcrstutzen. I><JZU gehören 
Schul- und Ausbildungsrn<J f\nahmen, 
d.rzu gehört die Sozialtherapte, dazu 
gehören die Vollzugslockerungen. 
Rcso:t.ialisierung setzt Sicherheit 
voraus. Andererseits gibt es keine 
licsozialisierung ohne Risiko. Es ist 
so einfach kurzsichtig, bei Fehlschlä
gen dagegen Stimmung zu machen. Es 
ist viel sch\o/erer. ein ausgewogenes 
Verhältnis von Resozialisierung und 
Sicherheit herzustellen. Es gibt keine 
einfachen Alternativen, weder 
zwischen Sicherheit und Resozialisie
rung noch Z\ifischen Schlamperei und 
liberalem Strafvollzug. 

stellt 
höhere Anforderungen an die Sicher
heit als der herkömmliche Verwahr
vollzug. Durch Schul- und Berufsaus
bildungsmaßnahmen, durch Gruppen
arbeit, Kontakte nach außen zu frei
~gen Vollzugshelfern und Ange
hörigen, durch Vollzugslockerungen 
vom Ausgang Uber den Urlaub bis zum 
Freigang wird die Fluktuation inner
halb der Anstalt sowie zwischen der 
Anstalt und der Außenwelt erheblich 
erhöht. 

stellt 
höhere Anforderungen an den Straf
vollzug. Seme Aufgabe ist es nicht 
mehr aUein, den Gefangenen sicher 
zu verwahren. Der Gefangene ist 
nicht nur der Straftäter, vor dem die 
t\Ugemeinheit geschützt werden muß, 
er ist zugleich der \lensch. dem 
g~holfen werden soll, zu einem straf
freien Leben zu finden. Das ist ein 
Spannungsvcrhältnis, und die Gefahr 
ist nicht z.u leugnen, dal1 gerade der 
Bedienstete. der ein Vertrauensver
hältnis zu einem Gefangenen hat, 
geneigt sein kann, Sicherheitsvor
kclwungcn nicht so strikl Zll ben..:h-
1.:-n, wie diL'S not\"endig isl. 



Res,,zi.Jlbierung heskht nicht in 
einem undirfercn;:ierten V<:>rgünsti
gungsvollzug. lkr Cdangene muH 
Jemen, dar~ nicht alle Anspr-üche untl 
Erwartungen erfüllt werden können, 
da!~ er- in erster Linie selbst gefor-
deet ist, zur Erreichung des Voll
zugszieles beizutragen. Den ber-ech
tigten Interessen der Gefangenen 
Rechnung zu tragen heißt nicht, sich 
guhrillig und arglos ausnutzen /ll 

lassen. 

Die Strafgefangenen sind eine Gruppe 
von Menschen, an denen andere Insti
tutionen gescheitert sind. Wer weiß, 
wie umstritten die Methoden der Er
ziehung in Familie und Schule sind, 
den sollte es nicht v.rundern, daß es 
für den Umgang mit Strafgefangenen 
keine Patentlösung gibt, daß Lern
prozesse erforderlich sind, lernen 
auch mit Fehlern". 

Soweit der damalige justizsenator. 
Diesen Worten ist nicht mehr viel 
hinzuzufügen. Aber die Zeiten ändern 
sich und damit auch die Regierungen. 
Unter der jetzigen CDU-Regierung ist 
der Gedanke des humanen liberalen 
Strafvollzugs weit nach hinten ge
rückt.· Wir werden verwahrt und nicht 
mehr betreut. Wer etwas anderes !jagt, 
der lügt. \'lenn man sich die Zahlen 
der Gefangenen, die in Urlaub gehen, 
ansieht, so stellt man fest, daß sie 
verschwindend gering sind. Wenn der 
Vollzugsdienstleiter des Hauses V in 
einem Interview des SFB erklärt, die 
Teilanstalt V ist mit Vollzugslocke
rungen in Tegel führend, so lügt er. 
Im Verhältnis zum Potential ist die 
Zahl der Urlauber so gering wie in 
keiner anderen Anstalt. Man darf 
nicht vergessen, daß die Teilanstalt 
V nur Gefangene mit einer begrenz
ten Haftdauer von höchstens noch 
drei Jahren aufnimmt, und daß diese 
Straftäter keinerlei Umgang mit BTM 
gehabt haben dürfen. Wenn unter 
solchen "ldealgefangenen" so wenig 
udaubsfähige gefunden werden, kann 
etwas an dem System nicht stimmen. 
Darijber sollte die Senatsverwaltung 
rDr ]1;stiz nachdenken und nicht dar
ijber, v1ic noch mehr /.iiunc und noch 
mc:hr SicherheiL in den Vollzug ge
tJr<JCh l werden kil nn. 

Wenn dann der Justizpressesprecher 
erklärt, die Haftbedingungen seien 
nichl schuld an den Suiziden der 
Inhaftierten, ist das für mich Zynis
mus. Siehedich werden auch familiäre 
oder persönliche Schwierigkeiten der 
Grund eines Suizides sein; aber in 
den meisten Fällen spielen die Haft
bedingungen doch eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Mit etwas 
mehr Menschlichkeit im Vollzug wäre 
sicherlich beiden Teilen geholfen, 
sowohl den Beamten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes als auch den Gefan
genen. So hat jeder Beamte, der 
einen freundlichen Umgangston mit 
den Inhaftierten pflegt, unter Um
ständen Schwierigkeiten bei der 
nächsten Beförderung, weil er zu 
"freundlich" ist. Im Moment ist un
freundliches Verhalten gegenüber 
Inhaftierten in, und wenn viele 
Beamte sagen, "ich mache dieses 
Theater nicht mehr mit und lasse 
mich krankschreiben", so kann ich 
das vom menschlichen Standpunkt aus 
gesehen verstehen. 

Ich kann aber nicht verstehen, daß 
darunter die sozialen Kontaktmöglich
keiten der Gefangenen leiden, daß es 
weniger Möglichkeiten zum Telefo
nieren gibt. Und das heißt auch, daß 
ich meine Post nicht erst abends um 
18 oder 19 Uhr h~ben möchte, weil 
vorher kein Beamt-er auf der Station 

In den vergangenen Jahren \.,rar-en die 
Sollbesetzungszahlen mit Beamten in 
der TA 1 zum Beispiel lt.. Heute wird 
diese Teilanstalt teilweise mit acht 
Beamten besetzt, und auf einmal muß 
das auch reichen. lch möchte an 
dieser Stelle noch einmal aus der 
Rede des Senators für Justiz vom 3. 
Juli 1980 zitieren: 

"Der Strafvollzug ist ein Spiegelbild 
für die Unkorrektheiten unserer 
Gesellschaft, ein Abladeplatz für un
gelöste Probleme. Es ist einfach, ihn 
zu prügeln. Ist das nicht ein Alibi 
dafür, daß darüber andere Mißstände 
vergessen werden?''. 

Dem ist nichts hinzuzufügen: ... <·illes 
schläft, keiner wacht ... -gäh-
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Teure SchweinebackS 
Lichtblick, kannte den Beamten gar 
nicht, kennt ihn bis heute nicht. Er 
kannte nicht einmal den Art ikel. Er 
zeichnete, was der Redakteur von 
ihm verlangte: zum Beispiel ein 
Schwein und ein entblößtes Gesäß. 

Dem SFB danken wir für die Nach
druckgenehmigung des folgenden 
Beitrags, der am 8.12. in "Joumal in 
drei" gesendet worden ist (Autorin: 
Annette Wilmes). 

Der Staatsanwalt verliest die Ankla
geschrift. Er zitiert aus dem Artikel, 
durch den der Beamte beleidigt 
worden sein soll. Zum Beispiel: "'Ein 
Beamter braucht nicht anzuklopfen'. 
( ... ) Daraufhin zur Rede gestellt, 
äußert er sich abfällig und stumpf
sinnig. Die Tatsache, daß er meinen 
Haftraum, somit meinen Lebensraum 
betritt, er also die primitivste Form 
von Anstand und Höflichkeit einhal
ten sollte, er es dennoch nicht für 
notwendig hält, zeigt, wie fürsorg
lich er ist." Oder, ein anderes Zitat: 
"Ernsthafte Eigenschaften, die ihm 
(von anderen, immer nur von ande
ren!) zugeordnet werden: Heim
tückisch, link und hinterhältig. Man 
muß zugeben, daß solch eine Beur
teilung nicht stimmen kann. Ein 
beflissener 'Untertan' (. .. ) wird stets 
verkannt." Und schließlich, für den 
Staatsanwalt, das schwerstwiegende: 
"Unser hochgeschätzter 'Untertan' 
hat natürlich - Zeugnis von Indivi
dualität - auch seinen Spitznamen. 
Er kennt ihn. Kennt ihn genau. Kennt 
ihn derart gut, daß er ihn bereits 
verinnerlicht hat. Das heißt, sich 
danach verhält. Zwar ist er mit 
Gewißheit nach außen hin sei
nem Spitznahmen ablehnend gegen
über, denn es ist ein beleidigendes 
Wort, aber innerlich . .. ja, innerlich! 
Da konunt Freude auf. Er ist wer! Er 
hirnself hat einen Spitznamen! 
Persönlichkeit: Form, Gestalt und 
Individualität. Na also, so mickrig, 
schleimig ist er ja nicht. Um den 
Beleidigungsaspekt gegen den Autor 
nicht erfüllt zu sehen, sei der Spitz
name nur angedeutet: er hat was mit 
Backe zu tun. Und mit einem Ferkel. 
Nur etwas defti~er. Nun ratet mal 
schön." 

Für den Staatsanwalt war es nicht 
schwer, das Wort herauszubekonunen, 
und er sprach es im Gerichtssaal aus: 
"Schweinebacke" . Ein Beamter aus 
der Vollzugsanstalt DUppel hatte sich 
beleidigt gefühlt, er und der Leiter 
der Abteilung Strafvollzug beim 
S~nator für Justiz hatten den Straf
antrag gestellt. Heute saßen die drei 
Gefangenen, die für den Artikel ver
antwortlich sein sollen, auf der 
Anklagebank. Der Autor, der Zeichner 
und der verantwortliche Redakteur 
der Gefangenenzeitschrift ''Licht
blick" . 

8 'der lichtblick' 

Zuerst der Autor: Seit 14 Jahren 
sitzt er hinter Gittern. Im Knast 
wurde er Schriftsteller, veröffent
lichte mehrere Bücher, schrieb für 
den Hörfunk, gab eine Literaturzeit
schrift heraus. Mit dem Artikel habe 
er gar nicht einen bestimmten Beam
ten ~emeint, sagte er jetzt vor dem 
Schöffengericht. Mindestens fünf 
Beamte hätten für die Fi.gur Pate 
gestanden. Der 'Untertan' von Hein
rich Mann sei ihm ein Vorbild fUr die 
Satire gewesen, der feixende, nach 
unten tretende Untertan. Er habe 
zeigen wollen, daß im Strafvollzug 
viele Beamte mit einer solchen Men
talität ihren Dienst tun. Der Beamte, 
der grundsätzlich Recht hat und für 
den die Gefangenen inuner minder
wertig sind. Ganz davon abgesehen 
wird der Begriff "Schweinebacke" 
schon seit der Jahrhundertwende ge
braucht, für einen bestimmten, unge
liebten Beamtentyp. Auch in seinem 
Roman, sagte der gefangene Schrift
steller, habe er einen Beamten 
"Schweinebacke" genannt. 

Zitat: "Die Tür schwingt auf. Der 
Lichtschein blendet. Schweinebacke 
steht vor mir. Sein Gesicht ist ver
quollen, sieht müde aus. Das Hemd in 
die Uniformhose geknüllt. Wieder mal 
lustlos den Dienst angetreten, wie?" 
Als er diesen Roman geschrieben 
hatte, war der Angeklagte aber noch 
in der Strafanstalt Tegel, er kannte 
den Beamten, der sich jetzt beleidigt 
fühlt, also gar nicht. 

Auch der zweite Angeklagte, der 
Zeichner der Gefangenenzeitschrift 

Der Redakteur schließlich, der dritte 
Angeklagte, kennt den Beamten auch 
nicht. Er kennt aber in Tegel einige 
Vollzugsbedienstete, auf die die 
Beschreibung im Artikel zutreffen 
würde. "In der Teilanstalt I heißt 
einer Schweinebacke", erklärte er 
dem Richter, "in der Teilanstalt ll 
gibt es zwei Schweinebacken, in der 
Teilanstalt lll wird einer Doppelarsch 
genannt." Manche -dieser Beamten, 
berichtete der Redakteur weiter, 
wüßten das auch, manche -würden 
sogar darüber lachen. Der Artikel sei 
die gelungene Karikatur des deut
schen Beamten schlechthin. Die 
Zeichnung hält er für ein "wunder
bares Bilderrätsel", aus dem man den 
Begriff Schweinebacke ableiten könne. 
Der selbstbewußte Redakteur ließ 
sich von einem Tegeler Beamten, der 
als Zuhörer im Gerichtssaal saß, den 
"Doppelarsch" bestätigen: Ja, er 
wisse davon, daß einer seiner Kolle
gen so genannt werde. "Der Artikel 
ist ein Witz, die Zeichnungen sind 
erheiternd", meinte der Lichtblick
Redakteur zum Schluß. Daß über
haupt ein Strafantrag gestellt wurde, 
erklärt er sich damit, daß der 
"Licht'l?~ick" mundtot gemacht werden 
solle. Arger mit der Senatsverwaltung 
für Justiz gebe es schon lange. 

Verteidiger Matthias Zieger regte an, 
die Akten zuzuklappen. Der Staats
anwalt der Abteilung P - P für poli
tisch - jedoch: _"Ohne Buße läuft 
hier gar nichts." Nach längerem 
Palaver einigte man sich so: Der 
Prozeß wurde ausgesetzt mit dem 
Ziel, das Verfahren einzustellen -
gegen den Zeichner ohne Auflagen, 
die anderen beiden sollen 50 Mark an 
das Kinderschutzzentrum zahlen. 

Verfahren gegen Redakteur des 
"Lichtblicks" wurde eingestellt (Die Wahrheit 

vom 9.12.1987} 
"Schweinebackeu durchaus üblicher Begriff 

(DW-E. SI.). Mit tllttr Ela.steJiaq4es Er habe 1icb aber nicht vonteilen kön· 
Verfahre.us endete aatem IJt Moabit ein neo, so der verantwortliebe Redakteur 
ProuS aeaen drei Mitarbeiter der Gela.a· Gähner. daß sieb ein Beamter von dieser 
aueaultsduif\ "LichtblJek•. Du Staats· deutlich llbenoaeoen Satire; io der lton
a.awtlt wuf Ihnen waemelnscllaiWcbe Be- trete Namen nicht aell8llllt werden, ae
leldlPDI" etnes Volhqsbamtea Yor. troffen fUhlen ltöoote. 
Die VerfahrenseiD.ttelliiJII tritt aUerdlnas 
erst IJt Knil.. weu der Juti2Seutor, der 
Amelae ti"JJatltt hatte, leiDe Zu !Immun& 
albl. 

Beleidigt fUhlte sieb der Senator über 
den Beitrag des Scbri!Utellert Peter Fe· 
raru, der seit 14 Jahren inhaftiert Ist und 
mehrere Romane und Hörspiele Uber 
den Knastalltag. Sein . Lichtbliclt•·Arti· 
ltel war ein satirischer Beitrag Uber Voll· 
zugsbeamte, die .nach unten treten 
weil fUr sie die Knackis ohnehin der Ab: 
schaum sind", so der Angeklagte. Dieser 
Typ von Beamten sei der typische Unter· 
tan, der im Knast häufig anzutreffen sei. 

Anaeltlaat war auch der Karikaturist 
des Blattes, der ein "Bildertitsel" aefer
tlat hatte, wo der Staats&Dwalt das Won 
.Schweloebaclte• berauslu. Diese Be· 
zeichnuoa sei seit der Jahrbuadenwe~ 
de fUr unbeliebte Beamte Obllcb, wie 
Feraru an mehreren literarischen Bei· 
spielen nachwies. Ein Beamter, der als 
Zuhörer im Saal war, bestl!titte, da.ß ibm 
auch Bezeichnungen'wie . Doppelarscb" 
fUr Vollzugsbeamte bekannt seien. 

Oie Angeklagten sahen in der Anzei· 
ge einen Versuch, Druck auszuüben aur 
das kritische Blatt sowie gegen Häf'tlin· 
ge, die Ihre Meinung sagen. 

* Die Oberschrift 
haben wir dem 
"taz"-Artikel 
vom 9.12.1987 
entnonunen. 
Wir meinen 
damit keinen 
bestimmten 
Beamten. 



In eigener Sache 
Am 8.12.87 fand vor dem Schöffen
gericht eine Verhandlung gegen zwei 
Mitarbeiter des Lichtblicks und den 
Autor eines Artikels statt. Neben
stehend· befindet sich der Abdruck 
einer Sendung des Sender Freies 
Berlins und im Pressespiegel finden 
sich drei weitere Beiträge, die sich 
mit diesem Gerichtstermin befassen. 

Es war uns von vornherein klar, daß 
man hier mit allen Möglichkeiten ver
suchen würde, eine Verurteilung zu 
erreichen. Schließlich hatte die An
zeige sozusagen der oberste Dienst
herr der Richter und Staatsanwälte 
erstellt, und er wird sich sicherlich 
vorher Gedanken darüber gemacht 
haben, ob man zu einer Verurteilung 
kommen kann oder nicht. Ich wollte 
einer Einstellung nach § 153 a StPO 
nicht zustimmen. Meine Anwälte 
haben mich davon überzeugt, daß es 
das Beste wäre. Sicherlich hatten sie 
recht. An dieser Stelle sei den 
beiden Anwälten, Herrn Prof. Dr. 
Heinitz und Herrn Werner 1<lichowski, 
für ihre tatkräftige Unterstützung 
gedankt. Bedanken möchten wir uns 
auch bei einigen anderen Mitmen
schen, die uns auf vielfältige Weise 
moralisch und auch finanziell ge
holfen haben. So haben nach der 
Sendung im SFB-Journal mehrere 
Hörer angerufen, und einer hat er
klärt, daß er die Geldstrafe bezahlen 
würde. Auch bei dem Rechtsanwalt 
Dr. Zieger erschien eine Frau, die 
150 Mark auf den Tisch legte und 
sagte, dies wäre für uns. 

Einige Justizbeamte setzten sich 
ebenfalls mit uns in Verbindung, und 
da wir uns nicht erneut einer Belei
digungsklage aussetzen wollen, ver
schweigen wir, was sie uns erzählt 
haben. 

Worauf das alles hinauslaufen soll, ist 
uns schon lange klar: Man will nach 
Möglichkeit den Lichtblick mundtot 
machen und verhindern, daß weiter 
in dieser Form über den Strafvollzug 
berichtet wird. Das zweite Beleidi
gungsverfahren ist ja noch nicht ab
geschlossen. Termin hierfür ist am 
19. Januar 1988. Es steht in den 
Sternen, ob alle Zeugen zu diesem 
Termin erscheinen werden, oder ob 
aus irgendwelchen Gründen der 
Termin noch einmal dann zum 
fünften Mal - verschoben werden 
muß. 

Wir beschweren uns auch nicht, daß 
wir uns von einem Gefangenen als 
"Mörder- und Schwulenclub" be
zeichnen lassen müssen, und 'wir 
beschweren uns auch nicht, daß 

dieser Gefangene durch die Teil
anstalt 111 läuft und böswilligste 
Verleumdungen und Unterstellungen 
von sich gibt. 

Wir hatten uns an den Teilanstalts
leiter des Hauses lll mit der Bitte 
gewandt, dieses zu unterbinden. 
Inzwischen ist das schon wieder über 
sechs Wochen her, und außer "ein
gehenden Ermittlungen" des Tell
anstaltsleiters hat sich nichts 
ergeben. Dabei könnte man doch 
ganz einfach zu dem Mann sagen, er 
soll das unterlassen, so etwas störe 
das geordnete Zusammenleben in der 
Anstalt. 

Wir können uns jedoch nicht des Ein
drucks erwehren, daß der Teil
anstaltsleiter des Hauses lll die 
Ermittlungen nur sehr halbherzig 
führt. Denn zwischenzeitlich be
drohte dieser Gefangene zwei Mit
arbeiter des Lichtblicks, wobei er 
dem einen androhte, ihn mit dem 
Messer vom Arsch bis zum Hals auf
zuschneiden. Und das ist wirklich ein 
starkes Stück. Dieser Vorfall war für 
den Teilanstaltsleiter lll Grund, den 
beschimpften Gefangenen zu be
fragen, ob er nicht von mir auf
gehetzt worden sei. 

Inzwischen hat das Landgericht 
Berlin gegen den "graden Jungen" 
Achill K. eine einstweilige Ver
fügung erlassen, in dem ihm diverse 
Behauptungen untersagt wurden, die 
im Brief an die Anstaltsleitung 
stehen. 

Eigentlich ist es lächerlich, wegen 
solcher Dinge ein Gericht bemühen zu 
müssen, aber scheinbar ist der TAL 
111 nicht in der Lage oder willens, 
für Ruhe in seinem Haus zu sorgen, 
wenn es den Lichtblick betrifft. 

-gäh-

Am Rande bemerkt 

Pressefreiheit ade 
Der Lichtblick erscheint im zwanzig
sten Jahr, und in all den Jahren hat 
es nie Strafanzeigen wegen irgend
welcher Veröffentlichungen gegeben. 
Ein Artikel, in dem sich ein Justiz
beamter wiederzuerkennen glaubte, 
war Anlaß für die Senatsverwaltung 
für Justiz, Strafantrag zu stellen. 

Die politische Abteilung der Staats
anwaltschaft erhob Anklage, und ein 
Termin fand vor dem Schöffengericht 
statt. Die Kosten für so einen Termin 
kann man sich leicht ausrechnen. Und 
wenn alles nun, die Zustimm.ung vom 
Senator vorausgesetzt, mit einer 
Buße von 50 Mark für zwei Betrof
fene enden soll, war das volkswirt
schaftlich ein großer Verlust. 

Wäre ein solcher Artikel in einer 
Berliner Tageszeitung erschienen, 
hätte es bestimmt keine Strafan
zeige gegeben. Wer macht sich schon 
gerne lächerlich. Wenn es aber heute 
schon ausreicht, daß sich ein Justiz
beamter in einem Artikel zu erkennen 
glaubt, um in einem Beleidigungsver
fahren belangt zu werden, dann kann 
es mit der vielgerühmten Presse
freiheit nicht weit her sein. Der 
Verfasser des Romans "Der Untertan" 
muß ja dankbar sein, daß er nicht 
mehr unter den Lebenden weilt. Viel
leicht würde sich in diesem Roman 
auch ein Beamter wiedererkennen und 
eine Beleidigungsklage erheben. 

Aber darum geht es der Justiz wohl 
gar nicht. Sie wollte ein Exempel 
statuieren und der einzigen im Knast 
erscheinenden unzensierten Gefan
genenzeitung einen entsprechenden 
Dämpfer verpassen. Das wird aber 
nicht gelingen, denn es gibt nur zwei 
Möglichkeiten für eine Gefangenen
zeitung: Entweder ist sie eine 
Zeitung für Gefangene von 
Gefangenen, oder sie ist ein Blätt
chen, das die Meinung vertritt, die 
der Anstaltsleiter gestattet. 

Die Redaktionsgemeinschaft 'der 
lichtblick' hat sich immer bemüht, 
sachlich, trotzdem scharf, auf Miß
stände hinzuweisen. Das ist uns oft
mals gelungen - siehe dazu auch die 
Seite 31 mit der "Kleinen Anfrage". 

Da hat sich der Abgeordnete Gerl 
auf eine Veröffentlichung im Licht
blick bezogen, und eine Veröffentli
chung im selben Lichtblick war auch 
der Anlaß für den Petitionsausschuß, 
im Abgeordnetenhaus tätig zu werden. 

Der Lichtblick ist eine Gefangenen
zeitung und eine Mögiichkeit für 
Gefangene, über ihre Probleme etwas 
in die Offentlichkeit zu bringen. 
Daran wird sich von unserer Seite 
nichts ändern. -gäh-
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Expertenhearing der Deu1 
Vom 31.11. bis 1.12.1987 fand in 
Berlin ein Workshop der Deutschen 
AIDS-Hilfe zum Thema "Chancen und 
Risiken aktueller Prävention 
Behandlungsansätze am Faktor AIDS 
bei Drogengebrauch und Abhängig
keit" statt. 

Die Veranstaltung ging über zwei 
Tage . Ein Tag war eigentlich für den 
Faktor AIDS im Strafvollzug ein
geplant. Aber da die Diskussion des 
Vortages am Vormittag des zweiten 
Tages weitergeführt werden mußte, 
ist der Strafvollzug ein bißchen nach 
hinten gerutscht. Deshalb konnten 
wir am Nachmittag nicht alle Refe
rate zum Strafvollzug hören, weil 
einige Teilnehmer schon wieder ab
fliegen mußten. Das ist bedauerlich. 

Im nächsten Jahr will das Referat 
Drogen und Strafvollzug der Deut
schen AIDS-Hilfe einen großen 
.Erfahrungsaustausch in Berlin ver
anstalten. Hoffentlich klappt das. Der 
Bereich ''Strafvollzug und Drogen" 
ist bei der Deutschen AIDS-Hilfe 
leider nur ein Nebenprodukt, und das 
merkt man an vielen Dingen beson
ders deutlich. So gab es zu dieser 
Veranstaltung keinerlei Pressekonfe
renzen und auch keine Informationen 
an die Presse. 

Trotz allem war es eine sehr inter
essante Expertenanhörung. Beein
druckend fand ich eine Mutter, die 
Uber ihre Erfahrungen mit ihrem 
drogenabhängigen Sohn sprach. Dieses 
Referat haben wir auf der gegen
überliegenden Seite veröffentlicht. 
Sehr eindrucksvoll ebenfalls die Aus
führungen von Elke Daniel, die über 
ihr eigenes Leben sprach und in
zwischen ihre Drogensucht über
wunden hat. 

Interessant waren auch die Aus
führungen von Ratner Rex, dem 
Leitenden Arzt der Inneren Abtei
lung des Berliner Haftkrankenhauses. 
Seinen Thesen schloß sich Professor 
Kreuzer an und meinte, er könnte es 
auch nicht besser formulieren. 

Ich hatte Gelegenheit, über unsere 
Erfahrungen mit dem Faktor AIDS im 
Strafvollzug zu sprechen. Dabei 
wurden von uns einige Forderungen 
aufgestellt, die im Anschluß abge
druckt sind. 

Vormittags waren vom Verband der 
Justizbediensteten zwei Funktionäre 
anwesend. Nach dem Mittagessen er
schienen sie nicht mehr. Sicherlich 
haben sie wichtige dienstliche Be
lange zu erfüllen gehabt. Wie wichtig 
der Senator eine sachliche Informa-
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tion für Gefangene erachtet, sieht 
man vielleicht daran, daß mir ein 
Ausgang zu dieser Veranstaltung ab
gelehnt wurde und ich dafür einen 
mt;iner Urlaubstage nehmen mußte. 
Die anwesenden Berliner Justizbeamten 
bekamen natürlich dienstfrei fUr 
diese Veranstaltung, bzw. machten sie 
Dienst am anderen Ort. 

Einige westdeutsche Justizbedien
stete berichteten Uber ihre Erfah
rungen, und es war deutlich zu 
bemerken, daß eine HIV-lnfizierung 
in den meisten Anstalten kein Pro
blem ist, weil von 1000 Insassen 
höchstens zwei positiv sind. Selbst 
Frankfurt, das ja auch eine große 
Drogenszene hat, hat längst nicht so 
viel infizierte Gefangene wie Berlin. 

Mitarbeiter von regionalen AIDS
Hilfen berichteten dann über ihre 
Bemühungen, Gefangene, bei denen 
die AIDS-Erkrankung voll ausgebro
chen ist, auf Haftverschonung frei zu 
bekommen. Das ist sehr schwierig und 
würde in vielen Fällen von der 
Staatsanwaltschaft einfach zurück
gewiesen. Bemerkenswert war auch 
ein Briefwechsel mit dem Bundesan
walt Bruns, dem ein Staatsanwalt 
schrieb, er verstünde nicht, daß er 
sich um solche Leute kümmert. 

Die Veranstaltung wird hoffentlich 
Denkanstöße geben, und wir werden 
in der ersten oder zweiten Ausgabe 
im neuen Jahr noch einmal (sicher
lich zum Leidwesen mancher Gefan
gener) ausführlich über den Faktor 
AIDS im Strafvollzug berichten. 

Während in Hessen und Bayern die 
Zahl der inhaftierten HlV-positi.ven 
Menschen bei ca. zwei Prozent liegt, 
sind die Zahlen in Berlin weitaus 
höher. In der Vollzugsanstalt für 
Frauen sind über 50 % der Insas
sinnen HlV-positiv, und in der ]VA 
Tegel sind nach meiner Meinung 25 
bis 30 % der Insassen HIV-infiziert. 

Der Senator für Justiz unternimmt 
nichts, um die Infizierungsmöglich
keiten im Gefängnis auszuschalten. Es 
wird versucht, die Zahl der Infi
zierten zu verschleiern und das 
Ausmaß der HlV-Positiven gering an
zusetzen. Die Zahlen, die in Ver
öffentlichungen unserer Gefangenen
zeitung genannt werden, sind zu
treffend. Das kann man einfach 
selbst ausrechnen. Zur Zeit gibt es 
in Tegel ca. 140 HIV-positive Gefan
gene, die getestet sind. Mindestens 
genauso hoch ist die Zahl der lnsas-

sen, die ebenfalls positiv und nicht 
getestet sind. Da sie gemeinsam mit 
den HIV-Infizierten die sogenannten 
Stationspumpen benutzen, sind sie 
auch positiv. 

Wir fordern deshalb: 

1. Vergabe von sterilen Einweg
spritzen und Nadeln an Gefan
gene, die Drogen injizieren wollen. 
Ersatzweise die Aushändigung von 
Desinfektionsmitteln in kleinen 
Flaschen an alle Gefangene, damit 
die Inhaftierten, die Drogen inji
zieren, unerkannt an die Möglich
keit der Desinfektion der Spritzen 
und Nadeln kommen. 

Die Lichtblickredaktion ist bereit, 
durch ausführliche Veröffent
lichungen die Gefangenen zu in
formieren, wie das Desinfektions
mittel angewendet werden muß, um 
körperliche Schäden zu verhin
dern. 

2. Unentgeltliche Abgabe von Kondo
men ohne Einschaltung von Justiz
bediensteten und Anstaltsärzten. 

3. Unterlassung von Kennzeichnung 
der Gefangenenkrankenakten. So 
wie es bisher ist, kann jeder an 
dem roten Punkt ersehen wer HIV
infiziert ist. 

4. Anonyme Untersuchung der Inhaf
tierten. Das könnte in folgender 
Form passieren: Ein Arzt des Tro
peninstituts kommt in die Anstalt 
und nimmt von Gefangenen Blut
proben ab. Der Gefangene be
kommt von ihm eine Nummer, und 
anhand dieser Nummer wird der 
Befund anonym dem Gefangenen 
mitgeteilt. 

S. Einsetzung eines Sozialarbeiters, 
der sich speziell mit der AIDS
Problematik in der JVA Tegel 
befaßt. Er soll nicht dem Senator 
für Justiz unterstehen, sondern 
ein schweigepflichtiger Mitarbeiter 
der Universität (Kirche, AIDS-Hilfe 
oder Wohlfahrtsverband) sein. Der 
Sozialarbeiter soll sich völlig frei 
in der Anstalt bewegen können 
und Gefangenen und Bediensteten 
jederzeit zur Verfügung stehen. 
Vormeldung soll im neutralen Um
schlag erfolgen, damit der Gefan
gene nicht identifizierbar ist. 

Die Einrichtung eines solchen 
Sozialarbeiters halten wir für sehr 
wichtig, weil nur so gewährleistet 
ist, daß sich Gefangene unbefan
gen an einen Ansprechpartner 
zum Thema AIDS wenden können. 

-gäh-



~chen AiDS-Hilfe in Berlin 
Bei der Expertenanhörung der Deut
schen AIDS-Hilfe war zu Beginn des 
zweiten Tages der folgende Beitrag 
der Mutter eines Drogenabhängigen 
zu hören. Alle Teilnehmer waren 
sehr beeindruckt über diese Frau, 
die so offen über ihre Erlebnisse 
gesprochen hat. 

Am Ende des Beitrages veröffent
lichen wir die Anschrift dieser 
Frau, um anderen Eltern eine Hilfe 
zu geben. Wer will, kann sich an 
Frau Klieber wenden. Sie gehört 
der 1 Elternhilfe für Suchtkranke 1 

an und stellt ihre gesamte Zeit in 
den Dienst dieser Sache. -gäh-

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

darf ich mich Ihnen zunächst vor
stellen: Ich bin die Mutter eines seit 
mehr als 15 Jahren opiatabhängigen 
Sohnes und habe mit ihm alle Stadien 
durchlebt und durchlitten, die in der 
Bundesrepublik im Lebenslauf eines 
Süchtigen fast unausweichlich vor
gegeben sind: 

- Eineinhalb Jahre Jugendstrafan
stalt wegen des Besitzes von einem 
halben Gramm Heroin 

Elf Langzeit-Therapien, davon zwei 
· bis zum Ende durchgestanden 

- Einmal Nachsorge 

Sechzehnmal Unterbringung in 
psychiatrischen Anstalten 

- Zwei Pflegschaften 

- Etwa dreißig kalte Entzüge 

- Und immer wieder auch ambulante 
Therapie und Beratung. 

Ich weiß nicht, wie mein Sohn dies 
ertragen konnte, ich weiß nicht, wie 
ich es ertragen konnte. Mein Mann 
ist darüber gestorben. 

Auch ich habe mich offenbar vor dem 
Gesetz schuldig gemacht, indem ich 
meinen Sohn mit Geld unterstützte. 
Es wurde deswegen eine Geldstrafe 
von DM 1500,- über mich verhängt. 

Dies alles sind jedoch nur Streif
lichter aus dem Leben eines Sucht
kranken in Deutschland, der von 
seinem dreißigjährigen Leben mehr 
als sieben Jahre in geschlossenen 
Anstalten zu verbringen gezwungen 
war. Damit wurde er bereits in der 
frühen Jugend nicht nur als kriminell, 
sondern auch als geistesgestört ein
gestuft und für sein ganzes Leben 
gebrandmarkt. Welche psychischen 
Auswirkungen diese Einstufung und 
Bestrafung einer Suchtkrankheit mit 
sich gebracht hat (nicht etwa der 

Konsum von Opiaten), erlebe ich täg
lich. Dazu noch die ruinösen gesell
schaftlichen Folgen: Ist es doch bei 
einer solchen Biographie nahezu aus
sichtslos, Arbeit zu finden oder eine 
adäquate Ausbildung nachzuholen. 
Aber ein solcher Bericht wird Sie, 
die Sie zumeist für und mit Süch
tigen arbeiten, nicht überraschen. 
Stellt er doch absolut kein Einzel
schicksal dar. Das besondere daran 
ist, daß sich für meinen Sohn zum 
erstenmal wirksame Hilfe abzeichnete, 
nach 14 Jahren: Er wurde in Metha
don-Behandlung aufgenommen. - Die 
Erleichterung war unvorstellbar, von 
straffällig werden konnte keine Rede 
mehr sein, der Gesundheitszustand 
besserte sich erstaunlich, er hatte 
wieder Hoffnungen und Pläne, machte 
die ersten Schritte, um eine Ausbil
dung nachzuholen und was eben sonst 
noch zu einem normalen Leben gehört. 

Während der Behandlung lernte ich 
auch eine Reihe anderer Patienten 
und ihre Schicksale kennen und war 
auch bei ihnen völlig überrascht, ja 
fasziniert, von den Ergebnissen. Dar
um, wenn wir Eltern von Zombies 
oder dergleichen reden hören, 
blicken wir bloß verständnislos in die 
Runde. Denn wir wissen, medikamen
tös behandelte Süchtige können damit 
nicht gemeint sein' Auch kann man 
uns keineswegs etwas über die gro
ßen Nachteile, die schlimmen Folgen 
und den viel schwierigeren Entzug 
bei einer Substitutionsbehandlung er
zählen. Wir wissen es einfach besser, 
weil wir die Auswirkungen der medi
kamentengestützten Therapie an 
unseren Kindem erlebt haben. ] eden
falls fingen wir an, in der Arztpraxis 
Arbeitsbescheinigungen zu sammeln, 
um die Erfolge der Behandlung nach
weisen zu können, und ich gründete 
die Elternhilfe für Suchtkranke. 

Dann, nach einer für meinen Sohn 
und mich recht kurzen Zeit des hoff
nungsvollen Neubeginns kam die 
Katastrophe: Der Arzt wurde ver
haftet, die Praxis geschlossen und 
einige hundert Patienten zurückge
stoßen in Elend, Not und Verzweif
lung. Nun sah mein Sohn keinen Aus
weg mehr, er strangulierte sich mit 
einem Kabel. Ich fand ihn baumelnd 
und konnte ihn noch rechtzeitig ab
schneiden. Erneut Einweisung in die 
Psychiatrie, wiederum Pflegschaft und 
Androhung der Unterbringung auf 
Dauer; davongekommen nur durch 
Bereitschaftserklärung für eine 
neuerliche Langzeittherapie. 

Aber auch dies kein Einzelschicksal: 
Einer meiner Schützlinge, ein hoch-

begabter Vierundzwanzigjähriger, der 
mit Hilfe von Methadon sein Studium 
fortsetzen konnte, ging nach der 
gewaltsamen Beendigung der Behand
lung auf mein Anraten in eine Lang
zeittherapie. Nach drei Wochen brach 
er ab, fuhr nach München zurück und 
stürzte sich aus dem vierten Stock 
auf die Straße. Seine letzten Worte: 
Die Therapie kann ich nicht machen 
und kriminell werden will ich nicht. 

Nach der Schließung der Arztpraxis 
durch Polizeigewalt schloß ich mich 
mit den anderen Eltern noch enger 
zusammen, neue kamen hinzu, und wir 
versuchten alles in unserer Macht 
stehende, den Unglücklichen zu 
helfen. Umsonst. Die zunächst einzig 
wirksame Hilfe, die medikamentöse 
Weiterbehandlung, wurde unmöglich 
gemacht, obwohl der Gesetzgeber sie 
erlaubt. Verantwortungsbewußte Ärzte, 
die dazu bereit waren, wurden mit 
allem Nachdruck davor gewarnt, mit 
dem stereotypen Hinweis, es würde 
ihnen dann ebenso ergehen wie dem 
verhafteten Arzt. - So begann sich 
bei den meisten Patienten die ver
hängnisvolle 'Spirale wieder in Bewe
gung zu setzen. - Illegale Drogen, 
die Nadel mit allen Gesundheitsrisiken, 
Beschaffungskriminalität, Gefängnis, 
Krankheit, Selbstmord, Tod. Deshalb 
rufe ich Ihnen abschließend zu: 

ICH KLAGE AN - IM NAMEN DER ALL
GEMEINHEIT 

wegen der Nichtverhinderung der 
Ausbreitung von Gesundheitsgefahren 
und Selbstmord und 

wegen der Nichtverhinderung von 
Straftaten. 

ICH KLAGE AN - IM NAMEN TAUSEN
DER VON SÜCHI'IGEN UND IHRER AN
GEOORIGEN 

wegen Körperverletzung durch unter
lassene Hilfeleistung und 

wegen Verweigerung einer Behand
lungsmöglichkeit 

ICH KLAGE AN 

wegen Duldung und Erzeugung unsag
baren Elends und Schädigungen an 
Körper und Seele bei Tausenden von 
Süchtigen, ihren Angehörigen ur:t.d den 
ihrer Verantwortung folgenden Arzten 

Und ich zögere nicht, dies alles als 
INHUMAN zu bezeichnen. 

Elternhilfe f'ür Suchtkranke 
Dorothea Klieber 
Ödenburger Straße 5 
8015 Markt Schwaben-. 
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1. Das AIDS-Problem im Strafvollzug 
ist ganz tibetwiegend an die Per
sonengruppe der i.v.-Drogenabhm
gigen geknüpft. 

2. Auf Aufklärung und Verhaltens
änderung abzielende Strategien 
müssen diesem Tatbestand Rech
nung tragen. Entsprechende fach
liche Kompetenz muß auf seiten 
von Betreuern entwickelt werden, 
um Frustationen angesichts gerin
ger Effektivität entgegenzuwirken. 

Vollzugliehe und externe Betreuer 
müssen angemessen supervisiert 
werden. 

3. Die Rate bei i.v.d .a . scheint im 
Moment rückläufig. Dennoch wird 
die Zahl der Infizierten ansteigen 
und damit - nach einer länger als 
bisher zu terminierenden Latenz -
das Auftreten von AIDS-Manife
stationen. 

Dies verlangt eine Effektivierung 
vorhandener medizinischer Dienste 
im Vollzug sowie den Aufbau eines 
vollzugliehen psychosozialen 
Net zes. Probleme der AlDS- Dia
gnose und des Umgangs mit Todes
aussicht und Sterben werden in 
großem Umfang erst auf den Voll
zug zukommen. 

4. Breites Massensreening aller 
Inhaftierten erscheint nicht sinn
voll (Problem der ''Falschpositiven" 
in Niedrigrisikopopulationen!) . Je
doch sollte durch intensive Auf
kllUung und Abbau vorhandener 
Diskriminierungen sowie ein lei
stungsfähiges medizinisch-psycho
soziales Betreuungsangebot eine 
möglichst vollst ändige Durchunter
suchung von Inhaftierten mit 
Risikoverhalten auf einverständiger 
Basis erreicht werden. jeder Anti
körperträger muß seinen Infek
tionsstatus kennen! Das Verweisen 
auf gesamtgesellschaftlich erfor
derliche Verhaltensumstellung allein 
ist naiv und gefährlich! 

S. Fortgesetzte Aufklärung von 
Bedienstetengruppen durch geeig
nete Veranstaltung sowie von 
Gefangenen aus Nichtrisikopopula
tionen (Gefangenenzeitschriften 
können hier wertvolle Dienste lei
sten) sind zum Abbau von Diskri
minierungen unverzichtba.r . 

6. Nicht wissenschaftlich abgesicherte 
Tätigkeitsbeschränkungen (Küchen
dienst) sind zu revidieren. 

7. Durc hbrechungen der ärztlichen 
Schweigepflicht sind grundsätzlich 
nicht erforderlich (da anstalts
interne Transmissionsmöglichkeiten 
durch Kenntnis der Anstaltsleitun
gen über individuelle Infizierte 
nicht aufgehoben werden können) . 
Kennzeichnung von Transportpapie
ren ist unnötig. Unberührt davon 
bleiben vertrauliche Informationen 
innerhalb der medizinischen Dienste. 
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THESEN ZUR 
AIDS-PROBLEMATIK 
von Rainer Rex. ärztlicher Leiter der Inneren Abteilung des 

Berliner Haltkrankenhauses 

Regelmäßige Quantifizierungen sind 
zur Darstellung des Problems und 
Begründung personeller und ma te
rieller BedUrfnisse zweckmäßig. 

8. Unter Berücksichtigung der grund
sätzlichen Gültigkeit der ärztli
chen Schweigepflicht und des 
gesetzlichen umfassenden Versor
gungsauftrags sind anonyme Unter
suchungen nicht erforderlich 
und können in EinzelfäHen die 
Versorgung gefährden. 

9 . Nach hiesigem Erkenntnisstand ak
zeptiert nur ein kleiner Teil der 
Drogenabhängigen die weithin pro
pagierten Abstinenz-Therapie-An
gebote. 

Ebenfalls dürfen Methadon-Ersatz
programme (die nur unter hohem 
begleitendem therapeutischen Auf
wand zu rechtfertigen sind) nur 
einen engbemessenen Teil der 
i.v.d.a. erreichen. Ein nennenswer
ter Beitrag derartiger Programme 
zltm Abbruch von Infektionsketten 
ist nicht zu erwarten - siehe Ita
lien! 

lnfonnationsmaterial zum Faktor AIDS 

im Strafvollzug ist Uber die Licht

blickredaktion erhältlich. 

Ein kleinerer Teil langzeit-drogen
abhängiger Personen dürfte nur 
über die offizielle Vergabe von 
Heroin zu erreichen und zur Min
derung von Risikoverhalten zu be
wegen sein. 

Das Betäubungsmittelgesetz (BTMG) 
in seiner gegenwärtigen Ausgestal
tung ist in Bezug auf die HIV
Verbreitung kontraproduktiv; be
reits das Mitführen einer lnjek-

tionsspritze verstärkt das Risiko 
von Festnahme mit der Folge 
wahllosen Spritzenzugriffs nach 
Freilassung wegen beginnender 
Entzugserscheinun~en. 

Von daher sind gesetzgeberisches 
und therapeutisches Umdenken so
wie die Entwicklung diversifizier
ter ambulanter Betreuungsangebote 
erforderlich. 

10. Angesichts der überwertigen 
Transmissionsrisiken durch gemein
schaftlichen Spritzengebrauch 
stellt die Verfügbarkeit von Kon
domen im Vollzug sicher nur einen 
begrenzt risikomindernden Teil
schritt dar. 

Unterschiedliche örtliche Gegeben
heiten lassen keine Universalme
thode für die Versorgung zu. 

Wahrscheinlich bietet die kosten
lose Vergabe von Amts wegen ge
wisse Vorteile . Voraussagen über 
die A~zeptanz sind nicht möglich. 
Eine Uberbewertung der Rolle des 
Verteilungsmodus auf die Akzep
tanz sollte vermieden werden. 

11. Die von verschiedenen Seiten pro
pagierte Verteilung von Injektions
bestecken im Vollzug ist auch zu
künftig nicht zu realisieren: 

ll.L Da im Vollzug Spritzen und Ka
nülen nur im Zusammenhang mit 
verfügbaren Drogen wie Heroin 
und Kokain Bedeutung haben, 
müßte eine gespaltene Rechts
situation in Kauf genommen wer
den, die im Vollzug toleriert, 
was außerhalb desselben straf
bewehrt verboten ist. 

11.2. Tauschprogramme sind von ihrem 
Wesen her im Vollzug ineffektiv 
(Spritze um Spritze) . 

11.3. Wenn der Vollzug Spritzen aus
gäbe (wer sollte das tun?), 
hätte er auch die Verantwortung 
für deren Entsorgung zu über
nehmen und müßte verhindern, 
daß ausgegebene Spritzen dem 
Fundus der irijektionsträchtigen 
"Stationspumpen" einverleibt 
werden. 

Also: vollzugliehe "Shooting 
Galeries'' unter pflegerisch-
beamteter Aufsicht?? 

1 LL. Ein Teil der insgeheim drogen
spritzenden Klientel ist nicht als 
drogenabhängjg bekannt. Diese 
Personen können kein Interesse 
daran haben, sich zu demaskie
ren, weil dies vollzuglieh Nach-



teile nach sich ziehen würde. 
Also wird hier ein Schwarzmarkt 
infizierter Spritzbestecke weiter
blühen. 

ll.S. Unter den Drogenabhängigen ist 
ein nicht geringer Anteil poly
toxikomaner Experimentatoren, 
der bedenkenlos bereit ist, all 
und jedes Pharmakon (selbst 
aufgeschmolzene Suppositorien) 
zu injizieren. Derzeit werden 
die knappen Spritzen ausschließ
lich für den Heroingebrauch 
gehegt. Sie stellen ein Kapital 
dar. 

Bei ausreichender Spritzenver
fügbarkeit ist mit schwerwiegen
den parenteralen Vergiftungen 
zu rechnen, die ärztlich unge
nügend erkannt und in der Regel 
nicht frühzeitig und effektiv 
behandelt werden können. 

11.6. Neben primär i.v.-Drogenabhän
gigen, die wegen Drogenbesitzes 
und/oder Beschaffungsdelikten 
einsitzen, gibt es im Vollzug 
zahlreiche Personen mit anti
sozialen Verhaltensmustern, die 
zusätzlich drogenabhängig und in 
diesem Zusammenhang eventuell 
HIV-infiziert worden sind. Bei 
diesem Personenkreis sind despe
rate Verhaltensweisen nicht aus
zuschließen: Niemand im Vollzug 
(Bediensteter, Psychologe, Kran
kenpfleger, Arzt, Mitgefangener) 
darf dem Risiko ausgesetzt wer
den, mittels einer blutgefüllten, 
kanülenbewehrten Spritze er
preßt und gefährdet zu werden. 

12. Methadon könnte im Vollzug nicht 
zielgruppengerecht angewandt 
werden. Wesentliche Prämissen 
wären nicht erfülibar. Es liefe Ge
fahr, zur Frustationsbewältigungs
droge für einen großen Personen
kreis zu degenerieren, wodurch 
die Zahl der Opiatabhängigen ver
größert würde. 

13. Neben Entwicklung und Ausbau 
eines vollzugsinternen Betreuungs
netzes kommt der kapazitativen 
Vermehrung des durch freie Träger 
wie die örtlichen AIDS-Hilfen vor
gehaltenen Betreuungsangebotes 
auf der Ebene hoher zielgruppen
ausgerichteter Kompetenz eine 
große Bedeutung zu. Die selbst
gestellten Aufgaben werden nicht 
erfüllt werden können, solange 
nicht auch ehrenamtliche Mitarbei
ter diese Kompetenz erwerben und 
bereit und fähig sind, Betroffene 
im Vollzug zu betreuen. 

Über die Zwischenstufe von Ein
zeigesprächen könnten .. sie das 
Zustandekommen und Uberleben 
von vollzugsinternen Betroffenen
gruppen katalysieren. 

DAS ANTIDROGENKARTELL 
Wer will eigentlich wirklich unser 
Ablassen von der Sucht und unser-e 
sogenannte Resozialisierung, außer 
vielleicht wir selbst? Ärzte, Ther-a
peuten, Sozialarbeiter? Nein, denn 
niemand ist so blöd, die Gans zu 
schlachten, die goldene Eier- legt. An 
uns wir-d doch blendend ver-dient und 
als Aushängeschild eignen wir uns 
ebenfalls prächtig, wenn der Staat 
seine soziale Seite präsentiert. Das 
Aufspüren und Behandeln von Süch
tigen hat sich zu einem regelrechten 
Industriezweig gemausert und ernährt 
mittlerweile ein Heer von Mitarbeitern. 

11EW.SC.H- ILI-f FINDe 0/ESf 
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Drogenberatungsstellen und Therapie
einrichtungen schossen in den letzten 
Jahren wie Pilze aus dem Boden. 
Gerade rechtzeitig, um bei der der
zeitigen Arbeitsmarktlage neue 
Arbeitsplätze zu schaffen. Ratlose 
Schulabgänger konnten elegant zum 
konjunktursicheren sozialen Zweig 
umgeleitet werden. Und wir selbst 
passen auch prächtig in dieses Pro
gramm, da die wenigsten von uns in 
einer Ar bei tslosensta tistik erscheinen. 
Auch bei Zoll und Polizei schreit man 
dauernd nach neuen Mitarbeitern und 
Sonderabteilungen. Nach außen hin 
müssen natürlich ethische und mora
lische Aspekte herhalten, wer will 
schon gerne zugeben, daß wir für 
ihn das tägliche Brot bedeuten. jeder 
Mitarbeiter einer Drogeneinrichtung 
weiß, daß er sich durch uns einen 
krisensicheren Tob an Land gezogen hat. 

Die Reihe der an uns verdienenden 
Bereiche läßt sich sicher noch um 
etliche erweitern. Sei es z. B. der 
Versicherungszweig, der unseren 
angerichteten Schaden reguliert und 
sich das Geld auch prompt über 
erhöhte Prämien zurückholt oder 
auch die Pharmaindustrie, die immer 
neue Medikamente entwickelt, die 
noch nicht unter das BtmG fallen. 
Die Firma Goedecke war sicherlich 
nicht sehr erfreut, als ihr viel zu 
teurer Marktrenner "Valoren" 
gebremst wurde. Letztendlich ver
dient die Drogensuchtbekämpfungs-

CONTRA METHADONPROGRAMM 

industrie bestimmt genauso viel Geld 
an uns wie die Herren von der 
Gegenseite, die dafür. sorgen, daß 
uns der "Saft" nicht ausgeht. 

Und jetzt kommen doch tatsächlich 
ein paar Blödmänner daher und for
dern aus humanitären Gründen infolge 
der grassierenden AIDS- Seuche ein 
Methadonprogramm. Jedes Kind weiß 
doch, daß wir lieber Kunde in der 
Apotheke sind als uns das lästige 
Gesülze von Drogenberatern u. ä. 
Figuren anzuhören. Neun von zehn 
dieser dubiosen Einrichtungen müßten 
doch mangels Nachfrage ihre Pforten 
schließen. Tausende wären zum 
Däumchendrehen verurteilt oder 
würden sich in der Schlange vorm 
Arbeitsamt Plattfüße holen. Außerdem 
kämen wir da auch noch dazu, und 
das geht nun wirklich nicht, da die 
Arbeit so schon nicht für alle reicht. 
Eine Entkriminalisierung der Sucht
mittelabhängigen kommt bei der rück
läufigen Tendenz der Strafgefangenen 
ebenfalls nicht in Betracht. 

Nein, meine Herren, es bleibt besser 
wie es ist, und beide Seiten sind 
zufrieden. Nur die dritte Seite leider 
nicht, nämlich wir - die Süchtigen. 
Aber jedes Spiel kennt einen Ver
lierer, und wir geben doch von allen 
drei Gruppierungen den besten davon 
ab. Hier kann man so schön bedauern 
und bemitleiden, und das muß uns 
doch auch reichen. Wir werden oft 
als Drogenopfer bezeichnet, und 
eigentlich stimmt das auch, allerdings 
anders als vom Bezeichner her 
gemeint ist. Wir- opfern zig Jahre 
unserer Freiheit, die wir entweder im 
Knast oder in der Klapsmühle (oft in 
beiden) verbringen und unsere 
Gesundheit, weil wir den übel ge
panschten Dreck spritzen müssen, 
anstatt uns das saubere Zeug aus der 
Apotheke reinzutun, was mir wesent
lich lieber wäre. 

Und so werden wir auch weiterhin 
mittels § 35 BtmG u. ä. pseudo
sozialen Tricks in die Fänge derer 
getrieben, die schon mit offenen 
Armen auf uns warten. Im Alter von 
50 Jahren werde ich bei meiner 9. 
oder gar 10. Drogentherapie meine 
Therapeuten mit den Worten "dies
mal schaffe ich es bestimmt" über
zeugen. Denn was die hören wollen, 
weiß ich bis dahin auswendig, nur 
was ich wirklich will, nämlich meine 
Ruhe und täglich ein bißchen Dope, 
interessiert niemand. 34 Jahre urtd 4 
Therapien habe ich bereits auf dem 
Buckel (die 5. steht bereits vor der 
Tür), mein Alptraum rückt immer mehr 
in den Bereich des möglichen, denn 
der Slogan "Lega\zeit" wir-d wohl für 
immer mein Wunschtraum bleiben. 

Andreas Konrad, TA I 
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MAULKORB FOR 
BERLINER STRAFGEFANGENE 

Der Maulkorb fUr Berliner Straf
gefangene, die Kontaktsperre gegen
über Journalisten und Pressevertre
tern zeigt wieder einmal deutlich, 
daß der Berliner Justizsenator nichts 
unversucht lä.ßt, den alten Verwahr
vollzug nach dem "besonderen 
Gewaltverhältnis" wieder einzufUhren. 
Die Mündigkeit des Strafgefangenen 
ist den Vollzugsbehörden schon lange 
ein Dorn im Auge, hat der Gefan
gene meist doch nur noch durch die 
Presse die Möglichkeit, auf Miß
stände im Vollzug aufmerksam zu 
machen. Da demnächst auch das 
Recht des Gefangenen auf Rechts
schutz durch die Gerichte drastisch 
beschnitten werden soll, ist der 
Kontakt des Gefangenen zur Presse 
oftmals der einzige Ausweg und 
künftig ganz sicherlich noch viel 
wichtiger, auf Zustände und Miß
stände im Strafvollzug aufmerksam zu 
machen. Wenn der Berliner Justiz
senator bereits im April 1986 eine 
Kontaktsperre verhängt hat und diese 
erst jetzt bekanntgeworden ist, so 
ist dies ein weiteres Beispiel für die 
skandalöse Geheimhaltungspolitik der 
Berliner Vollzugsbehörden. 

Festzustellen ist, daß die vom 
Berliner Justizsenator angeordnete 
generelle Kontaktsperre der Gefan
genen gegenüber Journalisten rechts
widrig und mit dem Strafvollzugs
gesetz nicht in Einklang steht, diese 
überdies gegen die bisherige ober
gerichtliche Rechtsprechung verstößt. 

1. Für die Ertei.lung der Besuchs
erlaubnis für einen Pressever
treter, der den Gefangenen 
besuchen will, ist § 25 StVollzG 
maßgebend. Die Entscheidung über 
Besuchsanträge, Uber die nach 
Maßgabe der §§ 25 bis 27 
StVollzG zu entscheiden ist, kann 
der Berliner Justizsenator nicht 
generell an sich ziehen, weil ihm 
insoweit vom Strafvollzugsgesetz 
kein Selbsteintrittsrecht einge
räumt ist. Zur Entscheidung ist 
allein der Anstaltsleiter berufen. 
Ein ausnahmslos geltender Erfah
rungssatz des Inhalts, daß es die 
\ofiedereingliederung des Gefan
genen stets behindere, besteht 
nicht. Diese Grundsätze hat das 
Oberlandesgericht Harnm, Beschluß 
vom 13.7.1978 1 Vollz (Ws) 
33/78 -, eindeutig festgelegt. 

2. Das Oberlandesgericht Stuttgart, 
Beschluß vom 3.8.1979 - 4 Ws 
206/79 V -, hat klargestellt, daß 
die Vorschriften der §§ 21. ff. 
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StVollzG auch gelten für Besuche 
eines Journalisten; das Strafvoll
zugsgesetz kenne insoweit weder 
Ausnahme- oder Sonderregelung, 
noch lasse es eine solche zu. 
Dementsprechend sei zur Entschei
dung über eine Besuchserlaubnis 
für einen Journalisten der 
Anstaltsleiter und nicht das 
Justizministerium berufen. 

Für den Besuchsverkehr des Gefan
genen mit Personen außerhalb der 
Anstalt gelten die Bestimmungen der 
§§ 23 ff. StVollzG. Danach steht dem 
Gefangenen ein Recht zu, Besuche in 
der Anstalt zu empfangen. Soweit 
dieses Recht reicht, folgt daraus für 
denjenigen, der den Gefangenen 

besuchen will, ein entsprechender 
Anspruch auf Erteilung einer 
Besuchserlaubnis, die ihm Einlaß in 
die Justizvollzugsanstalt und den 
Kontakt mit dem Gefangenen ermög
licht. Dabei ist ohne Bedeutung, ob 
die Besuchserlaubnis vom Gefangenen 
selbst oder von demjenigen, der ihn 
besuchen will, beantragt wird. Weder 
beschränkt das Strafvollzugsgesetz 

. den Kreis der möglichen Besucher des 
Gefangenen auf nahestehende Perso
nen noch schließt es Journalisten als 
Vertreter von Publikationsorganen 
ausdrücklich und generell aus. Grund
sätzlich ist vielmehr jeder Besucher 
zuzulassen, dessen Besuch der 
Gefangene wünscht (so OLG Hamm a . 
a. 0 . ). 

Nach § 25 StVollzG kann (nicht muß) 
der Anstaltsleiter einen Besuch 
untersagen, wenn die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt gefährdet würde 
oder bei Besuchern, wenn zu be
fürchten ist, daß sie einen schäd
lichen Einfluß auf den Gefangenen 
haben oder seine Eingliederung 
behindern würden. 

Danach reicht die pauschale und 
fadenscheinige Behauptung des 
Berliner ]ustizsenators, daß von den 
Pressekontakten schädliche Folgen 
fUr den Gefangenen ausgehen würden, 
grundsätzlich nicht aus. Es gibt kein 
ausnahmslos geltenden Erfahrungssatz 
des Inhalts, daß es die Wiederein
gliederung des Gefangenen stets 
behindert (so auch OLG Hamm a . a . 
0 . ). Vielmehr ist grundsätzlich auf 
den speziellen Einzelfall abzustellen 
und die Vollzugsbehörde muß detail
liert darlegen, aus welchen Gründen 
gerade der Besuch eines bestimmten 
Journalisten bei einem bestimmten 
Geiangenen einmal die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt gefährdet und 
andermal ein schädlicher Einfluß zu 
befürchten ist und die Wiederein
gliederung des Gefangenen behindern 
würde. ''Schädlicher Einfluß" meint 
eine Einwirkung auf den Gefangenen, 
die die Gefahr weiterer Straffälligkeit 
heraufbeschwört. Darunter ist also 
eine Beeinflussung zu verstehen, die 
dem Vollzugsziel zuwiderläuft (so 
auch Bundestagsdrucksache 7/918, S. 
58; Bundestagsdrucksache 7/3998, S. 14). 

Der Begriff der "Behinderung 
der Eingliederung" schließt die nega
liven Einflußnahmen auf den Gefan
genen ein, die dessen soziale Inte
gration (nach seiner Entlassung) ver
hindem oder gefährden. Dem liegt 
die Erfahrung zugrunde, daß eine 
Behinderung häufig im Zusammenhang 
mit kriminellen Verhaltensweisen steht 
(so Bundestagsdrucksache 7/918, S. 
58) . Für die Beurteilung der Frage, 
ob ein schädlicher Einfluß zu be
fürchten ist auf den Gefangenen, 
kommt es sowohl auf die Person des 
Besuchers als auch auf die persön
lichen Eigenschaften des Gefangenen 
an (so OLG Hamm a. a. 0.). Dafür 
sind insgesamt objektiv faßbare 
Anhaltspunkte erforderlich; eine 
generelle, weder durch einen Erfah
rungssatz begrUndete noch durch be
stimmte Umstände im einzelJ:!en 
konkret~ierte Befürchtung genUgt 
nicht (so OLG Hamm a. a . 0.; OLG 
Celle, neschluß vom 13.1.1984 - 3 Ws 
475/83 (StrVollz) -). Wenn der Ber-



liner Justizsenator die bundesweit 
tatsächlich einmalige Kontaktsperre 
zwischen Gefangenen und Journalisten 
mit den angeblich schädlichen Folgen 
solcher Pressekontakte für die 
Gefangenen begründet und sich dabei 
auf die sehr fadenscheinigen Erklä
rungen von Psychologen und Sozial
arbeitern beruft, so ist dies rechts
widrig. Vielmehr ist - wie oben aus
geführt - in jedem Einzelfall zu ent
scheiden und eine Verweigerung des 
Besuchs detailliert zu begründen. 

Nachdem die Berliner Justiz es über 
18 Monate verstanden hat, das 
Kontaktsperregesetz zu verheimlichen, 
entsprechend der skandalösen 
Geheimhaltungspolitik der Berliner 
Justiz, so wird es höchste Zeit, daß 
das Kontaktsperreverbot einer 
gerichtlichen Prüfung unterzogen 
wird. Hierzu ist zu bemerken, daß 
sowohl der Gefangene, dem der 

Besuch eines Pressevertreters ab
gelehnt wurde als auch der Jour
nalist, dem der Besuch eines be
stimmten Gefangenen verweigert 
wird, bei der zuständigen Strafvoll
streckungskammer einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung nach den 
§§ 109 ff. StVollzG stellen kann. Es 
bleibt also nur zu hoffen, daß mög
lichst viele Gefangene und auch 
Journalisten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen und so das gene
relle Kontaktsperreverbot der 
Berliner Justiz zu Fall gebracht wird. 
Hier liegt auch eine besondere Ver
antwortung der Journalisten, denn sie 
haben einzigartige Möglichkeiten, die 
Gefangenen zu unterstützen, indem 
gerade die Journalisten einen Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung stellen, 
weil ihnen der Besuch bei einem 
bestimmten Gefangenen verweigert 
worden ist. 

(Die Tageszeitung vom 21.11.1987) 

Auch im Hinblick auf die Meinungs
und Pressefreiheit nach Artikel 5 
Grundgesetz sind die Journalisten 
insgesamt aufgerufen, diesem 
erneuten rechtswidrigen Zustand im 
Berliner Strafvollzug ein Ende zu 
bereiten. Der Maulkorberlaß des 
Berliner Justizsenators muß schon im 
Interesse der Pressefreiheit möglichst 
schnell zu Fall gebracht werden; 
dieser Berliner Maulkorbskandal muß 
ein Ende finden. Es muß dem Berliner 
Justizsenator bewußt gemacht werden, 
daß auch für ihn Grundgesetz und 
Strafvollzugsgesetz Gültigkeit haben 
und nicht willkürlich von ihm aus
gelegt werden können. 

Hubert Wetzlar 
INFO zum Strafvollzug 
in Praxis und Rechtsprechung 
Postfach 1608 
5100 Aachen 1 

Joumalisten-Kontaktsperre im Knast 
Bislang durften Journalisten nahezu ungehindert Getangene interviewen, damit ist es jetzt vorbei: Interviews gibt es nur noch in 

Ausnahmefällen I SFB- und taz-Reporterinnen wurden bereits Kontakte untersagt I Selbst das südliche Bundesland Bayern ist liberaler 
Journalistinnen dürfen Gefan
gene nur noch in Ausnahmefiillen 
im Knast besuchen und intervie
wen.Di~eAnordnungderJustiz
verwaltung wurde jetzt bekannt. 

VieleJahre banediefreieJour
nalistin Annette Wilmes Insassen 
der hiesigen Haftanstalten fürs 
Radio interviewt. Nurselten kam 
es vor, daß ihr dieGesprächeein
mal nicht von der Anstaltsleitung 
genehmigt wurden. Daß die Aus
nahme jetztzur Regel werden soll, 
erfuhr Annene Wilmes vergan
geoeWoche. Nachdemihrein Ge
spräch mitzwei Lebenslänglichen 
zum Thema •Zehn Jahre Straf
vollzugsgesetz• verwehrt worden 
war, hatte sie nachgefragtund da
bei erfahren: Interviews mit Ge
fangenen werden grundsätzlich 

Wenige Wochenzuvor wareine Höflich, habe ihre Mitarbeit an •grundsätzlich schädliche sei, ih-. persönliche Referentinder Ham
taz-Journalistin, die nach dem der •Erreichung ihres Vollzugs- ren Fall öffentlich zu erörtern. burger Justizsprecherin, Dieeie
Hungerstreik in der Frauenhaf- ziels• seit längerer Zeit aufgege- Zielder Anordnungseies keines- mann, gebe es in der Hansestadt 
taostatt Plötzensee mit einer Ge- ben und suche •ihre Selbstver- falls, eine kritische Berichterstat- nicht. Jede Anfrage von Joumali
fangeoen ein liintergrundges- wirldichung derzeit offenbar im tungü~rdaslnnenlebenderKnä- sten werde einzeln geprüft und 
präch führen wollte, beim An- 'politischenAktionismus'•.Essei ste zu verhindern. Ausnahmen entschieden. 

nicht mehr genehmigt. 

staltsleiter Höflich abgeblitzt. zu befürchten •. daß die ..Wieder- seien weiterhin !1\öglich, meinte Deutlicherwurdederhessische 
DerBesuch,dermiteinemnorma- eingliederungc durch Pressekon- Kähne. DieEntscheidungdarüber Justizsprecher Landau: Voni Ar
Ien Sprechschein beantragt wor- takte •behindert• werde. liege allerdings bei den Anstalts- tikel 5 Pressefreiheit könne man 
den war, wurde der Gefangenen Eine Nachfrage bei Justizspre- Ieitern. Das •große Schweigen •doch nicht die Gefangenen aus
von Höflich mit folgender Be- eher Kähne förderte gestern· zu- hinterden Mauern• braucheman schließen•. Der hessische Rund
grtindung verwehrt: •Nachdem tage, daß Justizverwaltung und nicht zu befürchten. Außerdem, funk führelaufend Gesprächemit 
Sie ... maßgeblich an der lniti- Anstaltsleiter aller NA's bereits soderJustizsprecher,gleicheman Insassen, •der lnformationsbe
ierung und Durchführung eines im April1986 vereinbart hatten, damit bloß die Berliner Prl!xis an darfistgroßc.AberdieneueBerli
vom 12.8. bis 3.9. andauernden •grun.dsätzlich keine Interviews• die •restriktive• anderer Bundes- ner Praxis stellt selbst das bayeri
rechtswidrigenHungerstreiks be- mitGefangenen mehr zuzulassen. Iänder an. Eine Umfrage der taz sehe Justizministerium in den 
teiligt waren, wiirde ein Aufbau »Früherc·sei man großzügiger ge- beim bayerischenund hessischen Schatten: Eine vergleichbare An
von Kontakten zwischen ihnen wesen,bestätigteKähne.EineAn- Justizminsterium sowie dem ordung,soPressesprecherHuber, 
und MitarbeiternvonPresseorga- hörung von Psyc)lologen und So- Hamburger Justizsenat straft den gebe es nicht. Interviews würden 
nen Sie in dieser von Ihnen ge- zialarbeitem habe jedoch erge- Justizsprecher jedoch Lögen. grundsätzlich genehmigt, •es sei 
wählten Rolle bestärken•. Die ben, daß es für die Resozialisie- Eine vergleichbare Anordung denn. im Einzelfall spricht etwas 
drogenabhängige Gefangene, so rungsarbeit der Gefangenen oderKriterienwieinBerlin, sodie dagegen•. plu 

----~~--------------~------------------~----------------~----
Hubert Wetzlar hatte uns einen Brief 
zugesandt, den er als Leserbrief an 
die "taz" wegen des obenstehenden 
Artikels geschrieben hatte. Da die 
"taz" sicherlich aus Platzgründen ihn 
bisher noch nicht abgedruckt hat, 
haben wir uns überlegt, das zu tun. 

Das Kriminalmagazin "PULP" inter
viewt seit fünf Jahren Gefangene in 
Tegel und läßt in diesem Kulturmaga
zin die Gefangenen unzensiert zu 
Wort kommen. Jeder konnte dort über 
seine Tat sprechen. Es gibt nicht 
wenige Psychologen die der Meinung 
sind, daß ein Gefangener seine 
Straftat aufarbeitet, wenn er über 
sie spricht. Egal wie er über diese 
Tat spricht, er beginnt mit der Auf
arbeitung, wenn er darüber zu 
reden beginnt. 

Seit ca. drei Monaten kommen die 
"PULP''-Macher nicht mehr in Tegel 
hinein. Laut Auskunft des Justiz-

pressesprechers Kähne, der nach 
eigenem Bekunden mit dieser Sache 
nichts zu tun haben will, ist das 
eine grundsätzliche Entscheidung, die 
schon seit langem vorliegt. In einem 
Interview mit dem SFB Ill sagte der 
Senatsdirigent Kurt Bung, Leiter der 
Abteilung V (Strafvollzug) beim 
Senator für Justiz, Interviews wären 
ja durchaus möglich, wenn Gefangene 
dafür ihren Regelurlaub verwenden. 
Nun muß man dazu aber wissen, daß 
von 1300 Gefangenen der Justizvoll
zugsanstalt Tegel 50 bis 60 in 
Urlaub gehen und selbst wenn es 100 
oder 150 wären, ständen den: Repor
tern immer nur höchstens 10 % der 
Insassen zur Verfügung. 

Senatsdirigent Bung begründete diese 
Maßnahme auch damit, daß es ein zu 
großer Aufwand für die Justiz
beamten wäre, wenn durch Interviews 
Sondersprechstunden abgehalten wür-

den. Selbst in Bayern, das bestimmt 
nicht als liberales Bundesland be
kannt ist, ist es möglich, mit Gefan
genen zu sprechen. In Berlin soll das 
nicht mehr sein. 

Das liegt meiner Meinung nach daran, 
daß die Senatsverwaltung für Justiz 
eine geradezu panische Angst hat, 
irgendwelche Veröffentlichungen über 
den Strafvollzug in den Tageszeitun
gen zu finden. Nach dem Verständnis 
dieser Herren ist es so, daß, wenn 
keine Interviews von . Gefangenen 
mehr gegeben werden dürfen, auch 
nichts Negatives in der Presse er
scheinen kann. Nun, wir werden 
sehen, wie sich das ganze weiter 
entwickelt. Zumauern kann man die 
"Strafanstalten nicht, und so lange 
man den Lichtblick noch läßt, werden 
wir uns bemUhen, die Öffentlichkeit 
sachlich zu informieren. 

-gäh-
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Doch 
allet zu haben 
. Theater ums Theater gab es in der 
Jugendstrafanstalt Plötzensee bei der 
Aufführung des Stückes "Hier drin 

-kannst du alles haben" nicht. Das 
Tegeler Theaterensemble präsentierte 
hier am Dienstag, dem 8. Dezember, 
sein Schauspiel vor rund 200 Zu
schauern in der Originalfassung. Den 
Tegeler Gefangenen blieb sie bei der 
Premiere am 3. Oktober 87 im Kultur
saal vorenthalten. Die Anstaltsleitung 
hatte bei einer Vorpremiere im klei
nen Kreis im Hinblick auf einzelne 
Passagen "geistige Verdauungspro
bleme" bekommen und wollte deshalb 
ein paar Szenen geändert sehen. 
Andernfalls hätte man sich außer
stande gesehen, das Stück in Tegel 
vor Gefangenen zu zeigen (siehe 
Libli November 87, S. 22 ff). 

Dienstag mittag, kurz nach zwölf, 
ging's mit der Fahrbereitschaft von 
Iegel aus Richtung Plötzensee. 
Gegen halb eins kamen wir an und 
wurden auf direktem Weg in den 
Kultursaal - der dort Mehrzweckhalle 
heißt geführt. Auf den paar 
Schritten dorthin ließ ich meinen 
Blick wandern, um mir einen äußeren 
Eindruck vom in der Öffentlichkeit so 
vielgepriesenen Neubau des Jugend
strafvollzugs zu machen. Ergebnis 
dieses Rundblicks: Unter "Schöner 
Wohnen" läßt sich das Modell nicht 
verbuchen und Backsteinbauten 
und Gitterfenster sind nicht erst eine 
Erfindung der "Neuen Sachlichkeit" . 
Alles in allem quadratisch, praktisch, 
gut - aber wohl nur für den Erbauer. 

Die Mehrzweckhalle macht rein 
optisch auf den ersten Blick Ein
druck. Ein vieleckiger Raum, beinahe 
rund zu nennen, mit scheinbar glei
chen Ausdehnungen in allen Dimen
sionen. Die Beleuchtungsanlage wirkt 
großzügig. Auch sonst gibt es 
jede Menge Technik zu "bewundern": 
Bühnenvorhang, Türvorhänge, Film
leinwand, Fensterrollos, zusätzliche 
Metalltüren (neben den "normal" zu 
betätigenden Eingangstüren) zur Ver
riegelung der Eingänge und eben die 
Beleuchtungsanlage. Alles an einem· 
Steuerpult von einer Person regelbar. 
Im Saal ist Platz für ca. 300 Leute. 
Man sitzt ähnlich eng wie im Kultur
saal in Tegel. Ein Parkettfußboden 
und helle freundliche Farbtöne 
runden den ersten Eindruck positiv 
ab. 

Beim Betreten des Saals wurden wir 
zuerst darauf hingewiesen, daß im 
Saal selber striktes Rauchverbot 
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herrscht. Raucher konnten ihrem 
Laster im Vorraum frönen, wo man 
bei der Planung dieses Neubaus auch 
an eine Damentoilette gedach_t hatte, 
die mir bei ihrem Anblick ein 

- leichtes Schmunzeln entlockte. 
Weniger gedacht hat man offensicht
lich an hier auftretende Künstler. 
Nur ein Requisiten- und ein Wasch
raum hinter der Bühne. Keine Toilette, 
kein Umkleideraum, kein Heißwasser
boiler, "nur" ein Durchlauferhitzer 
(problematisch für Nescafe- und Tee
trinker ... ) . Das Heißwasserproblem 
für die Nescafe- Trinker in der Thea
tertruppe wurde durch Anlieferung 
einer Kaffemaschine gelöst, mit der 
man dann heißes Wasser produzierte. 

Die Kulissen für das Stück waren per 
Sonderfuhre vorab von Tegel nach 
Plötze gekommen und warteten bei 
unserer Ankunft auf uns und auf 
ihren Aufbau, der sofort begann und 
die damit beschäftigten Personen vor 
ziemliche Probleme stellte. Die Bühne 
wird von zwei Säulen begrenzt und 
der Raum zwischen beiden reichte 
nicht für den geplanten Kulissenauf
bau. Außerdem hatten sich ein paar 
Holzkonstruktionen erheblich ver
zogen, was nicht nur zu Spannungen 
zwischen den Bauteilen führte. Impro
visieren war angesagt, zumal auch 
Möglichkeiten fehlten, den Aufbau 
ausreichend zu befestigen. Mit viel 
Bravour stand die Kulisse nach drei 

- Stunden Arbeit, gegen 15.40 Uhr. Pro
bleme auch bei den Beleuchtern, fUr 
die man keine Leiter zur Einstellung 
der Scheinwerfer besorgen konnte. 
Versuche mit drei Tischen und einem 
Stuhl und dann nischt wie rauf, 
wurden im dritten Anlauf untersagt. 
So ließ im Endeffekt auch die 
Beleuchtung manche Wünsche offen. 
Der Musiker hatte mit elektrischen 
Störungen zu kämpfen, die vermutlich 
durch die Lichtanlage hervorgerufen 
wurden. Es verblieben alles in allem 
reichlich knappe eineinhalb Stunden 
für Szeneneinstellungen und Sprech
proben und um noch einen "Happen" 
essen zu ·können, bis um 17 Uhr die 
Vorstellung begann. 

Eine gute Viertelstunde vorher kamen 
die ersten Gäste, allerdings die von 
draußen und dazu noch eine ganze 
Menge, so daß ich mich zu fragen 
begann, wo denn die "Kids" Platz 
nehmen sollen. Es reichte aber den
noch für sie. 

Der ~ann tarn Steuerpult trat in 
Aktion, Türen und Vorhänge schlossen 

sich, Fenster verdunkelten sich, das 
Licht im Raum ging langsam aus und 
auf der Bühne an, die Vorstellung 
begann. Ich hatte es mir hinten in 
der letzten Reihe "bequem" gemacht 
und konnte nun die bei der Ankunft 
angepriesene gute Beleuchtung und 
Akustik, die gute Lautsprecher- und 
Mikrofonanlage "genießen" . Der 
eingangs erwähnte gute Eindruck 
offenbarte hier nun seine Schwächen . 

.Die "gute" Akustik ließ zu wünschen 
übrig. Auf den Plätzen in den 
hinteren Reihen war von den 
Dialogen wenig zu verstehen, obwohl 
sich das Publikum ziemlich ruhig 
verhielt. 

Das Stück lief in Originalfassung ab, 
also auch mit dem, was in Tegel 
"unerwünscht" war: Ausschütten des 
Kaffeeglases, Ausdrücken einer 
Zahnpastatube und eine; Leibesvisi
tation in der Szene mit der Zellen
kontrolle durch die Abteilung Sicher
heit. Bei der Leibesvisitation ver
zichtete man auf das Fallen der 
letzten Hülle. Stand das so im Stück 
oder nahm man auf die Damen im 
Publikum Rücksicht? 

Der Anstaltsleiter hatte das Stück 
"pur" gewünscht, und er sah auch 
nicht so aus, als ob er es nachher 
bereut hätte, im Gegenteil. Es 
scheint im Justizdienst also doch 
noch Leute zu geben, die nicht so 
"betriebsblind" durchs Leben laufen 
und weltoffener sind als manche 
ihrer Kollegen. 

Das Stück kam beim Publikum gut an. 
Das zeigte sich im Szenen- und 
besonders im Schlußapplaus. In 
einer sich anschließenden Diskussion 
zwischen Akteuren und Publikum kam 
deutlich zutage, daß man Schwierig
keiten hat, einen Bezug zwischen 
Theaterstück und Realität zu knüpfen. 
Es fiel schwer, verständlich zu 
machen, daß das Theaterstück auch 
reale Bezugspunkte hat. Für die 
Diskussion stand nur eine halbe 
Stunde Zeit zur Verfügung, vieles 
blieb ungeklärt, eben zu wenig Zeit. 
Schließlich war es inzwischen 19 Uhr, 
die Kulissen mußten noch abgebaut 
werden, denn es sollte um 19.30 Uhr 
zurück nach Tegel gehen. Der Abbau 
der Kulissen war in einer Viertel-

. stunde (!) erledigt. 

Zurück in Tegel saß man noch auf 
der Station 7 in der Teilanstalt 1 
etwas beisammen und sprach über die 
Vorstellung in Plötzensee. Alles in 
allem bestand für" die Gruppe Grund 
zur Zufriedenheit. Jetzt ist noch 
eine Aufführung in der Frauenhaft
anstalt vorgesehen. Die Vorstellung 
am 3. Dezember im Haus der Kirche 
hatte man abgelehnt. Zuvor war das 
Stück mit Erfolg in der Jugendhaft
anstalt Schönstedtstraße aufgeführt 
worden. Bleibt zu hoffen, daß die 
Gruppe in der VAF auftreten darf. 

-rdh-



Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion deck~n. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsprechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 
Tagchen, libli-makers! 

Bin zwar (noch) kein Bezieher Eurer 
Zeitung, lese selbige jedoch schon 
(über Leidensgenossen) seit meiner 
Inhaftierung im Januar dieses Jahres 
fast regelmäßig. 

Zur Novemberausgabe, speziell zu 
dem Artikel "Theater ums Theater" 
möchte ich Euch aus eigener Erfah
rung etwas sagen. In den Jahren 
76/77 verbüßte ich in der ]VA Frei
burg eine Haftstrafe. Zu diesem Zeit
punkt gab es dort eine Theater
gruppe, welche sich allseits großer 
Beliebtheit (auch der der Anstalts
leitung) erfreute. Einige Stücke 
wurden sogar von dem Ensemble an 
den Städtischen Bühnen Freiburg auf
geführt und stießen auf eine gute 
Resonanz. 

Eines Tages beschloß man, selbst ein 
Stück zu schreiben. In fast ein
jähriger Arbeit entstand das Stück 
"Kettenkarussell". Dabei versuchte 
man, ebenfalls ziemlich detailgetreu 
Gefangene, Vollzugsbeamte und Ver
halten wiederzugeben. Bereits 
während der ersten Proben kam es zu 
Unmutsäußerungen seitens des Voll
zugspersonals. Der Inhalt des Stückes 
wurde ihnen von den beaufsichti
genden Beamten erzählt, mitunter in 
einer sehr verzerrten Form, da das 
Aufsichtspersonal ständig wechselte 
und keiner den gesamten Inhalt 
kannte. Eines Abends stand der 
Anstaltsleiter, Herr Dr. Haas, im 
Probenraum und verfügte, daß er das 
Stück zusammen mit einigen Herren 
der Dienstleitung vor dessen 
öffentlichen Aufführung sehen wolle, 
sowie eine Kopie der Rollentexte zur 
Verfügung gestellt haben will. Wie 
verfügt so geschehen. 

Daraufhin wurde die Aufführung des 
Stückes von selbigem Herrn untersagt, 
wegen diskriminierender Passagen 
über das VollzugspersonaL Da die 
Gruppe über eine recht einflußreiche 
Lobby von außenstehenden Personen 
verfügte, wurde das JM Stuttgart 
eingeschaltet. Das ]M schickte eigens 
zur Überprüfung einen Beamten nach 
Freiburg, und es wurde eine Auf
führung für diesen arrangiert. Aller
dings konnte der Herr aus dem Mini
sterium keine "anstößigen" Passagen 
in dem Stück entdecken, was das JM 
wiederum veranlaßte, eine Freigabe 
des Stückes zu erteilen. 

Das allerdings mißfiel einem Herrn. 
In einer "Krisensitzung"der Anstalts:... 
leitung überlegte man sich, was es 
für geeignete Mittel und Wege geben 
würde, eine Aufführung des Stückes 
dennoch zu verhindern. Es gab 
welche. Da für die Aufführung 
jeweils drei bis vier Beamte abge
stellt werden mußten, was von diesen 
in "dienstfreien" Stunden in der 
Regel auch gemacht wurde, erließ die 
Dienstleitung einen Erlaß, in welchem 
darauf hingewiesen wurde, daß kein 
Beamter sich "freiwillig" zum Zwecke 
der Beaufsichtigung der Theater
gruppe abstellen lassen darf. Mit viel 
Müh und Not konnte das Stück dann 
ein einziges Mal in der ]VA auf-

. geführt werden. 

Doch damit ist die Sache noch nicht 
erledigt. Ein Mitglied der Theater
gruppe, welches ehrenamtlich in der 
]VA Freiburg tätig war, organisierte 
eine weitere Aufführung mit ehe
maligen Insassen und führte das 
Stück in der Öffentlichkeit auf. 
Daraufhin erhielt er unter den 
"fadenscheinigsten Gründen" ein 
Hausverbot seitens der JVA. 

Im Anschluß daran wurde die 
Theatergruppe systematisch "aus
gehungert", indem man den an der 
Teilnahme interessierten Gefangenen 
ganz massiv davon abriet, der 
Theatergruppe beizutreten (dies wäre 
im Hinblick auf den weiteren Vollzug 
nicht gerade förderlich). Kurze Zeit 
nach meiner Entlassung (Mai 77) 
wurde die Gruppe dann ganz auf
gelöst. 

Zehn Jahre später in Berlin die 
gleiche Geschichte ... ? 

Venceremos 

Klaus Schiff 
]VA Frankenthai 

Hallo Lichtblick, hallo Michael, 

es war wirklich ein "lichter Moment", 
als Rudolf T. von der Münchner 
AIDS-Hilfe auf die Idee kam, mir 
Zugang zu Eurer Publikation zu ver
schaffen. Er hat anscheinend auf dem 
Workshop einige vertiefende Infor
mationen zum Thema Vollzug 
bekommen und setzt seine Erkennt
nisse intensiv in Taten um. Unter 
anderem hat er mir geraten, im 
Zweifelsfall auf Eure reiche Erfah
rung im Umgang mit den täglichen 
Widrigkeiten des Knastlebens zurück
zugreifen, was ich im Bedarfsfall 
sicher auch tun werde. 

Es war übrigens nicht vonnöten, 
extra eine Genehmigung zum Empfang 
des Lichtblicks zu beantragen. Viel
leicht liegt das daran, daß ich noch 
in U-Haft bin und somit die Anstalt 
eigentlich mit meiner Post nix zu tun 
hat. Allerdings war Eure heutige 
Sendung nicht vom Gericht, sondern 
lediglich vom Abteilungsleiter ab
gezeichnet. 

Wie dem auch sei, es freut mich 
sehr, daß es in diesem unseren Lande 
Gefangene gibt, denen Solidarität, 
Engagement und kritisches Urteils
vermögen keine Fremdwörter sind. 
Schade, daß nicht viel viel mehr 
Leute hier ii1 Bayern Informations
quellen wie die Eure zu ihrer 
Meinungsbildung heranziehen. Die 
meisten machen echt auf Vogel
Strauß! 

Gerade auf dem Sektor HIV-im-Bau 
ist diese Haltung zwar gut ver
ständlich, trotzdem meines Erachtens 
abeJ:" nicht gerade förderlich, um 
Diskriminierungen entgegenzuwirken 
und eventuell verbesserte Haftbedin
gungen zu erreichen. Ich habe regel
mäßig Briefkontakt mit den Frauen 
von der SHG Frankfurt, speziell mit 
Christina, und muß echt sagen: Die 
Frauen hams gerafft! Nicht so die 
hier in St. Adelheim sitzenden Posi
tiven. Man kann nur hoffen, daß sich 
noch einiges an Initiative entwickelt. 

Solidarische Grüße und biss demnäx 

Axel Tiemann 
]VA Adelheim 
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Hallo Leute, 

in Eurem letzten Lichtblick hat sich 
ein neuer Vollzugsmessias (Wegener) 
aus der Justiz-Verwahr- und Abriebt
anstalt (JVA) Kassel ausgerufen und 
um Jünger (Briefkontakte) geworben. 
Doch bei dem Versuch, die Pharisäer 
aus dem Tempel (Grüne Gruppe) zu 
treiben, fiel er auf den Bauch. Es 
stellte sich heraus, daß er der 
größte Pharisäer war. 

Den Kämpfer Thomas H. nannte er 
nach dessen Abschuß (Verlegung nach 
Butzbach) wegen einer Hungerstreik
erklärung ("taz"-Veröffentlichung 
Juni 86) einen "total überspannten 
Irren". 

Wegener hätte damals die Aktivitäten 
der Gruppe am liebsten den der 
katholischen Bibelstunde angepaßt. Er 
hatte die dicksten Kreppsohlen zum 
Leisetreten unter den Schuhen, doch 
das reichte noch nicht, er trug die 
Absätze an den Schuhspitzen, damit 
ein Rückzug besser klappt. Dieser 
erfolgte dann in Richtung A-F1ügel 
(Vorzugsflügel - ähnlich Tegel Haus 
lll E in den Jahren 7t./75) , jedoch 
unter Mitnahme unseres Sozialfonds 
(Inhalt: Tabak und Briefmarken), der 
dadurch heute einen Fehlbestand 
aufweist. Befürchtete er auf dem 
Vorzugsflügel Versorgungsschwierig
keiten? 

Von Wegener hörten wir erst wieder 
durch seinen Leserbrief in der 
Hessisch- Niedersächsichsen- Allgemeinen 
vom 6.11.86. Doch der las sich 
anders als sein Schlachtruf im Licht
blick. Hier auszugsweise: "Was mir als 
Insasse der JVA Kassel weh tut ist, 
wenn man nun alle Gefangenen über 
einen Kamm schert. Persönlichkeiten 
wie Herr Anstaltsleiter Kimpel sowie 
dessen Mitarbeiter, welche über Jahre 
ninaus hunderte von Gefangenen auf 
ein normales Leben in Freiheit mit 
Erfolg vorbereitet und somit für den 
Schutz der Bevölkerung Großes ge
leistet haben ... werden verunglimpft 
... Sollte der Rest der Bevölkerung 
epenfalls so denken? ... Wer ohne 
Fehler ist, der hebe den ersten 
Stein!" 

Ein "devoter Kämpfer"? - Nur, was 
ist das? - Ach ja, wie konnte ich es 
nur übersehen, er genoß die Vorzüge 
des A-Flügels und wollte diese nicht 
seiner "aufrechten Gesinnung" opfern, 
trug so selbst den von ihm im Licht
blick zitierten "Maulkorb". 
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Anfang diesen Jahres hat die "Per
sönlichkeit des Herrn Anstaltsleiter 
Kimpel" auch Wegener "auf ein nor
males Leben in der Freiheit vorbe
reitet" - er schoß ihn vom Vorzugs
flügel ab! 

Nun konnte er endlich wieder seine 
"aufrechte Gesinnung" ohne jeglichen 
Vollzugsdruck (Vorzüge des A-Flügels) 
vertreten, und um dies zu zeigen, 
kam er· wieder in die Grüne Gruppe. 
Er trampelte sogleich auf wie die 
russische Armee bei der Maiparade 
auf dem Roten Platz. Doch das hielt 
nicht lange an, denn er wurde an 
sein kollegiales Verhalten vor seinem 
Wegbleiben und den noch fehlenden 
Sozialfond erinnert - schon war die 
Luft bei ihm wieder r aus. 

Am 13.10.87 wurde er zum Schrift
führer gewählt , das hat er nicht 
verkraftet, denn er wurde größen
wahnsinnig. Meine Ermahnung, sich 
erst einmal die Statuten durchzu
lesen, damit er seinen Geschäfts
bereich kennenlerne, schlug er in 
den Wind. Auch sollte er verschie
dene Punkte nicht in das Protokoll 
mit aufnehmen. Es sollte vermieden 
werden, daß Einzelaktionen von 
Gruppenmitgliedern, nachdem sie in 
der Gruppe angesprochen wurden, das 
Aussehen einer Gruppenaktivität er
hielten. Es wäre nicht das erste Mal, 
daß die Gruppe wegen zu starker 
Aktivitäten gegen den Knast ver
boten würde. 

Doch leichter lernt ein Esel das 
Dachdecken, als da ß sich Wegener in 
eine Gruppenarbeit eingliedert. Der 
Kreisverband erhielt von ihm Droh
briefe, einem Teil des Vorstandes 
drohte er mit Strafanträgen. Ver
suchte einen Keil in das Verhältnis 
des Vorstandsprechers mit einer ehe
maligen Externen (sind zwischenzeit
lich verheiratet) mit Beschimpfungen 
und Liebeserklärungen zu treiben. 
Später tat~chten auch noch Strafan
zeigen gegen die Vorstände eines 
Knastvereines auf. Diese waren auf 
grünem Parteipapier verfaß t. 

Am 3.11 .87 schlug jedoch seine 
letzte Stunde in der Gruppe. Ein 
Gruppenmitglied - kein Vorstandsmit
glied - schlug ihm vor, daß, wenn er 
noch etwas Rückgrat habe, er der 
Gruppe'' fernbleiben würde. Diesen Rat 
hat er befolgt und ist nicht mehr 
erschienen. So traf auch hier seine 
Prophezeihung nicht zu, denn es hat 
ihn selbst getroffen. 

Als er den Lichtblickleserbrief 
schrieb und dabei die Ratten· und 
Mäuse erwähnte, saß er wohl vor 
einem Spiegel, denn wie hätte er 
sich senst an diese kleinen Grautiere 
erinnern können? 

Mit freundlichen Grüßen 

· Diet~Raab 
JVA Kassel 

Sehr geehrter Herr Gähner, 

aus Anlaß der Verabschiedung des 
Herrn Diakon Bauer möchte ich als 
ehemaliger "Mitbewohner" im Haus 11 
auf diesem Wege meinen Dank Herrn 
Bauer aussprechen. Dank dafür, daß 
er die vielen Jahre dort zum Wohle 
der Insassen gewirkt hat. Er war 
immer für seine "Schäfchen" da, egal 
ob es galt, ein dringendes Tele fonat 
zu führen oder so kurz vor dem Ein
kauf Tabak, Kaffee oder Tee zu be
kommen oder nur - und dies war mir 
am wichtigsten - um mal mit einem 
Menschen sprechen zu können, weg 
von dem Knastalltag und weg von der 
Knastatmosphäre. Ich weiß, viele 
Insassen dort im Haus 11 werden ihn 
vermissen, aber trotzdem sei der 
verdiente Lebensabend mit seiner 
lieben Ehefrau fernab von Berlin ihm 
von Herzen gegönnt. 

Ich weiß, Herr Bauer war nicht nur 
für seine Kirchgänger da, sondern er 
nahm sich jedem an, war wohl nicht 
immer ein leichter Gesprächspartner, 
aber er hatte immer Verständnis für 
jede menschliche Schwäche , auch 
wenn sie nicht immer seinen Beifall 
fand. Ich freue mich f ür Herrn Bauer 
f'ür seinen neuen Lebensabschnitt, 
finde es aber bedauerlich für den 
einzelnen Insassen dort. Denen wird 
er sicherlich fehlen. 

Also meinen Dank hat Hilmar Bauer, 
mir war er eine Stütze während 
meiner Zeit dort. Ich wünsche Herrn 
Bauer alles Gute und vor allem 
Gesundheit und auch im Ruhestand 
immer noch etwas Kontakt nach 
Tegel. 

Ihnen, Herr Gähner, wünsche ich für 
Ihre Tätigkeit beim Lichtblick immer 
den nötigen Durc hblick, Mut und 
Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dietrich Kuhring 
Berlin 



Liebe Freunde vom Lichtblick, 

zunächst einmal darf ich meine 
Freude darüber zum Ausdruck bringen, 
daß Ihr meine "Dosenöffnerstory" 
nett verpackt durchaus zutreffend 
hinsichtlich der sich daraus ent
wickelnden Möglichkeiten gebracht 
habt. · Es ist tatsächlich nicht zu 
glauben, und man muß auch annehmen 
- wie aus der Überschrift ersichtlich 
-, daß Justitia blind sein muß. 

Wie also ersichtlich, habe ich das 
zweifelhafte Vergnügen gehabt, den 
Leiter der Sicherheitsabteilung in der 
JVA Berlin-Moabit, Regierungsdirektor 
Astrath zu genießen - dies von Juni 
1985 bis 23. März 1987. Nun mag 
man sich natürlich fragen, daß das 
ein arg Gefährlicher sein muß, der 
da nun im Hochsicherheitstrakt sitzt 
(der ja für die Gefährlichsten im 
Staate erstellt wurde; ach ja .•. ). 
Weit gefehlt; konkret wurde ich im 
November 1984 wegen versuchter 
Steuerhinterziehung zu einer Haft
strafe von zweieinhalb Jahren ver
urteilt und kam i,n den 
Hochsicherheitstrakt wegen der 
Behauptung, daß ich versucht haben 
soll, Kassiber zu befördern. 

Das diesbezüglich gegen mich ein
geleitete Strafverfahren wegen des 
Verdachts der Anstiftung zur Falsch
aussage wurde übrigens eingestellt. 
Dies aber auch erst nach fast zwei 
Jahren dortigen Aufenthalts. 

Ich kam also in den Hochsicherheits
bereich, weil der zuständige Staats
anwalt meinte, ich würde durch 
Kassiber versuchen, andere anzu
stiften, eine falsche Aussage zu 
machen ... Das genügt heute schon 
. .. Nicht mehr Terrorismus, oh nein! 
Übrigens darf dabei nicht une~lfähnt 
bleiben, daß der Regierungsdirektor 
Astrath, damit sich "seine heiligen 
Hallen" auch füllen, eine umfang
reiche Werbung betreibt. So hat er 
z . 8. 1985 - als der Sicherheits
bereich zu veröden drohte - an die 
Dezernate der Staatsanwaltschaft und 
an die Kammern beim Landgericht 
Berlin eine Art von Werbeschreiben 
verschickt - man kann diese wirklich 
nicht anders nennen -, in denen er 
ausführlich den Staatsanwaltschaften 
und Gerichten die Vorzüge der Unter
bringung schilderte. Einzelheiten er
spare ich mir. Es würden einem die 
Haare zu Berge stehen. Jedenfalls 
fand ich mich nunmehr im Juni 85 
dort in den heiligen Hallen wieder. 

Ich begann auch - so gut dies mög
lich ist und war -, mich den Gege
benheiten nicht zu unterwerfen, 
sondern habe begonnen, umfangreich 
zunächst die Umgebung zu analy
sieren. Es bedarf sicher kaum einer 
weiteren Erörterung, daß so ziemlich 
alles was sich dort abspielt in einer 
Grauzone vor sich geht und durch 
die Anstaltsleitung alles versucht 
wird, den dortigen Ablauf der Haft-

bedingungen nicht transparent zu 
machen. 

Es verschwinden kritische Briefe ... , 
sie erreichen weder ihren Empfänger 
noch werden sie dem Absender aus
gehändigt. Anwaltspost wird in vielen 
Fällen "versehentlich" geöffnet. 
Post an den Petitionsausschuß kommt 
schon mal nicht an. Positive 
Gerichtsentscheidungen oder auch 
Schreiben von Gerichten werden mit 
einer sehr langen "Verzögerungszeit" 
zugestellt. Der Sinn solcher ' 'Behand
lungsmaßna.hmen" ist oftmals auf der 
Hand liegend. Nun, ich wehrte mich, 
mit der einzigen nach meiner Meinung 
tatsächlich wirkenden Waffe, die 
einem bleibt: die Schreibmaschine. 

( 

In der Zeit von Februar/März 1986 -
so lange brauchte ich seit meiner 
Unterbringung nun doch, um alles zu 
analysieren - bis zum März 1987 
habe ich ca. 200 Verfahren vor der 
Strafvollstreckungskammer zu führen 
begonnen- Nun werdet ihr sicherlich 
sagen, ach, noch ein armer Irrer. 
Sicher, keine Frage, auch ich habe 
zunächst reichlich "Lehrgeld" bezahlt, 
habe mir aber gesagt, daß durch 
jedes verlorene Verfahren ich letzt
lich etwas gelernt habe: u. a. die 
Argumentation des Gerichts richtig zu 
deuten und mit dem vertrackten Juri
stendeutsch fertigzuwerden. Ich 
habe, glaube ich, meine Lektion 
gelernt. Bis zum heutigen Tage habe 
ich in 107 Verfahren gegen die 
Anstalt gewonnen. Zwar mag es 
"schmerzlich" sein, daß man es 
schriftlich bekommt, daß die Anstalt 
rechtswidrig gehandelt hat und die 
Handlung selbst nunmehr zum Teil 
schon zumindest über ein · Jahr 
zurückliegt. D. h., mein Begehr war 
rechtens, auch wenn ich es nicht 
bekommen habe. Aber es ist doch er
staunlich, daß ein Regierungsdirektor 
innerhalb von noch nicht einmal 
einem Jahr so viele und rechtswidrige 
Bescheide erstellt hat. 

Man muß kein großer Mathematiker 
sein, um den monatlichen Durchschnitt 
der falschen Bescheide bei nur einem 
Insassen nachzuvollziehen. Man muß 
sich fragen, um Gottes Willen, hoch
gerechnet auf die Untergebrachten, 
wie um alles in der Welt ein solcher 
Bediensteter Verantwortung tragen 

kann??? Man kann die Frage natür
lich auch noch erweitern, .in die 
Richtung, daß man fragen müßte, 
wenn man selbst in 107 Fällen 
rechtswidrig handeln würde Ich 
mag lieber nicht daran denken. 
Nebenbei ist natürlich auch der 
Steuerzahler nicht unerheblich an 
der offensichtlichen Unfähigkeit eines 
Beamten beteiligt. Abgesehen davon, 
daß durch die Verfahren der Landes
kasse an Kosten ca. sechs- bis 
siebentausend Mark entstanden sind, 
sind noch Schadensersatzansprüche in 
Höhe von ca. dreitausend Mark an
hängend. Was sich unser "armes" Land 
Berlin alles leisten kann??? 

So, das sind die Fakten. Es fragt 
sich also, wie lange ein Senat sich 
derartige Praktiken von Verwaltungs
bediensteten ansehen will, Bedien
stete, die, ganz offensichtlich nicht 
nur nach meiner Meinung, in einem 
Machtrausch befmdlich, sowohl 'ihre 
eigene Aufgabe als auch sämtliche 
gesetzlichen Vorschriften vergessen? 
Beweise dafür wären reichlich vor
handen. 

Es hat in der Vergangenheit bereits 
viel Zuschriften gegeben, viele Arti
kel haben sich mit dieser "merk
würdigen Erscheinung" beschäftigt, 
und ich gehe davon aus, sollte dieser 
Brief veröffentlicht werden, daß er 
auch nicht der letzte sein wird, 
"leider", denn es steht weiter zu 
befürchten, daß dieser Bedienstete, 
der ja als Beamter verpflichtet ist, 
die Gesetze und die Verfassung ein
~uhalten, darauf nicht viel gibt. 
Ubrigens, auch im Dritten Reich hat 
man einen Eid auf die Verfassung ab
gelegt und - wie allgemein bekannt -
auf diese Verfassung gesch ... 

Ich möchte hier nicht allen Platz 
wegnehmen, den ihr für Leserzu
schriften habt, nur noch eine 
Schlußbemerkung sei erlaubt, und die 
möchte ich an alle richten: Wehrt 
euch gegen Entscheidungen, die 
sachlich unrichtig sind, freßt nicht 
den Frust in euch rein. lrgendwo 
wird eine Schreibmaschine sein. 

Versucht eine von draußen zu be
kommen, zur Not geht's auch mit der 
Hand. Man hat durchaus die Chance, 
bei den Strafvollstreckungskammern 
einen Erfolg zu erzielen. Es liegt oft
mals einfach daran, daß man, aus wel
chen Gründen auch immer, überhaupt 
keine Anträge stellt. Für eine Verwal
tung gibt es nicht Schlimmeres als 
Arbeit, die mit viel Schriftverkehr 
verbunden ist. Eine Ablehnung ist da
bei in der Regel das kleinere Übel. 
Ich habe, wie gesagt, viel "Lehrgeld" 
gezahlt, aber der Erfolg hat mir 
recht gegeben. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
besten Grüßen 

Heiko Bonath 
JVA Tegel, TA 1 
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Hallo Lichtblicker! 

Arzt, Ärztin - was haben wir in der 
TA 111 alles schon gesehen und mit
gemacht. Der Gang zum Arzt war 
gleichbedeutend mit sinnloser Zeit
verschwendung, wenn man nicht ein 
Messer im RUcken oder den Kopf 
unterm Arm trug. Beschwerden und 
Anzeigen brachten nichts. Und wer 
die ihm verpaßten Medikamente auch 
noch einnahm, war selbst schuld. So 
erging es auch mir. 

Knapp ein Jahr nach meiner Inhaf
tierung stellten sich bei mir starke 
Beschwerden der Atmung ein. Ich 
wurde gegen alles behandelt: Grippe, 
Durchfall, Darmverschlingung, Magen
leiden, und, und, und .. . Eine Besse
rung stellte sich nicht ein. Dann 
meine Oberführung zur KBVA. Ein 
Stück Berliner Haftgeschichte, die 
dem Genießer viel Humor abverlangt. 
Natürlich fand auch Herr Dr. H. 
etwas. Einen Knoten direkt unter dem 
Solarplexus. Muß sofort operiert 
werden. 

Ich lehnte kategorisch ab. An mir 
schnippeln die nicht rum. Nun kam 
der Auftritt von Herrn Dr. G. Ent
weder lasse ich mich operieren oder 
er lehnt jede weitere Behandlung ab. 
Knallte meine Krankenakte zu 
damit war fUr ihn der Fall erledigt. 
Nicht für mich. Denn meine Atem
not wurde von Tag zu Tag schlimmer. 
limner öfters mußte ich meine Arbeit 
verlassen und konnte zuletzt kaum 
noch klar denken. Eine Beschreibung 
weiterer Arztbesuche erspare ich mir. 
Sie brachten alle nichts. 

Mittlerweile war Herr Dr. G. gegen 
Frau Dr. H. ausgetauscht worden, 
wobei sich lediglich Name und 
Geschlecht geändert hatten, die Art 
der Behandlung blieb. Die Sonntage 
und deren "langer Riegel" wurden für 
mich zur fast unausstehlichen Qual. 
Immer öfters ertappte ich mich bei 
dem Gedanken, selbst Schluß zu 
machen, bevor ich in meinem 
"Schließfach" ersticke. Eine aufge
schnittene Pulsader erschien mir als 
angenehmerer Tod. 

Dann wurde auch Frau Dr. H. 
abgelöst. Es kam ein neuer Arzt. 
Frau Dr. Horn. Und mit ihr meine 
Behandlung und das Ende meiner 
Q.!alen. Tage später wurde ich nach 
Plötzensee verlegt - Lungenabteilung. 

Dort bestätigten Fachärzte eine 
überdurchschnittliche Hausstaub
allergie. Ich bin gegen jede Art von 
Hausstaub stark allergisch, was meine 
Atemnot begrUndet. 

Sofort wurde eine Medikation für 
mich zusammengestellt, eine Hyper
sensibilisierung eingeleitet, und 
beides unter Arbeitsbedingungen er
probt. Drei Monate nach meiner Ver
legung nach Plötzensee kam ich rela
tiv gesund zurUck. Vierzehn Kilo 
Gewicht, die ich in den langen Tagen 
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zuvor verloren hatte, waren wieder 
aufgeholt. 

Und es ging weiter. Ein Arzt mußte 
gefunden werden, der die Behandlung 
der Hypersensibilisierung weiter über
nahm. Frau Dr. Horn sagte sofort zu, 
obwohl ein Erfolg dieser Behandlung 
äußerst fragwürdig ist. Der Hersteller 
sowie die Ärzteschaft können und 
konnten bisher keinen Erfolg dieser 
Behandlung garantieren, es ergo für 
den behandelnden Arzt auch einen 
Reinfall bedeuten kann. Frau Dr. 
Horn ist Ärztin und übernahm selbst
redend auch diese Hypersensibilisie
rung, wie auch in einem anderen 
Fall. Setzte mir Risiken und \'lerde
gang dieses Medikaments noch einmal 
auseinander und los ging's. Sie 
schaffte das, was in der ]VA Tegel 
bisher als Novum galt. "Machen sie 
mal, ich vertraue ihnen", sagte tch 
wie selbstverständlich. 

Ihre Art mit Menschen hier umzu
gehen, die Krankenakte zu beob
achten, ihr Tun zu beschreiben und 
Möglichkeiten der Behandlung zu er
örtern kannte ich nur von draußen. 
Doch kaum war ich wieder aus 
Plötzensee zurück, vernahm ich auch 
die ersten Klagen. Diesmal nicht -
wie üblich - gegen die Ärztin, son
dern für: "Die wollen sie unter
buttern; die machen die Frau fertig, 
nur weil sie uns anständig behandelt; 
es ist- nur noch eine Frage der Zeit 
bis die Frau hinschmeißt, gegen den 
Druck der Anstalt kommt sie nicht 
an; die Sannis geben ihr den Rest" 
usw. 

Wütend, die Fäuste in den Taschen 
geballt, stehen Gefangene auf den 
Fluren und fragen sich ratlos, was 
sie dagegen tun können. Wie können 
wir verhindern, daß diese Frau sich 
dem ständigen Druck seitens der 
Anstalt beugen und der hier in der 
Vergangenheit üblichen Abfertigungs
behandlung anschließen muß. 

Dazu sei jedem Gefangenen gesagt: 
Als gesunder Mensch nimmt man den 
Arztl,..f"er immer es auch i.st, auf der 
Arztgeschäftsstelle kaum war. Man 

braucht ihn nicht, wozu a uch? Das 
ändert sich sofort, wenn sich die 
ersten Wehwehchen zeigen, die Grippe 
kursiert oder auch mal der Darm mit 
den hier üblichen Mahlzeiten nicht 
einverstanden ist. Es muß nichts 
Schlimmes sein, den Wert, einen wirk
lichen Arzt zur Verfü_gung zu haben, 
erkennt man in jedem Fall. 

Deshalb müssen wir uns Frau Dr. 
Horn halten. Sie ist der Garant für 
eine anständige und medizinisch rich
tige Behandlung. Wir haben hier, 
mehr oder weniger, alle Jahresver
träge mit der Anstalt. Und, wir 
wollen diesen Ort gesund verlassen. 
Dies garantiert nur ein Arzt, .für den 
Ethik, bzw. Ethos kein Fremdwort ist. 
Der Arzt - Frau Dr. Horn! 

Ich wünsche Frau Doktor Horn starke 
Nerven, eine Unzerbrechlichkeit ihres 
guten Charakters und die Hilfe aller 
Institutionen, Gruppen und Einzel-

fm frinz.t'p b i11. t'eh. tlafi!,., 
WtHh 't> J'man4n.t hi /(f, 
htensc.ke~twiiYi(J Jll slub~ .. 

~ 

personen, damit uns in Zukunft Ärzte 
wie Dr. G. und Dr. H. usw. erspart 
bleiben. 

Wer das, was ich mitmachen mußte, 
einmal mitgemacht hat, weiß eine 
Frau Dr. Horn zu schätzen. Und wer 
das nie mitmachen muß, sollte Frau 
Dr. Horn danken. Auf jeden Fall 
sollten wir in unserem eigenen 
Interesse dieser Frau helfen, dem 
Druck der Anstalt zu widerstehen. 

Harald Ertl 
]VA Tegel, TA 111 

An die Redaktionsgemeinschaft des 
Lichtblicks. 

Betreff: Ärztliche Versorgung in der 
TA lli. 

Als kleinen Beitrag möchte ich mich 
doch gerne mal zu dem altgehaßten 
Thema - ärztliche Versorgung - äu
ßern, zumal ich sicher bin, daß 
meine Meinung starke Unterstützung 
findet. Leider gelangen derartige 
Äußerungen seltener zu Euch, da 
dies an der hiesigen Schreibfaulheit 
scheitert. Ich persönlich (und Kolle
gen) bin der Meinung, daß schon 



jetzt die neue \Vahl des Arztes, 
welche auf Frau Dr. Horn fiel, eine 
Gratulation wert ist. Endlich hat man 
mal das Gefühl, einen Arzt zu kon
sultieren und nicht zu einem weis
l<i.tteligem Jahrmarktspalaver zu 
gehen. 

Es ist zumindest klar zu erkennen, 
daß Frau Dr. Horn . noch idealistische 
Züge besitzt und nicht den altbe
währten Abfertigungscharakter weiter 
verfolgt. Nun komme ich doch zu dem 
Gefühl, auch während der Haft als 
vollwertiger Mensch, zumindest im 
medizinischen Bereich, behandelt zu 
werden. Dies sehe ich als großen 
Fortschritt an! Ich hoffe, .daß diese 
Frau die volle Unterstützung aller 
möglichen Stellen erhält und somit 
die Tendenz des herkömmlichen 
Strafvollzugsgesetzes, nämlich auf 
menschliche Behandlung, verfolgen 
kann. 

<;/I'Y t}~i'I1N so it~/-e~si~ 
SP!It~ tttan SICA ~ttal ~~ 

/(pp f Ul'bre~~ ... 

Leider zeichnet sich jetzt schon in 
diesem Anfangsstadium, eine klare 
Unterminierung, für Außenstehende, 
des ärztlichen Ethos Frau Dr. !Horns 
ab. Ich hoffe, daß diese ·negative 
Tendenz keinen Nährboden findet! 
Denn derartige Praktiken erkennt 
man in anderen Bereichen auch ganz 
klar zur Genüge. Nur Mut, Frau 
Doktor Horn, denn Sie tragen Ihren 
Titel zu recht! 

Günter Böstel 
JVA Tegel, TA Ili 

An die Redaktionsgemeinschaft des 
Lichtblicks. 

Betreff: Die ausländischen Gefange
nen der ]VA Tegel. 

Das Recht auf Ausbildung soll auch 
für ausländische Inhaftierte gelten. 
Bislang wurde eine Förderung von 
Ausbildungsmaßnahmen für Ausländer 
mit dem Hinweis abgelehnt, daß diese 
bei einer Abschiebung oder Auswei
sung dem Arbeitsmarkt nicht zur 
Verfügung stehen werden. Mitunter 
haben die ausländischen Inhaftierten 
schon Jahre in Berlin gelebt und hier 

gearbeitet, wobei sie beruflich 
unterqualifiziert und somit benach
teiligt waren. 

Das geltende Strafvollzugsgesetz 
sieht nicht vor, daß ausländische 
Inhaftierte von Vollzugslockerungen 
(Urlaub, Ausgang, offener Vollzug, 
Freigang), ausgenommen werden. 
Erfahrungsgemäß kommen aber nur· 
wenige Ausländer in den Genuß einer 
derartigen Maßnahme. Auch auslän
dische Inhaftierte haben draußen 
eine Familie, zu der der Kontakt bei 
einer langen Inhaftierung leidet. 
Unter Berücksichtigung des Vollzugs
zieles sollen die vorgesehenen Maß
nahmen zur Aufrechterhaltung der· 
familiären und sozialen Bindungen 
auch auf ausländische Inhaftierte 
angewendet werden. 

Die therapeutischen Maßnahmen, die 
der Strafvollzug bieten kann (Sozial
therapie, Drogentherapie), sollen 

iib~v ein~ akhi/e leb~$/ri!fe 
~Y a//e1 4te ~~teM.ft.he~-t -
wvnl~ kben Wt~l/ek . 

auch für ausländische Inhaftierte mit 
einer entsprechenden Problematik 
zugänglich gemacht werden. Auslän
dische Inhaftierte werden im Straf
vollzug mit ihrer Problematik 
weitestgehend alleine gelassen. 

Ausländische Inhaftierte, deren 
Familien in Berlin leben und die sich 
hier in der Vergangenheit eine 
Existenz aufgebaut haben, werden 
aufgrund ihrer Straftat abgeschoben. 
Diese generelle Handhabung ist nicht 
nur eine Benachteiligung für den 
Gefangenen selber, sondern zieht die 
gesamte Familie und das soziale 
Umfeld in Mitleidenschaft. Eine Über
prüfung dieser Handhabung im Einzel
fall halten wir für erforderlich. 

Viele ausländische Inhaftierte sind 
der deutschen Sprache weder in Wort 
noch in Schrift mächtig. Ihre persön
lichen Probleme können somit nicht 
ausgesprochen werden, da dem 
Sozialdienst im Strafvollzug kein Mit
arbeiter zur Verfügung steht, der 
türkisch oder arabisch spricht. Diese 
ausländischen Inhaftierten sind somit 
auch in der Bundesrepublik benach
teiligt. \Vir wollen Sozialarbeiter, die 
wir und die uns verstehen. 

Die islamischen Gläubigen sind in der 
Ausübung ihrer Reli~on stark 
benachteiligt, da es im Strafvollzug 
keinen entsprechenden Geistlichen 
(Hoca) gibt. Wir wollen eine Gleich
stellung mit den Angehörigen anderer 
Glaubensrichtungen. 

ln den Augen der Beamten sind Aus
länder nicht gleich Ausländer: Die 
Gefangenen, die aus nordischen 

, Ländern, wie England, Skandinavien, 
Frankreich, Holland stammen, sind von 
einer massiven Diskriminierung meist 
ausgenommen. Sie zählen nicht zu 
den "Kanaken". Man hört auch von 
Anfeindungen durch deutsche Mitge
fangene Und auch die Sprache 
vieler deutscher Gefangener umfaßt 
abfällige Ausdrücke für Ausländer: 
"Kanaken, Koksbrocken" und ähn
liches. 

Tevfik Vural 
JVA Tegel, TA I1I 

Lieber Michael und Mitarbeiter! 

Zunächst möchte ich Euch für die 
regebnäßige Zusendung des Licht
blicks herzlich danken! Doch dies ist 
nicht allein der Grund meines Schrei
bens, sondern viebnehr brennt mir 
eine andere Frage auf den Nägeln: 
Ich werde in sieben Monaten hier 
entlassen und möchte mich, da ich in 
der BRD keinerlei Verwandte habe 
(stamme aus der DDR), in Berlin seß
haft machen. 

Habe mich in diesem Sinne mit dem 
Arbeitsamt ll und der ZBS Berlin, 
auch im Hinblick auf eine Umschulung, 
in Verbindung gesetzt. Trage mich 
auch mit dem Gedanken, schon vor 
meiner Entlassung hier, mich als 
"Abweichgefangener" nach Berlin 
verlegen zu lassen, doch das setzt 
von hier eine Bezugsperson voraus. 
Da i.ch, wie schon anfangs gesagt, 
hier niemand habe, wende ich mich 
an Euch mit der Frage, ob Ihr mir 
eine solche vermitteln könntet. 

Da ich vollkommen frei bin, bin ich 
auch für eine feste Verbindung 
aufgeschlossen. So Ihr mir bei dem 
Problem behilflich sein könntet, wäre 
ich Euch überaus dankbar. 

Mit freundlichen und solidarischen 
Grüßen 

Hannes Breu 
Postfach 3545 
7100 Heilbronn 

'der lichtblick' 21 
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Ehrung für BonhoeHer 
Tafelenthüllung in Justizvollzugsanstalt 

Prozeß um Beleidigung durch 
Bilderrätsel soll mit Geldbuße enden 

(OW/ epd). Die evuaelm he Km:be 
ebn am Sonnabend, U. Dezember, nach 
Jahnlanaeo V~lleo den evua~ll
ICben Theolotn Dl«ll'lcb Boaboell'er ttad 
den JesDltropater Allred Dtl, Ia der Ja• 
stll>all:zqsaastalt ~tl !alt 4er EntltiJ· 
laDJ eiDer Ce• ellktal'el aas Broou Ia 
Elapapberelcb • es Ctblades. ia •e• 
sldl auch dn Kircbtn rauaa bei!Ddet. 

wurde am IS. September 1907 in Mann
heim aeboren und am 2 Februar 1945 in 
PUStzensee hingerichtet. 

Inhaftlerter Autor nannte Beamten 1n Gefangenenzeltschrt.ft . Untertan• 
Vor einem M0<1blter Schliffengericht mußten 

sich gestern drei Mitarbeiter dtr Gefangenen· 
~eitschrift Der Uchtbllck• unt,.r dem Vorwurf 
der &leidiguna \'erantworten. Stein des An· 
stolles .. ·ar ein Artllu~l des "· ihrend 'einer jeut 
14idhrigen Halt unter anderem •b Buch- und 
Hörspiel4utor htrvoraetrelenen Peter Fe111n1. 
Mit Zeichnungen emes Mitangek.l.sgten verse
hen, war der Seitras Ferarus im November 
vergangeneo Jahres unter der Oberschrift 
.Beamte des Monats" ver6ffentllcht worden. 

schlechtes Gewissen zurückgeführt werden. E 
geh!lre schon viel Masochismus dazu, so Feran 
derart viele negative Eigenschalten auf sich z 
beziehen. ..Schweinebacke" stehe im übrige 
JCbon Alt der Jahrhundert-..-ende für ungeliebt 
Beamte. 

Bonboelfer und Oelp saßen wahrend 
threr Verfolguna durch da5 faschistische 
Rta1me in Teael e1n Seide wurden spi· 
ter an anderer Stelle h•111erichtet. Mtt 
der Inschrift auf der Gedenktafel '"trd 
d&ran ennnert. daß Bonhoelfer und 
Delp dem tödlichen Unrecht widerstan· 
den Die Tafeltrigt außerdem dte Daten 
\ On Geburt. lnhaflterunc und Hinrieb· 
tul1j Der evanaellsche Theoloae Oiet· 
nch Bonboelfer wurde am 4. Februar 
1906 tn Breslau geboren und am 9. April 
1945 1m KZ Flossenbilra hmgenchtet. 
Der Sohn ,·on Kar! Bonhoelfer "'ar sett 
1931 Studentenpfarrer und Privatdozent. 
Er schloß sich der politischen Wtder
standsbeweaung um C.naris an. Am 
S. April 1943 wurde er verhaftet und in 
den letzten Kriea~taaen aehänat. Oelp 

Der Name des ~amten. der e~nso wie ein 
Oienst"OflleHtzttr aus der ·" • i:n er"'·altung 
Strafantrag guteUL halte ... ·ar in em Tut nicht 
erwähnL Doch, so n1mmt die Su. ... nwaltschaft 
an. sei er unschwer ~ identiflzi..ren ge,.,esen. 
Der Beamte wer unter anderem als .Staatsdie
ner im grauen Kittel", .Untertan" und .Staats· 
kille!" bezeichnet worden. Durch eine Zelcb· 
oung in Form f'lne• Bilderrltsels - ein Sch .. ·ein 
und ein entbl66tl'< Ge~ - wurde der Name 
.Sc:b .. ·einebacke auf die H•UJ?tperson des 
Artikels 11<-zr.gen. Gemeint aet aber kein 
bestimmter Beamter. versichert• Feraru ge
stern. Er habe auf Grund seiner Erlebnisse in 
der Halt ledisllch den BeamtPn des Monats 
karriltiert. Wenn sich ein Beamter daraufbin 
angegriffen JOhle. dann mau.. dl~• auf sein 

Das Verfahren wurde nach der AnMrun11 dt 
Angeklagten mit dem Ziel seiner Elnstellun 
ausaesetzt. Feraru sowie ein als presserechtUe 
verantwortlicher Redakteur angeklagter Hai 
llna sollen Geldbußen ln Höbe ''On jewell 
50 0\f an den Kinderschut~bund zahlen. 0. 
VerlAbren gegen den Zeichner, der den Hh 
teraTUnd seines Bilden4t.seb nicht geiLanr 
haben will. soll ohne Geldbu8e eingestel 
werden. \V 

Oieweh Bonhoeffer Foto: Archiv 

(Der Tagesspiegel vom 25.1 1.1 < 
Justizsenator: Haftansta 

personell unterbese 
Das Tegeler Geilognil ist pen 

besetzt. Wie JustU.senalor RuP"rt 
eine Kleine Anfrage des SPD·A 
Andreas Ger I weiter mitteUte. 1 
deneil auch Stellen nicht besetzt 
gebe es seit elnlaer Zeit einen etllr 
den Krankenstand. Eine wellere I 
Personalmangl'lt sei die .nicht vc 
Obernahme von dienstlich notwe1 
gaben" außerhalb der jeweilisen T (Der Tagesspiegel vom 27.11.1987) 

Kripo-Bund: 80er Jahre in Berlin 
ein Jahrzehnt der Kriminalität 

(Det' Tagesspiegel vom 25.11.1987) Ferner dtlrften die Mitarbeiter nie 
viele Oberstunden .unverblllnisml 
werden. 

Zahl der Straftaten hat laut BdK teilweise .beängstigend• zugenommen 
Oie 80er Jahre ln !Hrlin können nach Allsicht ten gezogen. :-:acb Frankfurt mit 21 385 Deiik-

4es Bundes deutscher Krimioalbe41DtU (BdK) ten auf 100 000 Einwohner im Jahr 1986. 
schon heute als .Jahnehot der Kttmlnahtlt" Hambura (16 230) und Bremen (IS 703) liese 
bezeichnet "-erden. Die Zahl registrierter Straf· DerliD mit 14 941 an •i ener Stelle. Vor zehn 
taten habe zuletzt in elnlgeo Bereichen .belna· Jahren waren es noch über 4000 Straftaten 
sUgend" zugenommen. teUte BdK-Pre-spre· we!liaer pro 100 000 Spreebürser. 
eher Werner Tbrooicker miL &I Snual·. zur Aufkllrunasquote beißt es 1o der :. .. fit· 
Vermögens- und Gewaltverbrechen S0"1e der teilung Throruckers. hier liege die Stadt 1986 
Wiru.cMits- und t:m .... eltknminalltlt sei zudem mit 48.2 Prozent tm Bundesvergleich auf Plau 
die Aufklirungsquote in den "ersaoaenen 0 bed .. _ d v ab 
J ahren teU.,...eise erbeblieb ~nlckgeaangen. Zu filnl.. ies eute gegentluoor en orj ren 
diesem Ergebnis kommt der Kripo-Bund tn eine Steigehlos. de=och blieben insaesamt 
einer Bewertung der polizeilichen Krlmloal&ta· immer mehr Straftaten in Berlln unaufgekliirt. 
Ustlkn der Ieuten zehn Jahre. lo &sateUberelcheo wie Ladendiebstahl (96.2 

Danach wurden von 1977 bis 1986 Ober 2.4 Prozent) und ~lstungserschlelcbung (95, I) wur· 
Millionen Straitaten veneichneL Somit ul den im Ieuten Jahr 4War iehr viele Fllle aelöst. 
jeder Berliner lD dienr Zelt statistisch mlnde- in der mittleren und schweren Kriminalltat 
steos e inmal Opfer eines Delikts sewordeo. dageaen liegt die Aufklä.rungsquote be1 knapp 
Waren es vor einem Jahnebnt jlbrllcb noch 40 ProzenL Iei 
rund 204 000 Straftaten. ao sind es beute um Strahlenmeßwerte 
280 000. Dies bedeute eine Steigerung Ulll 36,7 Nach der Liste der amtlichen Strahleomeß. 
Prozent der registrierten Krlmlnalltllt, be l stelle enthielten die folgenden Nahrungsmittel 
aleichzeitiger Abnahme der BevOikeruog Im e inen Genmtc:&siumwert von mehr als 10 Bq 
aleleben Zeitraum. FOr die 80er Jahre erwartet je Kilo oder Uter: Nufi-Gebäc:k.sterne (Nieder· 
der Kripo-Bund lnlgesamt knapp zwei Mlllio- sac:bseo) bis zu 73 Bq, feine Lebkuchen 
neo Straftaten. lo dem BdK-PapieT wird auch (Niedersacheo) bis 26 Bq, Weihnachta-Mischung 
e in Vergleich mit bundesdeutschen Gro8stld- (Nordrbeln-Westfalen) 21.6 Bq. (Tsp 

(Der Tagesspiegel vom 2.12.1987) 

Frau Süssmuth warnt vor zu 
harten Strafen bei Jugendlichen 
Wiesbitden (AP}. Bundesfotmilienmlnisterin 

Rlta Siltsmuth hat an Gerichte. Polizei und 
FamUlen appelliert. auf Straftaten \'On Kindem 
und Juaeodlicben angernessen und nicht zu. hart 
~ reagJertD. Vor rund 200 Polizisten und 
Wlssenschaitlem auf einer TeilUng des Bunde•· 
krlmlnalamla ln Wle•baden zum Thema .Krl· 
mlnalltltsbeklmpfuns ala gesamtgesellscbafl· 
liebe Au.fgabe" sagte Frau Silssmutb festern. 
obentes Ziel mOsae es uln. weitere \ientl!8e 
zu \"erbinderu. was mit einer frühen Einweisung 
in d~o Jugendsualvollxus oft nicht Re .. ·ö.hrlel· 
stet werden k6110e. Bei d~n unter 25 Jahre alten 
junseo Mlnoern habl' deneil 5cbon jeder 
zweite ein oder mehrere Strafverfahren hinter 
sich und 30 Pro~ent der m&nnlichen Jugend· 
IIchen aeien berelta einmal verurteUL Nur etwa 
uhn Pro~ent der poilzellich registrierten Kin· 
der und Jugendliche serieten aber .lD eine 
kriminelle Karriere. 

FOr atrafflllige Jugendliche sei zudem wich· 
tlg. das ~ld des Opfen zu erkennen und die 
Möglichkelt zu haben, dies wieder gutzuma· 
chen. Dle Ministerin pll.dierle dafilr, .bel der 
enten Auffl.lllgkell nicht Oberzureagieren•. Oll 
sei schon der Kontakt mit der Polizei eine so 
achocklerende Erfahrung, die Lernprozesse in 
Gana ~eue und zu eln~m Umdenken fOhre. 
Weitere loterventlooen der Straiverfolgungs
beh6rden aeieo ln dles~n Fllleo nur scbldlich. 

Als Lösung des Problems wird 
beispielsweise eine SchließunQ vo 

tf"·ogen. ( B.Z. vom 25.11. l < 

Bundesgerichtsho 
entschied: V-Männ 

müssen bei Straf· 
Prozessen aussagE 

8effla. 25. Novem 
V-Mönner müssen vor Straf 

richten aussogen, ouch wenn lh 
vo n der Polize i oder Stootsonw 
schalt d ie Ge heimholtung II 
ldendtlll zugesogt wurde . 01 
d81 ßundesgerlchtshof (BGHl • 
schieden. Er hob dos Unei 
Landgerichts Göttingen out, do• 
nen Antrag auf Vernehmung ei 
V-Manne s ot>oe'-'Wit hatte, • 
dieser nicht fde ntifiziert wer 
dürfe. Der BGH. An die rug eslcl 
te VenroulicN;eit sind mit 
schrönlcungen nur Errnittkmga 
hörden und die Poillei gebunc 
nicht ober Gerichte {Al: 5 
579

/87). Scha 
Kommission nen 

Haftbedienstete fordern gleiche Bezahlung wie die Polizei 
Verband: Beschäftigte Immer unzufriedener - Stellen unbesetzt'- Kompetenzen an Soz.la.larbeJter verloren 

NÜRNBERG (Eigencr Bo 
Großen Strafkammer des 
berg·Fürtb verhängte zwei 
fe ohne Bewibrung für eint 
ger, der 1%'01% emer ihm t 
mit de.ro Alds·VtrUS Gachl 
scbieclenen minnlichen P& 
ist bundesweiL auf Ablehnu 
gestoßen. Wie bericb\et. w 
übeneuct. daß der Amer1 
stelller der U$-Streitkrä.!u 
Männem teilweise ohne 
Sexualverkehr ausgeübt h1 
kein NacllwelS erbracht"'' 
dabet we•tou-eegeben hatt 
UrteilsbeJriindung war da 
der Freiheitsstrafe ,.e1n Ze 
sollte, da Aulklirung alle! 
l mmWUJChwii.chekrankhel l 
könne. 

Im allgemelnen Vollzugsdieost der Berliner 
Haltanstalten nimmt dle Co~rfedenbell der 
Besch&ftigten zu. lo einelll Ge.sprlch mit dem 
Tagesspiegel nannten Vontandsmnslleder des 
Verbandes der Justlzvollzugsbedielllleteo Im 
Beamtenbund vor a llem drei Grü.ode fQr dtl 
,.-achseode Unbehaaen: die Weanahme von 
EDtscheidungs.kompetenun bei Haltlockerun
gen und die Uberttl ll\lns dieser Aufgaben auf 
die höherbesoldeten Gruppenleiter - meist 
SotWarbeiler - und Psychologen, die gerin· 
aere Bezahluna und hierbei vor allem die tm 
Veraleich zur Polize i aeriosere Zahl von 
& f6rderungsstellen und die nledr!11ere Schicht· 
zulege; und schileBlieh die zunehmenden Siehe· 
runs•· und Verwaltungsaufgaben atUtelle der 
Betreuung von Gefangenen. 

Die Justlzverwaltuog rlumt auf Anfrage ein. 
daß lo den let.tten Jahren .eine Reihe von 
EDtacheldungen• aber Haltlockerungen VOD den 
Vollzugsbediensteten auf Sozialarbeiter und 
Paycbologen verlagert wurden. Ala Grund IOr 
diesen Schritt nennt der Sprecher dea Juatlz· 
seoatora. Klhne, dle beuere Qualifllc.allon der 
Gruppenleiter IOr die .acbwier!geo Entscheidun
gen". Die Zahl der Auafübrungsvorachrliten fOr 
den Halturlaub eel mlt der Zelt Immer atö8er 
pworden. Der &b6rde.ruprecher &laubt nlchL 
da.8 hinter .dleaer Kompeten%\-erlaamms ein 

zunehmendes Sicherheitsdenken stedtL Voll
zugsbeamte stünden dem Sichubeitsdenlteo 
naher als Sozialarbeiter und Psychologen. Diese 
kö110ten die Mißbrauchsgefahr bel Helterleich· 
te rungen besser beurteilen. Kahne gesteht 
allerdings zu, daß es wegen des Ansehens bei 
den Gefangenen auch um eine .Machllraae· 
&ebL Oie Vollzussbedlell$te ten beklagen nach 
den ADgaben Ihrer lntere.ssem·ertreter eine 
ZW!ehmende .t:berbeblichkeit" der Sozlalarbei· 
ter gegenOber den Vollzuasbedlenateten. 

Keinen Streit &lbt es zw!Jchen Justizverwal
tuns und den Bedlell$teten Ober die Ungleich· 
behandlung geaentlber der Polizei. Die Justiz
minister und ·•eoatoTen venucheo berella seit 
einiger Zelt veraebllch. die Schlchuu.laae der 
Voll~asbedlensteten von 7S Pfennla auf 
1,50 DM, das Niveau bei der Pollte.l. tu erb6lten. 
Sie schelterD 4111 Widerstand Ihrer KoUeaen lo 
den lnnenreuort&. Auch der krasse Unterschied 
bei den ln der 116oldungs11fUppe A 9 &schal· 
llgten wird von der Justizverwaltung nicht 
geleugneL Bel der Polizei sind 40 Prozent auf 
diese Stellen befördert worden, llll J uatlzvoll· 
~gldleaat dasegen nur 8 ProzenL Der Verband 
der Justlzvoll~asbedieosteten alebt hierin ei
neo wichtigen Grund daiOr, cla8 etwa ID Tegel 
rund 40 Stellen tm Wechaei· und Scblchtdlelllt 
unbeseut telen. Der Beb!lrde.rupcecher bllt 

dem entgegen. daß Im Just.izvol~gsdienst 
anders ala bei der Polizei die Ma..8$tlbe des 
Bundesbaoldungsaesettes bei der 'Beförderuns 
voll eioaebalten wilrden 

Kritik an der zunehmenden Belastuns der 
Vollzuasbedlensteten durch Sicherheit&· und 
Verwaltunssaufaaben weist der &b6rdenspre
cher zurilck. Nach telneo ADaaben sind jeweils 
rund die Hlllte der lnrgesamt 2607 hauptamt· 
Uchea M•tarbeiter lo den Haftanstalten fllr 
Betreuunp- sowie Slcheruaas- und Verwal· 
tunpaufaaben X\l$lladlg . .Aua uoser.er Sicht hat 
fleh dieses Verb&ltola lo den letneo Jahren 
nicht wetentllc:h verlndert', aaate K&hne. 

Demsegenüber flllt nach Elnschltzung der 
Verbandavertteter rund 70 Prozent der Arbeit 
aul Sicherung und Verwaltung. für die Re~o
tlaU.IerunfiH.rbelt bleibe nur 30 ProzenL Vor 
Jahren ael diese Relation noch u.mgekehrt 
gewenn. Als Hauptgrund !Or diese Entwick
lung nennt Verbandavoralt.zeoder Jetachmann 
die t ulltzllcheo S!cherheltaelnrlchtunaen lo 
den neusebauten Anatalten. Oie Tilrme ln der 
Frauenbellanstalt PlOtzensee müßten stl.ndla 
betetzt aeln, waa oft nur durch den Abzug von 
&treuunsapeuonal aus den Stationen m6gllch 
ael Klbne ball diea fQr eine sehr eeltene 
Auaaahme, da serade lD Plöueosee das Per· 
aonal erbebUch veratlrkt worden tel. bn 

S•eben Mitglieder der 
Aids des deutschen Bund 
Besrllnu.ng ilber das NQrn 
terkatl.ere .,dle von fastalle 
te Strateale zur Alds·Bel 
.,einen schweN!n ltücksch 
d ie lmmunschwächekrun~ 
habe auOerachtgelassen, 
scllützt.en Geschlechtsver 
persönliches Rislko tr .. e. • 
Partner abwll.zen könne. • 
drei Ab&eordnelen der S P 
p, etn Bundesanwatt un 
wa.rl den Nürnberger Ricl\ 



~ Tageszeitung 
vom 9.12.1987) Teure Schweinebacke "Beamter· des 

Monats" fühlte 
sich beleidigt 

wendet zu haben. Wenn sieb der 
Beamte G. dennoch angesprochen 
fUhle, ,.dann sagt das etwas über 
sein schlechtes Gewissen - aber 
nicht. daß ich ihn gemeint habe", 
glaubte der Autor. 

ProzeB gegen Gefangenti\Jeltscltrlft ausgesetzt 
Mit der Einstellung gegen 50 Mark Geldbuße en- DiedreiAngeklagten-Autor,Zeichnerundder 
detevordemAmtsgerichtgesternein Proz.e6gegen presserechtlich Verantwortliche des 'Lichtblick' 
zwei Gefangeneder HaftanstaltTegel, dieder Be- -verteidigten den Artikel gestern als Satire, die 
amtenbeleidigungangeklagtwaren.CorpusDelicti nicht speziell auf einen bestimmten Beamten ge
war ein Artikel, der im November 1986 in der Ge· münzt sei. DieBezeichung•Schweinebacke•sei für 
fangenenzeitung 'Lichtblick' erschienen war und unbeliebte Bearnte schon seit der Jahrhundert
qer die Überschrift trug: •Beamter des Monats, wende gängig. Er kenne in Tegel mindestens drei 
oder: Wi~einerauszieht, den anderen das Füreliten Beamte, die diesen Namen trügen. so einer der An-
zu lehren. • geklagten. 

Ausgesetzt wurde ein Beleidi
gungsprozeß, in dem sich gestern 
drei Mitarbeiter der Berliner Ge
fangenenzeitung .. Lichtblick" vor 
einem Tiergartener Schöffenge
richt verantworten mußten. Der 
Justizbeamte G. wollte sich im No
vember 1986 als mit spitzer Feder 
kritisierter .. Beamter des Monats" 
in einer .,Lichtblick"-Veröffentli
chung wiedererkannt haben. 

Einer der zentralen Punkte des 
Textes ist der per Karikatur um
schriebene Spitzname "Schweine
backe", der in Literatur und Praxis 
häuilg als Spitzname fl.ir unfreund
liche Beamte verwendet werde, wie 
F. erläuterte. Redakteur G. ergänz
te, auch andere hätten sich davon 
angesprochen gefühlt. So habe 
auch ein anderer Beamter vermu
tet, er sei der .. Beamte des Monats'·. lm Text ist von einem namentlich nicht genann- Die Verteidiger regten an , das Verfahren, das 

tenBeamtendieRede,derinderFreigängeranstah doch ~etwas skurrile wirke. aus prozeßökonomi
Hakenfelde sein Unwesen ueibt, indem er Gefan· sehen Gründen einzustellen. Staatsanwalt Harder 
geneschikanien: •Sein Spitznamesei nur angedeu- befand jedoch, •ohne Buße läuft hier gar nichts•. 
tet. er hat was mit Backe zu tun und mit einem Fer-· Man einigte sich schließlich darauf, daß das Ver
kel• , schriebder Autoriles Artikels, PeterFeraru. fahren mit dem Ziel der Einstellung ausgesetzt 
Ein Beamter, der sich persönlich angesprochen wird, um die Zustimmung der Justizverwaltung 
fühlte, hatte zusammen mit der Justizverwaltung einzuholen. AUeindem Zeichner blieb eine Geld-

Verantwortlich waren Schrift. 
steller Peter F. (40), Redakteur Mi
chael G. C43J und Zeichner Andreas 
B.C29). 

Autor F. wies die Vermutung zu. 
rück, diesen Beamten gemeint zu 
haben. Er erklärte, eme Satiie ge
schrieben und dabei übliche Über
zeichnungen und Zerrbilder ver-

Der Justizbeamte G. blieb als 
Zeuge ungehört. Mit der Ausset
zung des Prozesses beabsichtigten 
Gericht, Staatsanwalt und Verteidi
gung auch, dem Beamten ein pein~
liches Verhör zu ersparen. Die At· 
mosphäre im Gerichtssaal stand 
nämlich noch stark unter dem Ein
druck belustigender Satire-Bei
>piele. Ir 

Strafantrag gestellt. buße ersoan. plu 

egel (Süddeutsche Zeitung vom 21./22.11.1987) (Die Welt vom 16.11.1987) 

unter
llz auf 
dneten 
'Tegel 
lerdem 
Ieigen
he des 
eh bare 
n Auf· 
rtalten. 
trch zu 
>elastet 

Bayer1ache .lustlzmlnlsterln 
will schärfere Haftordnung Gefängnis-Chefin 

Hamburg(AP) 

wir entsprechen". Ein Disz.iplinarver. 
fahren erübrige sich damit Die 
35jährige Diplompsychologin steht 
im Verdacht, in mehreren Fällen inti
me Beziehungen zu ihren HäfUingen 

Ihre Rolle war im vorliegenden Fall 
eine sehr persönliche: Vordem Amts
gericht Stuttgart ,hatte sie ihren des 
schweren Landfriedensbruchs ange
klagten Adaptivsohn durch ein fal
sches Alibi vor der Verurteilung be
wahrt..Später stellte sich heraus, daß 
der in Skinhead-Kreisen verkehrende 
junge Mann zur Tatzeit weder zu 
Hause noch, wie von seiner Mutter 
behauptet, mit der ganzen Familie im 
Theater war. Am Ende räumte er 
selbst seine Beteiligung an der zur 
Debatte stehenden Massenschlägerei 
ein. Die OLG-Richterin, der uneid
liche Falschaussage überführt, muß 
nun mit einer Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis li.inf Jahren rechnen. 

Die bayerische Justizministerin Mathllde in CraiJsheim 
Berghofer-Weichner hat eine Initiative zur Ver-
schärfung des Strafvollzugsgesetzes angekün- beantragte J•etzt 
digt. Die CSU-Politikerin sagte der Bild-zeitung, 
daß Strafe vor allem Sühne sein solle und Iteso- •b E tJ 

unterhalten zu haben. 
Unterdessen ist in Baäen-Württem

berg auch eine hohe Ricliterin mit 
dem Gesetz in Konflikt gekommen. 

gü, Stutt(art Gegen die Frau, Mitglied eines Zivil· 

zialisierung nicht zu Lasten der Sicherheit gehen I re n assung 
dürfe. Die Ministerin will außerdem die den 
Strafgefangenen zustehende Möglichkeit von 
Rechtsmitteln gegen Entscheidungen der Ge
fängnisleitung gesetzlich einschränken lassen. 

Scholz 
ttionen 

(Tsp) 
PR ESSESPIEGEL 
LHE22E2hiECEr 

Die in einen Sexskandal verwickel- senals beim Oberlandesgericht COLGl 
te Leiterin des Jugendgef3.ngnisses Stuttgan, läuft nach Informationen 
Crailsheim bat in Untersuchungshaft der WELT seit März ein Ermittlungs
jetzt beim baden-württembergischen verfahren wegen des Verdachts der 
Justizministerium ihre Entlassung uneidlichen Falschaussage .• Der Fall 
aus dem Landesdienst beantragt. steht unmittelbar vor dem Ab
.. Diesem Wunsch", erklärte ein Mini- schluß", sagte da2u Stuttgarts Leiten
stenumssprecher gestern, .. werden der Oberstaatsanwalt Dieter Jung. 

(Berliner Morgenpost vom 15.11.1987) 

Häft• Jing beaing beso_nders beobachtet wor~en. Vo~ 
~ 12 biS 22 Uhr hatte er gestern rrut 

Selbstmord im ~~egr;~ k~~~enen den Tag ver-

Sicherheitstrakt Höft verbüßte eine Freiheitsstra
fe wegen gemeinschat'Uichen Dieb
stahls, Verkehrsvergehens und Be
leidigung. sein Strafende wäre im 
Dezember U!89 gewesen. Im Juli 
dieses Jahres war er von einem 
Ausgang aus dem offenen Vollzug 
in der Justizvollzugsanstalt Düppel 
nicht zurückgekehrt. Nach seiner · 
Festnahme wurde er nach Moabit 
verlegt. Dort entwich er bei Mau
rer-Arbeiten von einem Außen
kommando. Nach erneuter Fest

Mit dem Gürtel seiner Anst#lts
hose hat sich gestern im Siclter
heitsbereich der Justizanstalt Moa
bit der 28jährige Strafgefangene 
Klaus Höft am Zellenfenster er
hängt. Ein Justizbediensteter ent
deckte den Freitod gegen 11 Uhr 
20. Genau eine Stunde vorher war 
Höft bei einer Zellenkontrolle zu. 
Ietzt lebend gesehen worden. 

Wie Justizsprecher Vollcer Käh- nahme war er wegen Ausbruchsge-
ne dazu mitteilte, sei Höft wegen fahr in de.m Sicherheitsbereich der 
seines .,labilen Gemütszustandes• JV A Moabit verlegt worden. lpo 

(Die Süddeutsche Zeitung vom 19.11.1987) 

! Kritik an Aids-Urteil 
iefängnlsstrafe für Infizierten einen Rückschlag 

:) - Die von einer 
dgerichts Nü.rn
ge Freiheitsstra
ährigen U5-Bür
nten Infizierung 
:verkehr mit ver
o ausgeübt hatte, 
.d Unverständnis 
: Kammer davon 
r, ein Zivilange
mindestens zwei 
zende K-ondome 
•llerdings konnte 
, daß er das Virus 
der mündlichen 
ie Rede, daß mit 
" gesetzt werden 
Verbreitung der 
~bt verhindern 

tele-Kommissinn 
s erklärten ihre 
•r Urteil. Es kon· 
>erten propagier· 
fung" und stelle 
m Kampf gegen 
~ar. Das Gericht 
eder, der unge
habe, auch ein 

· nicht auf seinen 
ruppe, der außer 
b eine Psycholo
Arzt angehören, 
erner vor, die er-

bebliehe Risikominderung durch den Gebrauch 
von Kondomen völlig außer acht gelassen ro ha
ben. Das Urteil werde dazu beitragen, Neuinfek
tionen zu verursachen, heißt es in ihrer SteUung
nahme weiter. Es sei deshalb ro hoffen, daß es vor 
dem Bundesgerichtshof keinen Bestand haben 
werde. 

Unverständnis äußerten die Kommissionsmit· 
glieder auch über die vom Gericht monierte feh
lende gesetzliche Meldepflicht für Aids-Kranke. 
Sie erinnerten daran, daß die Mehrheit der von 
der Aids·Kommission befr-agten Experten die 
Meldepflicht als nicht sinnvoll bezeichnet habe. 
Ein Sprecher der bayerischen Grünen erklärte 
indessen. mit dem Urteil seien ,.bayerische Jagd
szenen" auf Virusträger gerlebtlieh sanktioniert 
worden. 

Ähnlich äußerten sich Vertreter des Nürnber
ger Komitees .,Aids und Menschenrechte". Die 
Urteilsbegriindung, die deckungsgleich mit der 
Linie der Aids-Bekämpfung der bayeriscben 
Staatsregierung sei, beweise, daß ein Exempel 
statuiert werden sollte, meinte ein Sprecher des 
Komitees. Nicht Objektivität sei gefragt gewesen, 
sondern die Durchsetzung von Moralvorstellun
gen. Der Verteidiger des Verurteilten, Kar! Heinz 
Becker, kündigte Revision gegen das Nümberger 
Urteil an. Das Urteil werde der Denunziation Tür 
und Tor öffnen, sagte er nach Prozeßende vor 
J ournallsten. Durch den harten Spruch werde die 
Desperado-Mentalität, die es zu bekämpfen gelte, 
bei den Betroffenen geradezu herangezilchtet, 
meinte Becker. Peter Schmitr 

(Volksblatt Berlin vom 17.11.1987) 

Erneut Toter in der Zelle 
AL sieht verschärfte Haftbedingungen als Grund der Selbsttötungen an 

Der 32jährlge Untersuchungsgefangene Svetlslav R. wurde kurze Reststrafen " ·egen kle!· 
gestern gegen 14 Uhr ln seiner Moabiter Zelle tot aufgefunden.- nerer oder mittlerer Delikte zu 
Nach Aussage von Justizsprecher Volker Kähne hatte steh der verbüßten hätten. Es sei bisher 
wegen des Verdachts des schweren Diebstahls Inhaftierte mit kein Fall von Selbstlötung be· 
einem Handtuch am Zellenfenster erhängt. Der Gefangene war kannt, in dem die Haltbedin· 
etwa eine VIertelstunde vorher zuletzt lebend gesehen wor· gungen die t:rsache gewesen 
den. Elnen Hinwels auf das Motiv gebe es nicht, erklärte Kähne. seien, betonte der J\lStizspre· 

Svetislav R. saß seit dem 24. ZahlderSelbsttötungen von In· eher. Dagegen gebe es Hin· 
Oktober in Untersuchungshall haitierlen mit zehn genauso weise auf Schwiengkelten au-
und sein Prozeß stand nach hoch wie jetzt. 6erhalb des Strafvollzugs wie 
Auskunft der Justizverwal- zum Beispiel familiäre Proble· 
tung bevor. Erst arn vergange- Der Justizsprecher w1es Vor· me. 
nen Wochenende hatte sich würfe der AL zurück, daß of· Die AL verlangt besseren 
ein Häftling im Hochslcher- fenbar eine Verschärfung der Schutz selbstmordgefährdeter 
heilstrakt in Moabit erhängt. Haftbedingungen zu der Sui· Gefangener und fordert JustiZ
Für die Häufung der Selbsltö· zidhäufigkeil beitrage. Sie Senator Rupert Scholz auf, 
tungen in diesem Jahr- es sind wendet sich unter anderem da· .endilch zu untersuchen, 
inzwischen neun Fälle - gebe gegen, daß .statt diese mo- warum unter seiner Aufsicht 
es .keine rechte Erklärung", so derne Folterkammer zu schlie· immer mehr Gefangene ihrem 
Kähne. 1986 töteten sich sechs Ben·, im Hochsicherheitstrakt Leben ein Ende bereiten, um 
Gefangene, 1985 waren es auch Gefangene eingesperrt dann entsprechende Konse· 
zwei. 1982 dagegen lag die würden, die verhältnismäßig quenzen zu ziehen·. ,-, B. 

(Volksblatt Berlin vom 7.12.1987) 

Ausnahmslos Männer nahmen 
sich in der Haft das Leben 

Seit 1981 wurden 27 Selbstmorde in Berliner Anstalten verzeichnet 
Von Januar 1981 bis Septem

ber dieses Jahres haben sich 
27 Gefangene in Berllner Halt
anstalten das Leben genom
men. Wie die Justizverwal
tung auf eine Kleine Anfrage 
der AL-Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen-UIImann weiter er· 
klärte, handelte es sieb aus
nahmslos um Männer , die zwi
schen 23 und 71 Jahre alt wa
ren .• Die Motive lagen. soweit 
bekannt.lo einer als auswegs
los empfundenen Sltualloo 
der Betroffenen•. beißt es wel· 
ter io der Antwort. 

ln der Justizvollzugsanstalt 
Moabit töteten sich 14 Hält· 
Iinge, allein I I in der Teilen· 
stalt I. in Tegel 12 und in Düp
pel einer. 13 der Betroffenen 
saßen in Unlersuchungshalt, 
14 in Strafhaft, wobei die zu 
verbüßenden Strafen zwischen 
zehn Monaten und lebenslang 

lagen. Bei den Untersuchungs
gefangenen betrug die Haftzeit 
bis zum Tod zwischen einem 
Tag und acht Monaten. 

Von den 83 Selbsttötungs· 
versuchen zwischen Januar 
i982 und September dieses 
Jahres wurden fünf von Frauen 
unternommen. Nach Angaben 
der Justizverwaltung wurden 
am 30. September 95 Gefan
gene wegen Suizidgefahr· be
sonders beobachtet. .Da Mo
tive und auslösende Faktoren 
für suizidale Handlungen un
terschiedlich sind, gibt es über 
die Selbstverständlichkeit der 
verstärkten Beobachtung und 
Betreuung hinaus keine festge· 
legten Reaktionsmuster. Im üb· 
rlgen werden in Zusammenar· 
beit mit Vertretern der medizi· 
nischen und gegebenenfalls 
psychologischen Fachdienste 
die notwendigen Maßnahmen 

im Einzelfall abgestimmt·, er
klärte die Justizverwaltung. 

'"· B. 

(Die Tageszeitung 
vom 25.11.1987) 
GetingnlslnZIIIItn 

Zwar gibt enicllt ruebr J\IS1izvo!l· 
z.ugsanacsteUtealsGefangeoe, w~ 
derSPD-AbgeordneteGerlvennu
tete, ~r 3 .260GefangenenS!eben 
deneit2.600Miwbeiterlonen'ge
gen6ber.Da8de:nnochinderTege
!er Sltal\'ol.lzu~ta!l i!«r Un
terboesdZWlguklag1 wird,liegtlln 
st!ndigst~~
erkl~rte J~OT' Scbolz un4 
anunvorbergcselleDelt Meb,rarboei
ten, die wi.ecletum d=h Abbwn· 
mein ausgegliclleR wtrdell. & 
werdo ilberlegt. ob m&D nicht ein
zelne Slati011e11 schließt. um Ab· 
b.ilft zu scll&ffca. 
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]VA Tegel, Montag, den 23.11.1987, 
17.15 Uhr. Ich befinde mich in 
meiner Zelle und verbringe noch 
einen sinnlosen Tag damit, einen der 
neueren Alternativsender im Anstalts
radio zu hören. Daran, daß noch 
hunderte und tausende dieser sinn
losen Tage folgen werden, denke ich 
nicht oder besser: ich verdränge es. 
Ein purer Überlebensreflex, der 
notwendig wurde in diesem automati
sierten Siechenhaus. Die Sendung im 
Radio beschäftigt sich mit dem Thema 
"Knackis auf Urlaub", was auch für 
mich der Grund ist, die Schreib
maschine zum Einsatz zu bringen, 
anstatt mich in den Aufenthaltsraum 
zu begeben, um mir einen Film an
zusehen, den ich doch nicht zu Ende 
sehen kann, da vorher der Apparat 
ausgeschaltet wird. 

Thema: Knackis auf Urlaub 

Ein quirliger Moderator erteilt 
zwischen geistlosen Werbegags und 
flotter Popmusik einigen Fachleuten 
das Wort zu dieser Thematik. Ein 
Sprecher der Polizeigewerkschaft 
kommt zu Wort und erklärt, daß 
seine Beamten empört darüber wären, 
daß dieselben Verbrecher, die schon 
einmal von ihnen verhaftet worden 
seien, jetzt auf Hafturlaub schon 
wieder von den Beamten gestellt 
werden müßten, da sie rückfällig 
wären. Er erweckt den Eindruck, daß 
alle Hafturlauber rückfällig werden 
und hält es ni~ht für nötig zu 
erwähnen, das dazwischen manchmal 
bis zu zehn Jahre liegen. Locker und 
lässig geht die Musik weiter, und der 
Moderator kündigt salopp einen Voll
zugsbeamten an. Dieser spricht sich 
auch dagegen aus und tätigt den 
Ausspruch, mit Hafturlaub würden die 
Opfer der Verbrecher verhöhnt, und 
dies wäre nicht zu billigen. Wieder 
Musik und Werbung folgend, ergreift 
ein Sprecher der Vollzugsverwaltung 
das Wort und legt auseinander, warum 
dieses und warum jenes. Er spricht 
unter anderem von der ' Aufrecht
erhaltung der sozialen Kontakte, 
davon, daß der Gefangene ja sehen 
soll, was sich in Berlin getan hat, 
und er spricht über anzulegende 
Kriterien bei der Bewilligung von 
Hafturlauben. Er spricht in diesem 
Zusammenhang von psychologischer 
Begutachtung und Persönlichkelts
analyse des einzelnen Gefangenen. 

Daß es nur ein geringer Teil ist, der 
während des Hafturlaubes wieder 

24 'der lichtblick' 

Die unendlichG 
rückfällig wird, kann ich von ihm 
nicht vernehmen. Nun gut, es soll 
wohl auch so sein. Es ist mir auch 
~cht. neu, daß sich ein profilierungs
suchtlger Sender dafür hergibt, die 
?ümmlic~e subjektive Stimmungsmache 
m der Offentlichkeit zu fördern. Alle 
drei sagten, was sie sagen zu müssen 
glaubten. Ich nenne das Massenmani
pulation und füge vorsetzliehe hinzu. 
Andere werden detailgenau wider
legen können, warum ich mich im 
Irrtum befinde, und wieder andere 
werden darauf verweisen, daß die 
Münze bekanntlich drei Seiten hat. 
Um es banal auszudrücken, ich bin 
bemüht, die Münze als Ganzes zu er
fassen, und darauf begründet sich 
meine Meinung. Auch kann man 
dagegenhalten, daß meine Gesinnung 
durch die Haft einseitig gefärbt sei. 
Es besteht natürlich die Möglichkeit, 
alles zu zerreden und zusammen
zureden. Ich möchte mich nicht 
länger bei Wortspielereien aufhalten, 
sondern schildern, was es aus meiner 
Sicht mit den sozialen Kontakten und 
der Resozialisierung auf sich hat. 

DDR-Haft 
1980 wurde ich im Rahmen einer 
Fluchthilfeaktion von den Sicher
heitsorganen der DDR verhaftet und 
kurze Zeit später wegen subversiver, 
staatsfeindlicher Agententätigkeit zu 
zehn Jahren Haft verurteilt. Damals 
war ich 18 und ideologisch auf dem 
Westtrip. In welch patriotischer 
Patsche ich mich befand, als ich er
kannte, den deutsch- deutschen 
Devisen- und Ideologiehändlern auf 
den Leim gegangen zu sein, ist nicht 
zu beschreiben. Die DDR fing die 
Leute weg, um legal Devisen gegen 
ihre unbequemen Staatsbürger 
tauschen zu können. Und die BRD 
ließ die Leute wegfangen, um die 
Geschehnisse ideologisch auszuwerten 
und die DDR über Massenmanipula
tionsanstalten international als Buh
mann an die Wand zu drücken. Ein 
Netz von Geheimdiensten und Spitzeln 
auf beiden Seiten, um dieses flo
rierende Geschäft lukrativ weiter 
betreiben zu können. Die Menschen 
waren beiden Seiten egal. Dort, wo 
9J.e Entscheidungen getroffen werden, 
herrscht kein Bewußtsein vor für 
individuelle Leiden und Schicksale! 

Im Verlauf der dortigen Haft lernte 
ich bei einem Aufenthalt im Haft
krankenhaus meine spätere Lebens
gefährtin kennen, die wegen Flucht 

Vorbereitungen inhaftiert war. 
Dezember 82 wurde ich im Rahmen 
des Ost/West-Deals in die BRD ab
geschoben und begegnete dort meiner 
Frau, die zwischenzeitlich freigekauft 
(so nennt man das) worden war. Wir 
zogen nach West-Berlin und nahmen 
uns eine Wohnung. In den nächsten 
anderthalb Jahren beendete sie ihre 
angefangene Lehre, und ich ging 
arbeiten. Irgendwann im laufe der 
Zeit kam ich auf einer Party mit 
Heroin in Kontakt und wollte auch 
mal sehen, was es damit auf sich hat. 

Es kam wie es kommen mußte. Ich 
wurde süchtig. Mit Freunden, die ich 
in Rummelsburg (DDR-Haft) kennen
gelernt hatte, und die ebenfalls 
süchtig waren, ging es nun daran, 
Geld zu organisieren. Im Oktober 85 
erwischte es den ersten von uns bei 
einem BanküberfalL Ich hie'lt weiter
hin durch und am Stoff fest und 
Dezember 86 standen bei meiner 
Inhaftierung 22 Banküberfälle zur 
Debatte. Die BILD- Zeitung erkor uns 
in altgewohnter Weise zu den 
"gefährlichsten Bankräubern" Berlins, 
obwohl wir niemals scharfe Waffen 
benutzten und auch bei keiner 
Aktion jemand verletzt wurde. Ein 
Akt der dümmlichen Stimmungsmache 
in gewohnter Weise. 

Einlieferung in Moabit 
Leider kann man es keinem Außen
stehenden vermitteln, daß es mit 
Heroin ein anderes Denken war und 
wir aus unserer damaligen Sicht nicht 
anders handeln konnten. Sprüche der 
Spießbürgerschaft von "einfach" auf
hören sind aus Unwissenheit geborene 
Träumereien und nicht zu realisieren. 
Im Januar 87 wurde meine Frau, 
unabhängig von meinen Straftaten, 
nach einem Banküberfall verhaftet 
und in der V AF -Plötzensee inhaftiert. 
Ich befand mich zwischenzeitlich in 
Moabit. Mit der Einlieferung in 
Moabit begann für mich ein Zeitraum 
des Aufenthaltes in einer unglaub
lichen künstlichen Welt mit paradoxen 
Vorschriften und Verhaltensweisen. 
lch persönlich meine, daß der Unter
schied zwischen der VAF (Vollzugs
anstalt für Frauen) und Moabit nur 
in den Räumlichkeiten besteht, die 
bürokratische Bestialität ist gleich. 

tiber diesen Aufenthalt und den damit 
verbundenen Erlebnissen will ich hier 
berichten, mit der Betonung, daß es 
sich nur um einen minimalen Aus 
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schnitt handelt. Ich kam in das Haus 
·ll der JVA Moabit, und man wies 
mir eine dreckige und ver
schmierte Zelle zu. Der Ausblick 
beschränkte sich auf eine Wand in 
ca. vier Meter Abstand und auf eine 
noch höhere dahinter. Da meine Zelle 
im Erdgeschoß und gleich hinter der 
Wand die Straße lag, war es durch 
den hochsteigenden Schmutz ständig 
staubig und durch die Wand dämmrig. 
Von den Zellenwänden konnte ich 
erfahren, daß "Ali es allen deutschen 
Schweinen anal besorgen würde" und 
andere "Nettigkeiten" dieser Art. 

Grüne, rote, schwarze Punkte 
Da ich beim Haftrichter versuchte, 
fluchtgemäß das Fenster zu zer
trümmern, was nicht gelang, weil es 
aus Spezialglas bestand, befand sich 
an meiner Außentür ein Schild mit 
einem grünen Viereck, das den dienst
habenden Beamten signalisieren sollte, 
daß ich gewalttätig bin. Ein T, ein 
kleiner schwarzer und ein großer 
roter Punkt zierten ebenfalls meine 
Tür. Erstere sollten informieren, daß 
ich Mittäter habe, und im roten Punkt 
befand sich ein großes B, um zu 
informieren, daß ich selbstmord
gefährdet sei und stündlich beob
achtet werden müsse. Erstere drei 
waren mir noch verständlich, 
wo hingegen letztere Sache mir einen 
elf Monate währenden Psychoterror in 
Form von könsequenten und konti
nuierlichen Schlafstörungen durch 
nächtliches ZuschaUen von Licht in 
stündlichen Intervallen bescherte. 

Zwischenzeitlich konnte ich erfahren, 
daß es bei allen BTM-Straftätern 
Standard war, ein solches Zeichen an 
die Tür zu heften. Sollte sich mal 
wieder einer umbringen, kann die 
Anstalt wenigstens alle Schuld von 
sich weisen. Als erstes erfuhr ich, 
daß mir alle Möglichkeiten zu gesell
schaftlichen Aktivitäten gestrichen 
wurden. Das bedeutete, ohne Unter
brechung, Woche für Woche, 23 
Stunden am Tag in diesem kleinen, 
sieben Quadratmeter messenden 
dunklen, dreckigen Loch zu ver
bringen. 

Dieses wurde begründet, daß ich 
meinen Mittäter treffen und Nach
richten austauschen könnte. Der 
wurde einige Wochen später auf den 
Flügel verlegt, bei dem ich meine 
Freistunde betrieb. Da wir uns nun 
jeden Tag sahen und miteinander 
sprechen konnten, ganz abgesehen 

davon, daß wir uns schon öfter beim 
Arzt getroffen hatten, schrieb ich an 
das Hausbüro, wo der Sinn einer 
solchen Sache zu suchen wäre. Auf 
den ersten und auch den zweiten 
Vormelder erhielt ich keine Antwort, 
und auch die Sperre blieb für beide, 
so daß ich mich damit abfand, daß 
in Moabit scheinbar der schizophrene 
Schwachsinn die Oberhand hat. Hinzu
fügen möchte ich noch, daß, als wir 
später in den Gerichtssaal geführt 
wurden, der Beamte, der uns beglei
tete, uns aufforderte, einzeln den 
Saal zu betreten, um wenigstens den 
Schein zu wahren. 

Vorher hatte ich ihn davon überzeugt, 
daß er uns zusammen in eine Zelle 
sperren könne, da wir sowieso auf 
ein und derselben Station liegen 
würden, was er auch, ohne es zu 
prüfen, als gegeben hinnahm. 

(StVollzG) auch zu wünschen wäre. 
Allerdings mußte ich feststellen, daß 
es nur zu wünschen wäre. Nach ihrer 
Inhaftierung schrieb mir meine Frau 
auch sogleich und konnte mich nach 
kurzem anrufen. Dies wurde möglich 
über den Anstaltspfarrer. 14 Tage 
später meldete ich mich zum Sozial
dienst, um meine Frau in der VAF 
anzurufen. Man erklärte mir, ich 
bräuchte eine richterliche Genehmi
gung, da ich Untersuchungsgefangener 
wäre. Auf meinen Einwand, daß ich 
schon mal mit ihr gesprochen hätte, 
erklärte man mir, man müsse sich an 
die Vorschriften halten. Der Pfarrer, 
der inzwischen gewechselt hatte, 
verwies mich an den Sozialdienst. 
Zwischenzeitlich wurde ich durch 
Bewährungswiderruf Strafgefangener 
in Unterbrechung der Untersuchungs
haft. Ich konnte auf einmal tele
fonieren mit wem ich wollte. Und 
auch der Besuch fand jetzt ohne 

I .J;~~ ~te 6B~ ~ß!>n;;g j Bewachung statt. Alles Dinge, die mir 
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Außerdem ist dies alles schon aus 
dem Grunde fraglich, da vor Termin
beginn beide Angeklagte noch 
längere Zeit auf der Anklagebank 
zusammensitzen und sich unterhalten 
können. Meine Gedanken dazu, wie das 
meiste in Moabit ist, daß man die 
Leute auf rituelle Weise 
"weichkochen" will. Nun gut, über 
Moabit und die dort herrschenden 
Verhältnisse könnte man ein ganzes 
Buch schreiben und wäre noch nicht 
in der Lage, den ganzen Schwachsinn 
aufzuzählen, der dort im Namen des 
Volkes und der Gerechtigkeit prakti
ziert wird. Ich werde mich jetzt nur 
an den sozialen Kontakten festbeißen 
in Bezugnahme zu den Worten im 
Interview mit dem Beamten aus der 
Vollzugsverwaltung. 

Er hatte den Ausspruch getätigt, die 
sozialen Kontakte seien zu fördern, 
wie das ja laut Strafvollzugsgesetz 

übermitteln oder versuchen, illegale 
Kontakte in meiner Strafsache aufzu
nehmen. Das alles, noch bevor über
haupt ein Termin feststand. Mir fiel 
daraufhin nur noch der Vergleich mit 
einem Kasperletheater ein. 

In den folgenden Wochen hatte meine 
Frau Ärger in der V AF und wurde ins 
Haftkrankenhaus Moabit gebracht, wo 
man sie gegen ihren Willen mit 
"Haldol" vollpumpte. Das sind die so
genannten "Teddybärspritzen", mit 
denen man randalierende oder ander
weitig unbequeme Gefangene ruhig
stellt, natürlich zu ihrem Besten. 
Beim Laufen schleift der Unterkiefer 
auf dem Fußboden, und dementspre
chend sahen auch ihre Briefe aus. 
Natürlich wollte ich wissen, was da 
genau los war, aber niemand wollte 
mir Auskunft geben. Da ich sie im 
Haftkrankenhaus nicht anrufen konnte, 
da es dort angeblich keine Möglich
keit gäbe, das Haftkrankenhaus aber 
nur einige Meter von meiner Zellen
tür entfernt war, meldete ich mich 
zur Vorstellung beim Arzt im Kran
kenhaus vor. Dort hatte ich aber 
keine Möglichkeit, sie zu sehen. 

Antr ag auf 
Besuchszusammenführung 

Ich beantragte beim Sozialdienst ein~ 
Besuchszusammenführung, da wir ja 
nur einen Zellenblock entfernt waren 
und ich mir große Sorgen machte. Es 
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wurde mir eröffnet, daß dies aus 
SicherheitsgrUnden nicht möglich 
wäre. Und auf meine Frage, ob denn 
hier alle ''bescheuert" wären und 
die Erklärung, daß das Krankenhaus 
gleich nebenan sei, wurde mir erklärt, 
ich solle nicht ausfallend werden, und 
im übrigen solle ich mich an den 
Sicherheitschef oder den Anstalts
leiter wenden. 

Notsignale 

Das tat ich auch und schrieb an die 
Herren Kohlhaas und Astrath, 
woraufhin ich überhaupt nichts hörte. 
Zwischenzeitlich war ich mit den 
Nerven schon soweit runter, daß ich 
nachts auf das Notsignal ging und 
den zuständigen Beamten bat, micb in 
einen der Arresträume zu bringen. Er 
erwiderte, daß das nicht so einfach 
ginge und ich ihm eine Stellungnahme 
abgeben müsse. ich erklärte ihm, ich 
wolle in den Arrest und keine 
Stellungnahmen abgeben, wor(!.uf ich 
erfuhr, daß er ja etwas in die Akte 
eintragen müsse. Auf meine Frage , ob 
ich jetzt die Zelleneinrichtung zer
schlagen solle oder so was, antwor
tete er hochoffiziell, ich könne nun 
gehen. Später stand im Bericht, der 
Gefangene hatte gedroht, die Zelle 
zu zertrümmern. Im Arrest randa
lierte ich ein wenig meine Aggres
sionen ab, und einen Tag später 
begab ich mich wieder auf meine 
Zelle. Beim folgenden Besuch infor
mierten mich meine Angehörigen, daß 
meine Frau wieder nach Plötzensee 
verlegt wurde, aber immer noch 
Psychopharmaka nehmen müsse, was 
man ihr auch anmerke, da sie beim 
Besuch nicht richtig anwesend wäre. 

Am gleichen Tag noch bat ich den 
Sozialarbeiter, ein Telefongespräch 
anzumelden, was manchmal bis zu 
einer Woche dauern konnte. Nach 
dieser Woche , zum festgesetzten 
Termin, erfuhr ich, daß meine Frau 
wieder zurtickverlegt worden war und 
sich nun aufs neue im Krankenhaus 
befand, so daß ein Telefonat aus 
oben genannten Gründen wiederum 
nicht in Betracht käme. Ich fragte, 
wie es mit dem Besuch wäre, da das 
Krankenhaus nur ein paar Meter 
weiter wäre und der Anstaltsleiter 
und der Sicherheitschef nicht. rea
giert hätten und was nun zu tun 
bliebe. Diesmal verwies man mich an 
die Vollzugsleiterin, die ich noch am 
selben Tag anschrieb. Wieder keine 
Reaktion, so daß ich mich entschloß, 
die Aufmerksamkeit der zuständigen 
Stellen anders auf mich zu ziehen. 

lch verbarrikadierte mich in meiner 
Zelle und zertrtimmerte die 
Fensterscheiben und einen Teil der 
Einrichtung, woraufhin das "Roll
kommando" erschien und mit pseudo
autoritärem Gebaren zu verstehen 
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gab, daß meine Situation aussichtslos 
sei und ich mich besser zu ergeben 
hätte. lch erwiderte, sie könnten 
mich mal ... und bekam zu hören, 
daß man mich schon klein bekäme, 
woraufhin sich wieder die TUr schloß. 
Zehn Minuten später öffnete sich die 
TUr wieder und man versuchte auf 
die dUmmliehe mit Sprüchen, wie "du 
bist doch sonst nicht so" und derar
tigen pseudopsychologischen Vor
trägen, mich zur Aufgabe zu be
wegen. Danach gab's dann mit schick
salsschwerer Miene das Kommando 
"Knüppel frei" und der Tanz ging los. 
Als es ihnen wieder nicht gelang, 
mich zur Aufgabe zu bewegen oder 
mich zu überwältigen und in die 
Zelle einzudringen, kam in der näch
sten Kampfpause endlich jemand auf 
die Idee zu fragen, was ich denn 
überhaupt wolle. Ich erwiderte, den 
Vollzugsleiter sprechen zu wollen und 
wurde informiert, daß niemand im 
Hause wäre. Dann wurde ein C-Rohr 
zum Einsatz gebracht und meine Zelle 
begann zu schwimmen. Ich wurde 
nochmals gefragt, und da ich die 
Aussichtslosigkeit meiner Situation 
einsah, gab ich auf und ging in den 
Arrest. Das einzige was mich davor 
bewahrt hat, daß sie es mir dort 
oder auf dem Weg dorthin "richtig 
besorgt" hätten war, daß ich aus 
einigen Wunden im Gesicht blutete 
und die Beamtenschaft einen wahn
sinnigen Horror vor eventuellen 
AIDS-Infektionen hat. 

Als ich wieder zUrtick war aus der 
''Beruhigungszelle", kam zwar niemand, 
den ich sprechen wollte, aber eine 
Psychologin, die als Agentin der 
Anstaltsleitung in meinem Bewußtsein 
fungieren sollte. Mir wurde eine 
Arbeit bei der Firma Herlitz ange
boten, die ich in meiner Zelle zu 
machen hatte. Da mir das Eintüten 
von Plastikteilen oder das Drehen 
von Kugelschreibern zu stumpfsinnig 
erschien und mich auch nicht von 
meinen Problemen ablenken konnte, 
wofür der ]ob, der eigentlich nur 
Beschäftigungstherapie ist, gedacht 
war, ließ ich es nach fünf Wochen 

wieder. Zwischenzeitlich erfuhr ich, 
daß meine Frau wieder in Plötzensee 
war und bat wiederum um die Ver
mittlung eines Telefongesprächs. Der 
Sozialarbeiter sagte mir, er wUrde 
sich darum kümmern. Nach vierzehn 
Tagen war immer noch nichts gesche
hen, so daß ich mich wieder vormel
dete. Zumal mir meine Frau geschrie
ben hatte, daß ihr Sozialarbeiter mit 
meinem einen Termin für Ende der 
Woche ausgemacht hätte. 

Eine Vertretung für meinen Sozial
arbeiter war anwesend und ver
kündete mir, von nichts zu wissen, 
sie werde sich aber erkundigen. Am 
nächsten Tag eröffnete sie mir, daß 
es nicht möglich wäre. Ich verließ 
den Raum, da ich das nicht mehr 
hören konnte. Am Tag des geplanten 
Termins wandte ich mich an meinen 
Stationer und erklärte ihm die Situa
tion. Er stimmte mir zu, daß das 
alles ein wenig "hohl" sei, aber hier 
"normal" wäre, und er könne auch 
nichts daran ändern. lch dachte dar
über nach, was sie hier in den Haft
anstalten mit den Menschen veran
stalten und so schlecht überhaupt 
niemand sein kann, um dies zu recht
fertigen. Selbst wenn, würde er da
durch auch nicht besser. 

Schl ußfolgerungen 
Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, im 
Hinblick auf meine bisherigen Erleb
nisse, erstmalig Uber die Wortkombi
nation "amtskriminelle Psychopathen" 
nach, die mir schon länger im Kopf 
haftete, da ich angestrengt darUber 
nachdachte , wie man eine Nicht
motivation zur Hilfe kurz und prä
zise benennen könnte. So schrieb ich 
dann an einen Oberübersicherheits
inspektor Kastrat und bat um 
Plastiksprengstoff und automatische 
Schnellfeuerwaffen, um meinen Aus
bruch durchzuführen, da mir das als 
einzige Alternative erschien, meine 
Frau wiederzusehen. lch legte ihm 
meinen Reisepaß mit bei und die 
Bitte, diesen fluchtgemäß zu ver
längern. Den Sozialarbeitern schrieb 
ich, daß ich sie für lohnstufenange
paßte Vollzugsschergen mit Häscher
mentalität halten würde, die ihre 
Sozialisation in Dienstjahren auf dem 
Hintern absitzen wUrden. Meiner 
Ansicht nach wanken die meisten v6h 
ihnen mit humanitären Gesinnungs
scheuklappen und Charaktermasken 
durchs Vollzugsgeschehen und prokla
mieren eine schwüle Humanität. 

ln der \'loche drauf konnte ich über 
den Pfarrer in Plötzensee anrufen 
und mit ihr sprechen. Durch die Ein
nahme der Medikamente war sie aber 
nur in der Lage, wirres Zeug von 
sich zu geben, so daß ich, zurtick
gekehrt in meine Zelle, dieselbe 
gleich zum Teil zertrUmmerte. 
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.Im August wurde ich zu vierzehn
einhalb Jahren Haft verurteilt. Ein 
weises und gerechtes Urteil, und aus 
diesem Grund ging ich auch gleich in 
Revision. Eine Woche danach wurde 
ich in die VAF überführt, um einen 
Besuchstermin mit meiner Frau wahr
zunehmen. Die Unischreibung dafür 
kann nur lauten, daß es perverser 
und abartiger kaum mehr geht. Ich 
durfte wählen zwischen einer Zelle 
mit Trennscheibe und Gegensprech
anlage ohne Beamte und einen Raum, 
bei dem Beamte danebensitzen und 
Berührungsverbot herrscht. Das heißt 
kein Händchenhalten, kein Küßchen
geben und noch nicht einmal die 
Hand zur Begrüßung geben können. 
Innerlich gratulierte ich dem Staat 
zur Auslegung seines Strafvollzugs
gesetzes. Die Vorzeigevollzugsanstalt 
für Frauen ist meiner Ansicht nach 
die modernste und urunenschlichste, 
die zur Zeit existiert. 

Sicherheiten 

Sicherheitskranke Beamte werden 
sicherlich den Kopf schütteln und 
fragen, was ich kriminelles Unter
menschenvieh eigentlich will. lch will 
erklären, daß meiner Meinung nach 
ldentitäten zertrümmert und zer
mahlen werden zwischen den Aus
wüchsen hysterischer Sürokratie, und 
daß Virtuosen präziser Phraseologie 
dieses bestens verwischen und ver
zerren. Das hypertrophe Angst
orchester der Sicherheitssinfonie 
klingt mir wie Kastratengewinsel in 
den Ohren. Das stimulierte Stimmvieh 
wird durch Massenmanipulation auf 
einen Sicherheitstrip gebracht, und 
man muß erwähnen, daß hier die 
sogenannten Schwerverbrecher von 
morgen gezüchtet werden, denn die 
Justiz muß Arbeit haben. Man sprach 
in Fachkreisen von Planwirtschaft. 

Anderthalb Monate nach meinem 
Besuchstermin in der VAF beantragte 
ich eine erneute Besuchsgenehmigung, 
da ich vom Pfarrer erfahren hatte, 
daß eine 14tägige Besuchszusammen
führung stattfinden würde, was sich 
im nachhinein als falsch erwies. Das 
Hausbüro ließ mir eröffnen, daß dies 
aus Personalmangel im Moment niCht 
möglich wäre. Auf meine Nachfrage, 
wann damit zu rechnen sei, erhielt 
ich wieder dieselbe Antwort. In den 
nächsten Wochen unterhielt ich einen 
regen Schriftverkehr mit dem 
Hausbüro. Täglich sandte ich einen 
Vormelder hoch mit dP.r Nachfrage, 
wann ein Besuchstermin möglich 
wäre, und täglich bekam i.ch die 
Standardbegründung "personelle Not
lage" zurück. 

Da das Hausbüro inzwischen etwas 
bockig wurde und mir alles mögliche 
nicht genehmigte was andere Gefan
gene bekamen, wandte ich mich 

wiederum an den Teilanstaltsleiter 
Maaß und den Sicherheitsinspektor 
Astrath. Keine Reaktion war auch 
eine Antwort. Ich wandte mich also 
in diesen Dingen an die Strafvoll
streckungskammer gemäß § 109 
StVollzG (gerichtliche Entscheidung) 
und § 114 StVollzG (Aussetzung der 
Maßnahme). Darauf wurde .mir 
beschieden, daß nur nach § 109 be
arbeitet werde, denn in Bezugnahme 
zum § 114 wäre nicht ersichtlich, 
daß mir ein nachträglicher Schaden 
entstehen könne. 

Das Hausbüro teilte mir immer noch 
die Standards mit, nur war ich 
zwischenzeitlich ganz anders infor
miert. lch schrieb an meine neue 
Sozialarbeiterin, die Psychologin; die 
Vollzugsleiterin und an den Pfarrer. 

Meine Sozialarbeiterin erklärte mir, 
es liege daran, daß Moabit mich in 
die VAF gefahren hätte, und wolle, 
daß die VAF meine Frau das nächste 
Mal nach Moabit bringe. Meine Frage, 
was ich mit dem Kompetenzgerangel 
zu schaffen habe, konnte nicht 
befriedigend beantwortet werden. Der 
Pfarrer versicherte mir, es liege 
daran, daß wir nicht verheiratet 
wären. Ich hielt dagegen, daß dies 
der Anstaltsleitung ziemlich spät 
einfiel, und daß eheähnliche Gemein
schaften auch von Ämtern anerkannt 
würden, wenn es ans Einziehen von 
Geld ginge und zudem davon nichts 
im Strafvollzugsgesetz stünde. Aller
dings steht im StGB, daß .eine Ver
lobte auch als Familienangehörige 
zähle. Die Vollzugsleiterin erklärte 
mir, es liege daran, daß früher 
"Kohorten von Gefangenen" in rich
tigen Ausflugsbussen zum Besuch ge
fahren wurden, und daß dieses dem 
derzeitigen Anstaltsleiter, Herrn Höf
lich, zuviel wurde, und er es aus 
diesem Grunde untersagt hatte. Die 
Psychologin _ brachte eine Mischung 
aus allem und verwies zum Schluß 
auf Herrn Höflich. 

Aus mir wohlgesonnenen Quellen 
wurde mir nahegelegt, es wäre an 
der Zeit, den "Fuß vom Gas" zu 
nehmen, da man schon ernstlich in 
Erwägung ziehen würde, ob der 
Sicherheitstrakt nicht der beste, 
meiner Persönlichkeit entsprechende 

Platz wäre. Meiner Frau, die 
zwischenzeitlich in dieser Sache auch 
gerichtliche Entscheidungen bean
tragt hatte - u. a. auch in der 
Sache "Ratgeber für Gefangene" -
und in der Beruhigungsspritzensache 
zusammen mit ihrer Rechtsanwältin 
sich wandte, wurde beschieden, daß 
aus personellen und dem Verheira
tungsgrund nichts daraus würde. 
Hatte sie doch erst vor kurzem die 
Genehmigung erhalten, mich jetzt von 
selbst 14tägig anrufen zu dürfen. 

Im folgenden Zeitraum beantragte ich 
beim Anstaltsleiter gemäß § 108 
StVollzG eine Sprechstunde un~ hielt 
die Psychologin an, ihn daraufhin 
anzusprechen. Nach einer Woche 
wurde ich ihm vorgeführt und trug 
ihm mein Anliegen vor. Er erzählte 
mir die Story von Herrn Höflich und 
den "Besuchskohorten von Gefangenen' 
und sprach aber davon, daß es 
Ausnahmefälle gäbe und ich nochmal 
beim Hausbüro eine Ausführung bean
tragen soll, die dann bei ihm auf 
dem Schreibtisch landen werde 
er wolle mal sehen. Ein paar Tage 
später wurde ich plötzlich - noch in 
Revision - nach Tegel verlegt. 

Warten in Tegel 
In Tegel wandte ich mich umgehend 
an den Teilanstaltsleiter ll, Herrn 
Ober, und bat gemäß § 108 um einen 
Gesprächstermin, der für den folgen
den Montag festgelegt wurde, an dem 
ich morgens auch cj.ie Arbeit in der 
Buchbinderei aufnahm. Mittags wurde 
mir eröffnet, daß die Sprechstunde 
ausfällt, so daß ich aus Wut darüber 
gleich meine Arbeit niederlegte. In 
der Zwischenzeit habe ich mehrere 
Vormelder an Herrn Ober gesandt und 
keine Antwort erhalten. Ich schrieb 
an den evangelischen Diakon im Haus 
ll, und der erklärte mir, er könne 
nichts für mich machen. Daraufhin 
sprach ich den evangelischen Pfarrer 
an, der versprach, sich darum zu 
kümmern. Ich schrieb gleichzeitig an 
meinen Sozialarbeiter, der sofort in 
der Lage war, ein Gespräch zu ver
mitteln. 

Auf meine Frage nach Besuch teilte 
er mir mit, es gäbe Probleme, da wir 
nicht verheiratet wären. Ich fragte 
nicht weiter nach, da mir diese Art 
der Argumentation schon hinreichend 
bekannt war. Zum Anstaltspsycho
logen meldete ich mich auch schon 
zweimal vor, da ich langsam beginne 
zu zweifeln, ob ich mich noch in der 
Realität befinde. Aber trotz zwei
maliger Bestätigung wurde ich nicht 
vorgeführt. Im Moment harre ich der 
Dinge und warte ab, wie es weiter
geht mit der Förderung der sozialen 
Kontakte. 

Frank Jordan 
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Noch immer sehen sich die Gefan
genen der Teilanstalt li mit einer 
gesetzlichen Widersinnigkeit konfron
tiert: Sie können ihre Zellen nicht 
selbst abschließen und damit ihr 
Eigentum vor Diebstahl schützen. Nur 
die Bediensteten sind dazu in der 
Lage, doch oftmals ist keiner zur 
Stelle. Das hat dann zur Folge, daß 
die Zellen während der Abwesenheit 
der Gefangenen unverschlossen blei
ben - eine indirekte Einladung für 
Langfinger. 

Ein Päckchen Tabak oder ein Glas 
Kaffee vom Tisch, eine Flasche 
Rasierwasser aus dem Regal oder die 
Lederjacke, die gerade über der 
Stuhllehne hängt, sind schnell ver
schwunden; aber auch Uhren, Radios, 
Kassetten und andere den Dieben 
mitnehmenswerte Sachen verschwinden 
in den dunklen Kanälen der Infra
struktur. 

war sind die Zellentüren 
mit Riegeln ausgestattet, die den Ge
brauch von Hangschlössern prinzipiell 
vorsehen, dennoch ist es den Gefan
genen untersagt, sich solche 
Schlösser zu besorgen und zu ver
wenden. Ein Verbot, das absolut 
paradox ist und nur in der Teil
anstalt li existiert. In allen anderen· 
Teilanstalten ist den Gefangenen die 
Verwendung von Vorhangschlössern 
erlaubt oder es sind Schlösser in den 
Türen eingebaut - Schlösser natür
lich, die von Gefangenen betätigt 
werden können. Oder den Gefangenen 
sind Vorhangschlösser zur Verfügung 
gestellt. Bei Verwendung eigener 
Schlösser muß ein Zweitschlüssel im 
Beamtenraum für Kontrollzwecke 
hinterlegt werden. Aber es gibt 
keinen vernünftigen Grund, warum 
dies in der Teilanstalt li nicht eben
falls möglich ist. Entsprechende 
Anträge sind bereits vor etwa zwei 
Jahren von dem Leiter der TA ll, 
Herrn Ober, abgelehnt worden. 

Begründung: Die von Gefangenen ver
schlossenen Türen müssen aus 
"Sicherheits- und Ordnungsgründen" 
von Bediensteten jederzeit geöffnet 
werden können. Die Verwendung 
eigener Schlösser gewährleistet dies 
jedoch nicht. In kürze werden 
anstaltseigene Hangschloßanlagen (mit 
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Generalschlüsseln für Bedienstete) 
zur Verfügung gestellt. 

Nun dauert die Kürze schon etwas 
länger ... , nämlich rund zwei Jahre. 
Die meisten Antragsteller sind inzwi
schen entlassen oder in anderen 
Vollzugsbereichen untergebracht 
und vorher nicht selten von "Kollege 
Langfinger" besucht worden. 

Das Verbot zur Eigentumssicherung -
so muß man es schlichthin nennen -
zwingt den Gefangenen nicht nur zu 
sonderbaren Varianten der Diebstahl
prävention, es beeinflußt auch seinen 
Tages- und Freizeitablauf in ungün
stiger Weise und schreibt Konflikte 
mit Bediensteten indirekt -vor. 

Wesentlicher Bestandteil der Haus
ordnung ist die sogenannte Ver
schlußzeitenregelung - ein Übel für 
sich. Arbeitszeit und Freistunde 
einmal ausgenommen, unterscheidet 
sie zwischen Nachtverschluß, Ein
schluß zur Zählung, Einschluß zur 
Freizeit und Aufschluß zur Versor
gungszeit. Während der Versorgungs
zeiten erfolgt die Ausgabe der 
Anstaltsverpflegung, und der 
Gefangene hat Gelegenheit, seine 
sonstigen Belange innerhalb der Teil
anstalt zu regeln: heißes Wasser zu 
holen, duschen zu gehen oder eine 
der sonstigen Einrichtungen wie 
Bücherei, Sozialarbeiter oder Vdl 

e 
aufzusuchen. Dabei ist das Verbot 
~ur Eigentumssicherung ein ständiges 
Argernis ... 

Schon am frühen Morgen, zuerst 
während des Duschens, dann beim 
Ausrücken zur Arbeit, fäng~ das 
Zittern ums Eigentum an. Nicht immer 
ist gleich ein Beamter zur Stelle, der 
die Zelle nach dem Verlassen auch 
abschließt. Meistens muß er aus dem 
Beamtenraum geholt werden. Gele
gentlich muß seine Rückkehr von der 
anderen Station, von der Zentrale 
oder aus einem anderen Verwahr
bereich abgewartet werden, manchmal 
wartet man vergebens ... Dann bleibt 
nur die Hoffnung, daß "Langfinger" 
nicht zufällig noch vorbeikommt. 

Mittags, wenn man zur Pause ins Haus 
kommt, ist die Situation oft nicht 
besser. Manchmal ist die Zelle bereits 
aufgeschlossen ... , manchmal noch 
nicht und kein Beamter zu finden. 
Dann muß man warten oder suchen. 
Und so geht es den ganzen Tag. 

Abends, während der Freizeit, wo 
ohnehin nur Einschluß, Umschluß 
(gemeinsamer Einschluß von höch
stens drei Gefangenen in einem Haft
raum) in der Zelle oder Einschluß im 
Fernsehraum möglich ist, wird man 
zwischendurch für eine halbe Stunde 
aufgeschreckt: Zeit, um heißes 
Wasser zu holen. Dazu werden die 
Fernsehräume der Stationen und die 
Zellen aufgeschlossen. Weil jeder 
Beamte andere Schließgewohnheiten 
hat, weiß der Gefangene nie genau, 
ob seine Zelle, während er im 
Fernsehraum oder bei einem Mitge
fangenen sitzt, verschlossen bleibt 
oder nicht. Also geht man nachsehen 
und läßt gegebenenfalls abschließen. 

enn man abends zusam
menzählt, wie oft man tagsüber einen 
Beamten geholt oder gesucht hat, wie 
oft mit und wie oft ohne Erfolg, wie
viel Zeit man dafür aufbringen mußte, 
wie oft man sich darüber geärgert 
hat - man kommt auf die Summe, 
nein, auf den Verlust vieler Nerven. 

Am Nachmittag, der Hauptversor
gungszeit des Tages, sind die Zellen 
mit insgesamt eineinhalb Stunden am 
längsten aufgeschlossen. Allerdings 
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~aßt diese Zeitspanne neben den 
Offnungszeiten von Dusche und 
Bücherei partiell die Freistunden
regelung für Arbeiter. Aufgrund der 
knapp bemessenen Zeit hat es der 
Gefangene stets eilig, seine Belange 
zu regeln. Wenn er z. B. zu spät zur 
Dusche kommt ist es möglich, daß 
das wanne Wasser verbraucht ist. 
Weil gerade am Nachmittag sehr 
wenige, manchmal über längere Zeit
räume gar keine Beamte auf den Sta
tionen anzutreffen sind, muß der 
Gefangene gelegentlich seine Zelle 
unverschlossen verlassen. Geübte 
Interpreten hausspezifischer Eigen
arten bezeichnen den Nachmittag 
deshalb auch als Hauptversorgungszeit 
für Langfinger ... 

ndererseits häufen sich 
nachmittags die verbalen Konflikte 
zwischen Gefangenen und Bediensteten. 
Der Gefangene, verärgert, weil er zu 
lange auf einen Beamten gewartet 
hat oder eine provozierende, weil 
ignorante Haltung desselben zu er
kennen glaubt, ist in der \'fahl seiner 
Worte nicht immer ein feiner Mensch. 
Er muß sich aber, sitzt er doch im 
Zweifelsfalle am kürzeren Hebel, bei
zeiten "bremsen", will er nicht das 
"Opfer" einer dienstlichen Meldung 
und Disziplinarstrafe werden. 

Ein weiteres Obel, das das Verbot der 
Hangschlösser nach sich zieht, ist 
das permanente Herumstehen auf den 
Fluren. Der Mensch ist, wie man so 
sagt, ein Gesellschaftstier. Der 
Gefangene, der während der Auf
schlußzelten seine Belange geregelt 
und noch Zeit bis zum nächsten Ein
schluß hat, wird sich in den selten
sten Fällen in die Isolation seiner 
vier Zellenwände zurückziehen. ln 
der Angst, bestohlen zu werden, ist 
er verurteilt, sich auf dem Flur auf
zuhalten und aufzupassen, daß Lang
finger nicht seine Habe dezimieren. 

Gemeinsame Vorratshaltung und 
gemeinsames Aufpassen von mehreren 
Gefangenen auf die Vorratszelle ist 
zwar eine Möglichkeit (die teilweise 
auch in die Praxis umgesetzt wird); 
aber nicht alle Radios und anderen 
Sachen kann man in der Zelle einer 
Zweckgemeinschaft unterbringen. 

e 
Vielleicht weil sie bereits bestohlen 
worden sind, bestimmt aber, weil es 
ihr Mißtrauen gegenüber der 
Umgebung verlangt - immer wieder 
gibt es Gefangene, die sich über das 
Verbot zur Eigentumssicherung hin
wegsetzen, indem sie sich Schlösser 
aus anderen Teilanstalten, zumeist 
durch Vermittlung von Arbeitskollegen, 
besorgen. Doch die Freude über die 

so erlangte Sicherheit währt nicht 
lange: Die Beamten sind nach Dienst
anweisung dazu verpflichtet, "wider
rechtlich" organisierte Schlösser ein
zuziehen und zur Habe des Betref
fenden zu geben. Besonders gewis
senhafte Beamte handeln besonders 
dienstlich und sehr spontan: Sie 
können es kaum erwarten, das einmal 
erblickte Schloß einzuziehen und 
haben deshalb nicht die Zeit, die 
Rückkehr des Gefangenen, der damit 
seine Zelle gesichert hat, abzuwarten 
- sie holen einen Bolzenschneider ... 
Schließlich gibt ihnen die Dienst
anweisung in jeden Falle recht; und 
Strafanzeigen wegen Sachbeschädi
gung brauchen sie nicht fürchten: 
der Staatsanwalt stellt sie ein. 

Der so geschädigte Gefangene - ach, 
was war er doch böse - muß sich 
tags darauf beim Vdl für sein 
schändliches Verhalten verantworten 
und Disziplinarmaßnahmen fUr den 
Wiederholungsfall androhen lassen. 

. . 

e • • • 
Ein statistischer Vergleich der in den 
einzelnen Teilanstalten registrierten 
Diebstähle wäre nicht uninteressant, 
würde wegen der gewaltigen Dunkel
züfer in der Teilanstalt l1 aber 
kaum aufschlußreich oder von Bedeu
tung sein. Gefangene mit längerer TA 
11-Erfahrung schätzen, daß, wenn 
Uberhaupt, nur rund zwei Prozent der 
tatsächlich verübten Diebstähle an
gezeigt werden. Die vergleichsweise 
geringe Anzahl der Strafanzeigen ist 
u. a. das Resultat suggestiver 
Meinungsbildung von Beamten in der 
Teilanstalt ll: Sie beschwichtigen 
bestohlene Gefangene und raten 
wegen absehbarer Fruchtlosigkeit 
davon ab, Strafanzeige zu erstatten. 
Und die Anstalt, heißt es dabei, 
übernimmt ja ohnehin keine Haftung. 

Das grundsätzliche Verbot zur Eigen
tumssicheruns mittels eigener Hang
schlösser stößt nicht nur bei den 
Gefangenen auf allgemeine Ablehnung 
und Empörung. Auch die Mehrzahl der 
Bediensteten in der Teilanstalt 11 
dürfte einer baldigen Modifikation 
der Verbotsregelung aufgeschlossen 
gegenüberstehen. Schließlich er
wächst ein nicht unerheblicher Anteil 
von Konflikten zwischen Gefangenen 
und ihnen selbst aus dem Problem
kreis dieses Verbotes. Eine Über
gangslösung zu finden, sollte ernst
haft erwogen werden. 

Das Strafvollzugsgesetz definiert den 
Behandlungs- und Resozialisierungsge
danken als vorrangiges VollzugszieL 
Im besonderen unter diesem Aspekt, 
aber nicht nur, ist Diebstahl im 
Gefängnis ein gesellschaftliches Pro
blem von übergeordneter Bedeutung. 
Ein Problem, dem nicht mit Ignoranz 
begegnet werden darf. 

enn man in Freiheit Woh
nung oder Kfz nicht abschließt oder 
in geeigneter Weise gegen Diebstahl 
schützt, was ohnehin den Verlust des 
Versicherungsschutzes nach sich zieht 
kann man von der Polizei mit einem 
Buß~eld belegt werden. Einmal davon 
abgesehen, daß es im Gefängnis noch 
keine Versicherung gegen Diebstahl 
gibt, ist bei Justitia eoen alles etwas 
anders ... -awo-
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Jede vollzugstechnische/praktische 
Anstalt hat sie, die "Beruhigungs
zellen". Muß sie haben, sind sie doch 
im Gesetz verankert. Sie sind im 
Katalog der repressiven Möglichkeiten 
unter der Rubrik Disziplinarmaß
nahmen erfaßt. Für sehr schwerwie
gende Verfehlungen, bzw. mehrfache, 
leichte Verfehlungen. Über die 
Thematik, wie man solche provozieren, 
legalisieren und sanktionieren kann, 
sollen an dieser Stelle nicht allzu 
umfassende und tiefgreifende Thesen 
proklamiert werden. 

Die Zellen besitzen in der Regel eine 
Bodenfläche von ca. sieben Quadrat
metern. Die moderneren Zellen haben 
in ihrer Ausstattung keine Fenster 
mehr. Das Licht ist künstlichen Ur
sprungs und wird von außerhalb 
angeschaltet. Die Klimaanlage sowie 
die Fußbodenheizung werden eben
falls von außerhalb in Betrieb 
gesetzt und reguliert. Eine Doppeltür 
(schalldämpfend) mit einem 
Spion/Schaufenster aus bruchsicherem 
Glas, zudem noch vergittert, bzw. mit 
einer gelochten Stahlplatte versehen, 
gehören zur Ausstattung und sind 
charakteristisch. Die Einrichtung
besteht aus einem Fäkalieneimer, 
einer Schaumstoffmatratze sowie 
einem Satz Bettwäsche und einem 
Plastikbecher. 

D
r Gefangene trägt Anstalts

kleidung und wird zur körper
lichen Hygiene und Nahrungs
aufnahmeunter Bewachung von 
mehreren Beamten in einen 

Vorraum geftihrt. Dort kann er morgens 
und abends den Fäkalieneimer leeren. 

Die bauliche Ausstattung differen
ziert von Anstalt zu Anstalt, der 
praktische Vorgang bleibt der gleiche. 
Auf die im Strafvollzugsgesetz dar
gestellte Form des Strafarrestes soll 
hier nicht eingegangen werden, nur 
die derzeitigen Realitäten sollen auf
gezeigt werden. Hier soll der Sinn 
und Zweck dieser "therapeutischen 
Einrichtung" aufgezeigt werden, nicht 
die berechtigte Frage, ob es sinnvoll 
ist, dem Gefangenen mit Hilfe dieser 
Methodik eine Charaktermaske auf
zusetzen mit der Absicht, ihn in eine 
Vollzugsziellaufbahn zu pressen, mit 
der er sich nicht identifizieren kann. 
D\e Verbringung in diesen Zellen ist 
immer Resultat der Unstimmigkeiten, 
die der einzelne Gefangene mit der 
Anstaltsleitung hat. Was eine Diffe
renz zu sein hat, bestimmt immer nur 
die eine Seite. Es ist dieselbe, der 
jegliche Dialogbereitschaft abgeht 
und die sich in vorsintflutlichen 
pseudoautoritären Ansprüchen wälzt. 

Weniger Handgreiflichkeiten als ver
bale Konfrontationen mit Bedien
steten, "schriftsatzkriminelle Beleidi
gungen" und sonstige Verstöße gegen 
die Hausordnung. Das Konzept der 
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>>Beruhigl 

Anstalten in dieser Hinsicht ist um
fassend und wird voll ausgeschöpft. 
Als Randbemerkung zu verwerten die 
Arrestquote in der Teilanstalt lll 
unter der Leitung des Oberregie
rungsrates Müller. Aber es sollen hier 
auch nicht die Begabungsanomalien 
und die fehlende Basiskompetenz 
einer Gruppe von Beamten erörtert 
werden, die scheinbar unter dem 
Deckmäntelchen von Demokratie und 
Gesetzestreue WillkUr und Macht 
zelebrieren, sondern es sollte ge
klärt werden, ob der Strafarrest tat
sächlich ein effizientes Reparatur
verfahren zur Symptombeseitigung 
darstellt. Dort wo Menschen täglich 
mit präziser Phraseologie, gemischt 
mit künstlicher Ideologie und der 
daraus resultierenden, in ihrer 
Gesamtheit in Fehlkonstellation ste
henden Logik und Intelligenz begeg
net wird, müssen sich Staat/Vollzugs
behörden diese Frage stellen lassen. 
Die haltlos degenerierten, rachehei
schenden Gedankenmodulationen, er
wachsen aus alttestamentarischer 
Gesinnungsstrenge, die meines Er
achtens bei einigen Beamten eindeutig 
zu lokalisieren sind, kann man wohl 
nur auf eine "Theorie vom \'lissen" 
zurückführen. 

Die gesellschaftspolitische mediale 
Verwertung individuellen Leidens und 
der damit verbundenen Zurschaustel
lung demonstrativer Gnadenlosigkeit, 
deren Vorteile wurden an zuständiger 
Stelle schon längst erkannt. 

Der Vollzug der Arreststrafe gestaltet 
sich folgendermaßen: Der Gefangene 
wird von mehreren - nach Handgreif
lichkeiten bis zu 20 - Beamten in 
die vorgesehenen Räumlichkeiten ge
bracht. Der Gefangene muß sich der 
Kleidung entledigen, wenn er dazu 
noch selbst in der Lage ist. Wenn 
nicht, wird die Kleidung entledigt. 
Uhr, Schmuck und Körperhilfen 
werden ihm zusätzlich abgenommen. 
Darunter fallen Krücken, Brillen, 
Zahnersatz und Gliederersatz wie z. 
B. ein Holzbein, das abgeschnallt 
werden muß. Daß derartige Proze
duren, vor allem bei labilen Charak
teren als besonders traumatisch emJ:r 
funden werden, bedarf keiner wei
teren Erörterung. Dies wird mit einer 
angeblichen Selbstschädigungsgefahr 
begründet. Daß Menschen, die dieser 
meiner Meinung nach psychischen wie 
physischen Bestialität ausgesetzt 
werden, zu Kurzschlußhandlungen 
neigen können, zumal es sich wie in 
Fällen des Strafarrestes doch wohl 
um eine vorprogrammierte Komprimie
rung von Leidensdruck handelt, 
müßte den Anstalten bekannt sein, 
sind sie es doch, die diese "Vorstel
lungen" in Szene setzen. Wozu hat 
n:ran denn Psychologen, Pädagogen, 
Arzte ... ? Strafarrest muß und wird 
auch von Anstaltsärzten mit auf
fallend gleichbleibender Regelmäßig
keit als akzeptabel bestätigt. Aber 
einseitig fixierte Anstaltsärzte sind 
ein Problem für sich, und man kann 
nicht von einem praktischen Arzt 
verlangen, daß er die Fachkompetenz 
eines Neurologen besitzt. 

D
-e sekundäre Zielsetzung die
ser Abläufe liegt dabei in 
einer ganz anderen Richtung. 

Wenn man mal von Begründungs
konstruktionen wie Selbst

schädigung abweicht, kommt unter dem 
Strich für mich eine andere Motivation 
zur Bilanz: Man ist bemüht -auf ritu
elle Weise -, außeralltägliche Gemüts
zustände zu erzeugen. Mit der Weg
nahme der Kleidung soll der Gefangene 
entpersonifiziert werden, er soll seine 
Identität verlieren und sich der Insti
tution bedingungslos ausgeliefert 
fühlen. Der Sinn, und das ist ·der 
scheinbar einzig ersichtliche und 
nachvollziehbare, ist, ihn zu labili
sieren und jegliche eigene Willens
äußerung im Keim zu ersticken. Ihm 
wird auch kein festes Schuhwerk 
ausgehändigt, man will ihm zu ver
stehen geben, daß er keinen festen 
Stand mehr hat. Dieser schon per-
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vers und 
Umgang mit 
beachtlich! 

krankhaft zu nennende 
Menschen ist wirklich 

Daß viele dieser Strafaufenthalte 
durch gezielte Problemanalysen und 
vorherige behandlungsorientierte Ein
zeigespräche vermieden werden könn
ten, ist nicht relevant. Es geht ja 
auch so und macht vielleicht dabei 
Spaß. Es gab und gibt Gefangene mit 
einem guten Gedächtnis, die nach 
ihrer Haftentlassung auch viel 
"Spaß" hatten. 

Man gewinnt den Eindruck, daß es 
sich um eine Menschenmüll
Recycling-Anlage handelt und nicht 
eine Institution am Werk ist, deren 
oberstes Ziel Hilfe zur Selbsthilfe 
lauten sollte. Nur mit den Vokabeln 
wenn, aber, hätte, müßte und könnte 
ist auch niemandem gedient. Da sich 
die derzeitige Situation nun so dar
stellt, daß vielen Bediensteten, 
selbst wenn sie den guten Willen mit
bringen, einfach die Fachkompetenz 
und Ausbildung fehlt. Dies ist ein 
Thema für den Senator für Justiz. 

nach der erniedrigenden Proze
dur der Entkleidung wird der 
Gefangene in den besonders 
gesicherten Haftraum - Wie 
er im Amtsdeutsch heißt -

eingesperrt. Dort bleibt er von weni
gen Tagen bis zu vier Wochen in 
"Verwahrung". Nachts wird regelmäßig 
Licht angeschaltet; in einigen Anstalten 
bleibt es die ganze Nacht an. Wenn das 
kein konstanter und kontinuierlicher 
Psychoterror ist in form von Schlaf
entzug unter dem Deckmäntelchen 
von Verantwortungsbewußtsein, abge
sichert mit der Begründungskonstruk
tion Selbstschädigungsgefahr ... ? Ein 
pervertiert zu nennender Kreislauf; 
aber immerhin ein Kreislauf. Das ist 
die Auslegung der Anstalten zum 
Thema Behandlungsvollzug. Mit juri
stischen Spitzfindigkeiten abgesichert 
soll der Gefangene ans Anstalts
geschehen angepaßt werden. Dazu § 
2, Absatz 12 Strafvollzugsgesetz 
(StVollzG): "Nach einhelliger Meinung 
kann der Vollzug weder die Aufgabe 
haben, den Gefangenen zu einem 
tadelsfreien 'Superbürger' zu er
ziehen, noch tim ideologisch zu indok
trinieren, noch ihn durch Verfahren, 
die tim in eine Objektstellung bringen 
(Gehirnwäsche) an das Vollzugsziel 
passiv anzupassen". 

Das zum Gesetz, die Realität stellt 
sich für viele grausamer zum Kampf: 

Von der Bürokratie deformierte Per
sönlichkeiten, deren Fähigkeiten 
selbständig zu handeln und zu 
denken, sich auf ein Minimum redu
ziert hat oder besser und treffender 
formuliert reduziert wurde. Dies alles 
geschieht zum Wohle der Gefangenen 
in verantwortungsbewußter, weiser, 
bürokratischer Voraussicht. 

Dergestalt ist die Problembewältigung 
in der BRD/West- Berlin konditioniert. 
Die justizeigenen psychiatrischen 
Abteilungen und Hochsicherheitstrakte 
stehen dem "Regelvollzug" in nichts 
nach. Dem für mich hönischen, 
menschenverachtenden Psychopathen
turn des Strafarrestes wird noch die 
Krone aufgesetzt, indem man den 
Gefangenen mit großzügig gönner
haftem Gebaren einzig die Bibel zu 
lesen erlaubt. Ob die Hausordnung 
genehmigt werden kann, ist in Fach
kreisen noch strittig. Dümmliche 
Ideologie der alles bezwingenden 
Nächstenliebe? Oder wo liegt der 
"tiefere" Sinn dieser universellen 
Sinnlosigkeit? Logik? Sobald man 
damit dem Beamtenturn kommt, wird 
abgeblockt und abgewiesen. Der 
kleinste Ansatz einer Kritik an Ent
scheidungen wird schwer geahndet . 
Logik würde für "sie" bedeuten, sich 
selbst in Frage zu stellen. Das kann 
man von Leuten, die mitunter 24 
Stunden arn Tag damit beschäftigt 
sind, ihre Existenz zu bewältigen, 
einfach nicht verlangen. 

'f!/11 

Ist ja auch viel angenehmer, der 
jetzige Zustand. Wenn man in Betracht 
zieht, wer denn nun in den Vollzug 
geht, womöglich noch um zu helfen. 
Ein paar Naivlinge, die sich dieses 
meist auch schnell wieder abge-

wöhnen. Die Motivation der· restlichen 
Bediensteten ist für mich eindeutig. 
Natürlich kränkeln viele Beamte an 
einer berufsspezifischen Pseudosozia
lisation. Es wird wohl kaum einer zu
geben, den Weg in den Vollzug ge
wählt zu haben, aus Erwägungen her
aus, die sich auf die gespannte 
arbeits- uhd wirtschaftspolitische Lage 
beziehen. Mir scheint Feigheit ein 
weitverbreitetes Symptom im bundes
deutschen Beamtenturn zu sein. 

Zuständig ist der Berur.te jederzeit, 
wenn es um Ausführung von Vor
schriften und Anweisungen geben 
geht. Nicht zuständig hingegen ist 
er, wenn es darum geht, Verantwor
tung zu übernehmen. Bei groo fahr
lässigem Verhalten ist er grundsätz
lich erstmal schuldlos und wenn 
nicht, ist er eben nicht zuständig. 
Die Beamtenschaft vermehrt sich in 
Deutschland wie die Kaninchen im 
Stall. Fördert das nicht in Be_zug
nahme zum Strafvollzug justitielle 
Inzucht und Klüngelwirtschaft, den 
Wuchs eines bösartigen Geschwüres 
am Staatskörper, der Unsummen an 
Steuergeldern verschlingt? Ich habe 
den Eindruck, die Beamtenlobby 
arbeitet auf einen Zweiklassenstaat 
hin: Auf der einen Seite die 
Beamtenschaft als Befehlserteiler und 
auf der anderen Seite die Bürger als 
Befehlsempfänger. 

D
ie Beamtenschaft braucht den 
Gefangenen dringender als er 
sie. Wo sollten sonst in Zu
kunft die justizeigenen 
"Staatsdiener" arbeiten? Fast 

vorzeitig, aber dennoch aktuell: Eine 
Krähe hackt ... ! Gefangene befinden 
sich in Haft, weil sie vom Gesetz zur 
Verantwortung gezogen wurden, und 
hier sollen sie ein Leben in sozialer 
Verantwortung lernen (Vollzugsziel) . 

Insider, die mit dem Background der 
täglichen Vollzugspraktiken vertraut 
sind, können derart scheinheiligen 
Vorspiegelungen einer objektiv nicht 
vorhandenen Realtität nur Tobsuchts
anfälle entlocken - wofür sie wieder 
in der "Benihigungszelle" landen. 
Renitente Anstalten - Vollzugsgettos 
des psychischen Elends .•. ? 

Dem Vollzug - wie er heute prakti
ziert wird muß man jegliche 
Daseinsberechtigung absprechen. Er 
ist nicht in der Lage, irgend etwas 
zu verbessern, sondern nur Menschen 
auf Zeit wegzuschließen und kaputt
zumachen. Die meisten Behandlungen 
enden in ·der Regel durch die 
Behandlungen wieder dort, wo sie be
gonnen haben. Und es soll wohl auch 
so sein. Als Fazit bleibt nur, noch 
mehr "Beruhigungszellen" und Voll
zugsanstalten zu bauen - man wird 
sie in Zukunft benötigen: Monumente 
gesellschaftlkhen Unvermögens! 

Frank Jordan • 
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BEKANNTMACHUNG 
1000 Rerlin 27, im Dezember 1987 

Justizvollzugsanstalt Tegel 
440 - AG/fVZ 

Information über die Einführung eines 
personenbezogenen Kostkartensystems 

1m Zusammenhang mit den in der 
Technischen Versorgungszentrale vor
gesehenen Neuerungen wird - schon 
vor der Inbetriebnahme dieser Ein
richtung - ab Anfang Januar ein 
personenbezogenes Kostkartensystem 
eingeführt, das dazu dient, den täg
lichen Bedarf an Essenportionen in 
den unterschiedlichen Kostformen für 
die Mittagskost zu ermitteln. Mit 
diesem Verfahren wird auch festge
stellt, wieviele Insassen in den Teil
anstalten bzw. i.m Arbeitsbetrieb ihr 
Mittagessen einnehmen und welche 
Kostformmengen zu verabreichen sind. 

Zu diesem Zweck erhält jeder Insasse 
eine Kostkarte, die Aufschluß gibt, 
welche Kostform der Mittagsverpfle
gun_g an ihn auszugeben ist. 

Zur Feststellung der für die TeUan
stalt jeweils benötigten Essenpor
tionen sind die Kostkarten beim 
morgendlichen Aufschluß dem zustän
digen Stationsbeamten zu übergeben, 
der den Gesamtbedarf für die Station 
erfaßt. 

Insassen, die ihr Mitragessen im 
Arbeitsbetrieb erhalten, nehmen ihre 
Kostkarte mit zu ihrem Arbeitsplatz 
und geben diese bei dem zuständigen 
Werkbeamten ab. Derzeit sind von 
dieser Regelung nur die Insassen 
betroffen, die - wie bisher - ihre am 
Arbeitsplatz verbringen (z. B. in den 
Betrieben Bäckerei und Küche) . 

An Tagen, an denen diese Insassen 
ihr Mittagessen nicht im Arbeits
betrieb einnehmen (z. B. im Krank
heitsfall, bei Freistellung von der 
Arbeitspflicht u. a . ), sondern in der 
Teilanstalt Mittag essen, händigen sie 
die Kostkarten morgens ebenfalls dem 
Stationsbeamten aus. 

Die RUckgabe der Kostkarten durch 
den zuständigen Stationsbeamten 
erfolgt am selben Tage . Am Arbeits
platz verteilt sie der zuständige 
Werkbeamte zur t.üttagszeit. 

Im Falle einer Änderung der Kostform 
aufgrund einer ärztlichen Verordnung 
gibt die zuständige Arztgeschäfts
stelle im Austausch mit der bisheri
gen Kostkarte eine neue Kostkarte 
aus. 

Bei einer Verlegung in eine andere 
Anstalt bzw. bei der Entlassung, ist 
die Kostkarte beim Stationsbeamten 
oder an der Zentrale abzugeben. 
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In der Technischen Versorgungszen
trale werden dann auch alle in den 
dort eingerichteten Arbeitsbetrieben 
beschäftigten Insassen ihre Mittags
mahlzeit vor Ort erhalten und 
während der gesamten Arbeitszeit im 
Arbeitsbetrieb verbleiben. 1m einzel
nen sind dies die Betriebe, Tech-
nischer Betrieb, Bau-/Lehrbauhof, 
Steinsetzerlehrgang, Kraftfahrzeug-
schlosserlehrgang, Elektrolehrgang 
Malerlehrgang und der Be- und Ver
arbeitungsbetrieb Metall. 

Die genauen Zeitpunkte, wann die 
einzelnen Betriebe nach dem Umzug 
in den Neubau ihre Produktionen 
aufnehmen und die Neuregelungen 
zum Tragen kommen, stehen noch 
nicht fest . Diese Informationen 
werden aber in jedem Einzelfall 
rechtzeitig vorher bekanntgemacht. 

Außerdem ist neben diesen Organi
sationsumstellungen auch beabsichtigt, 
die Arbeitszeit der Insassen zu 
erhöhen, um die Arbeitsbedingungen 
an in der freien Wirtschaft übliche 
Verhältnisse weitgehender anzu
gleichen. Eine umfassende Unterrich
tung über die neue Arbeitszeitrege
lung und zu den hierfür erforder
lichen Umstrukturierungen i.m Tages
ablauf der Anstalt erfolgt noch 
gesondert. 
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VOLLZUGSHELFI 

Am 4. Dezember 1987 um 16.30 Uhr 
fand in der Teilanstalt I der Justiz
vollzugsanstalt Tegel die alljährliche 
Vollzugshelferbesprechung statt. Die 
Lichtblickredaktion war vom Teil
anstaltsleiter zu dieser Veranstaltung 
eingeladen und nahm gerne die Gele
genheit war, sich vor Ort zu infor
mieren. 

Es waren 16 Vollzugshelfer, bzw. ex
terne Mitarbeiter anwesend und von 
den etlichen Gruppenleitern in der 
TA I immerhin drei. Die Teilnehmer 
wurden vom TAL begrüßt. Zur Freude 
der Vollzugshelfer war diesmal auch 
der Leiter der Sozialpädagogischen 
Abteilung anwesend, der den letzten 
beiden Veranstaltungen nicht beige
wohnt hatte. Doch dazu nachher 
mehr. 

Es begann damit, daß ein Voll
zugsheUer wissen wollte, warum er in 
111 E auf die Zelle des Gefangenen 
gehen darf und in der TA I nicht. 
Der TAL konnte darauf keine befrie
digende Antwort geben. Auc:h der an
wesende Vollzugsleiter vermochte 
nicht, das überzeugend zu begründen. 
Die TA l ll E sei übersichtlicher, 
wurde gesagt, und deswegen müsse 
man da keinen Mißbrauch befürchten. 
Dann beschwerte sich e in anwesender 
katholischer Geistlicher über die 
seiner Meinung nach schikanöse Tor
kontrolle. So sei er von dem Tor
beamten aufgefordert worden, seine 
Taschen zu entleeren. Er fände diese 
Art der Kontrolle entwürdigender als 
zum Beispiel beim Besuch der DDR. 

Der kluge Beamte baut vor, und so 
hatte der Torbeamte bereits den TAL 
I angesprochen und ihn auf die mög
liche Beschwerde hingewiesen. Es ist 
sicherlich für einen normalen Bürger 
nicht vorstellbar, daß man einem 
Mann der Kirche, der einer Gemeinde 
in Berlin vorsteht, zutraut, daß er 
Gefangenen verbotene Dinge ein
schmuggelt. Aber es ist auch bekannt, 
daß der Tormannschaft der Justiz
vollzugsanstalt Tegel das nötige Fin
gerspitzengefühl fehlt . Zum Glück 
gibt es in diesem Bereich jedoch 
auch Beamte, die nett und freundlich 
zu jedermann sind. 

Eine kontroverse Diskussion ergab 
sich aus den Äußerungen des Leiters 
der Sozialpädagogischen Abteilung, 
Herrn Regierungsrat Mayer. Er sieht 
in einem externen Mitarbeiter und 
Vollzugshelfer ein HUfsorgan der 
Justiz, und das verbat sich die an
wesende externe Gruppenleiterin Frau 
Hase energisch. Sie sagte ganz deut
lich, daß sie sich weder vom Gefan-
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genen einspannen lasse noch von der 
Anstalt, sondern sie vertrete ihre 
Linie und betreue ihre Gefangenen. 
Sie hätte die nötige Distanz zum 
Gefangenen und auch die nötige 
Distanz zur Justiz. Sie sprach mir 
aus der Seele. Als sich der ebenfalls 
anwesende Anstaltsbeirat Schild
knecht noch zu der Äußerung hin
reißen ließ, "der Vollzugshelfer, der 
sich in das Boot des Gefangenen 
setzt, ist falsch am Platze", hat mir 
das auch sehr gut gefallen. Mir 
haben ohnehin diesmal einige Ansich
ten des Herrn Schildknecht imponiert, 
und sie sind sicherlich eine Anregung 
für die Anstalt, darüber nachzudenken. 

So bemängelte er, daß die Anstalt 
sich in keiner Weise bei den ehren
amtlichen Mitarbeitern für ihre oft 
jahrelange Tätigkeit bedankt. An 
dieser Stelle möchte der Lichtblick 
einmal die Gelegenheit benutzen und 
sich bei den freiwilligen, ehrenamt
lichen Vollzugshelfern und externen 
Mitarbeitern für ihren Dienst am 
Nächsten herzlich bedanken. Ohne die 
Hilfe dieser Menschen wäre der Voll
zug noch grauer und trostloser. Es 
wäre zum bevorstehenden Weihnachts
fest sicherlich eine gute Gelegenheit, 
wenn sich der Anstaltsleiter einmal 
bei allen Vollzugshelfern und exter
nen Mitarbeitern für ihre Tätigkeit 
bedanken wUrde. Aber Höflichkeit ist 
eine Sache, auf die sich die Justiz 
scheinbar nicht versteht. 

Eine Vollzugshelferio erklärte, daß 
sie sich ganz alleingelassen fühlte . 
Sie wUrde in keiner Weise von der 
Anstalt unterstützt, bzw. über ihre 
Aufgaben unterrichtet. Man wird 
sicherheitsüberprüft und dann als 
Vollzugshelfer auf die Gefangenen 
losgelassen. Der Leiter der Soz.päd. 
bedauerte, daß er mit seiner perso
nellen Besetzung gar nicht in der 
Lage wäre, Kontakt zu den Vollzugs
helfern zu halten. Er ist sozusagen 
nur eine Hilfskraft für die Teilanstalt 
und wUrde nach der Sicherheitsüber
prüfung und Zulassung des Vollzugs
helfers mit dem nichts mehr zu tun 
haben. Es sei denn, die Anschrift des 
Vollzugshelfers habe sich geändert. 

Der TAL I regte an, in Zukunft viel
leicht ein Seminar für freie Mitar
beiter einzurichten. bei dem Voll
zugsbeamte und erfahrene Mitarbeiter 
die Neulinge unter den Vollzugs
helfern auf ihre Aufgaben vorberei
ten könnten. Außerdem wäre es gut, 
wenn die Vollzugshelfer von Zeit zu 
Zeit zusammen kämen und über ihre 
Erfahrungen sprechen. -gäh-

WAS WIRD AUS DER 
TEILANSTALT I? 

Während der Vollzugshelferbesprechung 
am L..12.1987 kam der Teilanstalts
leiter 1 auch auf den bevorstehenden 
Umzug in die Teilanstalt VI zu spre
chen. Daher sind wir in der Lage, 
unsere Leser heute wieder etwas 
genauer über die Umzugspläne zu in
formieren. 

Der Umzug soll im April 1988 statt
finden. Die TA VI wird 180 Haft
plätze haben, die sich in zwölf 
Stationen zu je 15 Insassen auf
teilen. Die Belegung ist folgender
maßen: Fünf Stationen werden mit 
Schülern besetzt, und es wird eine 
große Aufnahmeabteilung mit L.5 Haft
plätzen eingerichtet. Die Aufnahme
abteilung wird Zuweisungsrecht be
kommen. Das heißt, schon in der Auf
nahmeabteilung wird geklärt, in 
welche Teilanstalten der Gefangene 
verlegt wird. Die Aufnahmeabt eilung 
ist mit qualifiziertem Personal be
setzt: mit Sozialarbeitern, Psycho
logen und erfahrenen Verwaltungs
leuten. Schon in der Aufnahmeabtei
lung kann entschieden werden, ob 
der Gefangene zum Beispiel in die 
Sozialtherapie kommt oder in eine 
normale Teilanstalt. 

Weiterhin wird in der Teilanstalt VI 
eine Station als Vorsorge-, bzw. 
Nachsorgestation von der PN (Psych
iatrisch-neurologische Abteilung) be
trel.\t. So eine Einrichtung fehlte 
schon längst, sind doch in der PN 
einige Gefangene, die gar nicht stän
dig in diesem Haus verbleiben müssen, 
sondern nur unter Aufsicht wieder in 
den normalen Vollzug integriert 
werden sollen. Im Gegensatz zur TA 
V wird es in der TA VI keine Straf
Zeitbegrenzung als Aufnahmekriterium 
geben, a ber genau wie in der TA V 
wird das Leben im Vollzug noch mehr 
eingeschränkt. Die einzelnen Sta
tionen werden jeweils etagenweise 
unter Verschluß gehalten. Für uns ist 
das ein Rückschritt ins Mittelalter, 
denn in der TA 1 kann man tags
über bis 19.30 Uhr von einer Station 
auf die andere gehen. Danach ist 
dann allerdings auch in die 
ser Teilanstalt Stationsverschluß. 
Nach dem Zusammenrechnen aller 
belegten Plätze kommt man nicht 
umhin zu erkennen, daß mindest ens 
100 Gefangene der TA 1 nicht in die 
TA VI übernommen werden können . Es 
ist geplant, Lehrlinge in die TA V zu 
verlegen, und da kenne ich einige 
Lehrlinge, die sich mit Händen und 
FUßen dagegen wehren werden. Eben-

falls können dann Arbeiter nicht 
mehr in die TA VI übernommen wer
den. Durch die Spe zialisierung, PN 
und Aufnahmeabteilung, fehlen ca. 60 
Plätze. Außerdem sollen noch drei 
Stationen fUr die Drogenabteilung 
zur VerfUgung stehen. 

So wie es bisher aussieht, wird der 
TAL 111 di~ TA I als Leiter Uber
nehmen und der TAL I, Herr von 
Seefranz, wird TAL im Haus VI. Da im 
nächsten Jahr auch noch die TA 11 
ihren Leiter verlieren wird, weil er 
aus Altersgründen a us dem Dienst 
ausscheidet, darf man gespannt sein, 
wie das Teilanstaltsleiterkarussell 
sich dann weiter dreht. Es bleibt zu 
erwarten, daß sich die Zustände in 
der TA VI auch verschlechtern. 
Schon ist man sich nicht mehr sicher, 
wieviele Meetings im Jahr stattfinden 
sollen. Die Mee tingzahlen werden 
wohl reduziert, und wenn der TAL Il I 
das Haus l übernimmt , werden ver
mutlich die Meetings in der TA 1 
ganz ausfallen. Die Meetings in der 
TA VI werden nicht auf der Station 
stattfinden, sondern - ähnlich der 
TA V - im Pavillion. 

Als Fazit der Umzugspläne kann von 
der Strafgefangenenseite wieder ein
mal gesagt werden, daß sich wohl die 
\'/ohnqualität erhöht, aber die Quali
tät der zwischenmenschlichen Bezie
hungen darunter leiden wird, wenn 
die Stationen einzeln verschlossen 
sind. Es gibt viele Gefangene, die 
schon aus diesem Grund allein auf 
eine Verlegung in diesen Bereich 
verzichten werden. Schließlich ist es 
nicht unerheblich, ob mir 250 oder 
30 Leute zur Kommtmikation zur Ver
fügung stehen. 

Schlimm wird es für die Gefangenen, 
die bisher in der Teilanstalt 1II 
waren. FUr sie verschlechtert sich 
die Wohnqualit ä t, denn die Zellen in 
der TA 1 sind erheblich kleiner. Wenn 
dann in der TA 1 weiterhin die Ver
schlußzeiten der TA lll praktiziert 
werden sollen, werden sich viele 
Gefangene nach den alten Zeiten im 
Haus 111 zurücksehnen. 

Bisher sind aber dazu noch keine 
festen Entscheidungen getroffen wor
den, denn es s teht ja jetzt schon 
fest, daß nicht alle Gefangenen der 
TA 11 I in die TA 1 umziehen können, 
weil dazu die Plätze nic ht ausreichen. 
Wir werden unsere Leser darüber 
informieren, wenn wir etwas Neues 
erfahren. -gäh-
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ÄRZTLICHE 
VE.RSORGUNG 
INDER TAIII 
Es gibt leider für uns meist nichts 
Erfreuliches aus dem Vollzugsalltag 
zu berichten. Um so lieber nutzen 
wir die Gelegenheit, etwas positives 
für Gefang~ne sozusagen an das 
Licht der Offentlichkeit zu bringen. 
Wir hoffen allerdings sehr, daß wir 
damit derjenigen, die in die Öffent
lichkeit gezerrt wird, "keinen Bären
dienst" erwiesen haben. 

Es geht um die Ärztin in der TA 111, 
die seit einiger Zeit die ärztliche 
Betreuung der Gefangenen in dieser 
Teilanstalt übernommen hat. Zum 
ersten Mal kann man wohl jetzt in 
der Justizvollzugsanstalt Tegel von 
ärztlicher Betreuung sprechen, denn 
was Frau Dr. Horn hier praktiziert, 
wird übereinstimmend von allen 
Gefangenen so gewertet. Sie hat es 
z. B. durchgesetzt, daß die Gefan
genen mit ihr allein sprechen können, 
und sie ninunt sich auch zur Beratung 
der Gefangenen Zeit. Nicht zuletzt 
wird der Leser das auch an den 
Leserbriefen erkennen können, die 
sich in dieser Ausgabe mit dem Phä
nomen der ausreichenden ärztlichen 
Betreuung beschäftigen. 

Frau Dr. Horn ist die erste vollzeit
beschäftigte Ärztin in der JVA Tegel. 
Bei dieser Qualität der medizinischen 
Betreuung darf man hoffen, daß von 
dieser Kategorie Arzt noch mehr in 
unsere Anstalt kommen. Wir haben in 
unserer Zeitung schon mehrfach über 
die mangelnde ärztliche Versorgung 
im Knast berichtet. Wenn man sich 
vorstellt, daß ein Arzt in weniger 
als zwei Stunden bis zu 80 Patienten
durchschleust, weiß man, daß die 
ärztliche Betreuung keine ist. Um so 
mehr fällt ein Mediziner auf, der 
sich nach seinem Verständnis von 
ärztlicher Betreuung leiten läßt und 
Gefangenen das Gefühl gibt, Mensch 
und Patient zu sein. Sicherlich 
werden die zuständigen Sanitäts
beamten diese Form der ärztlichen 
Betreuung mit großem Mißfallen regi
strieren, aber das soll uns nicht 
stören. Wir möchten uns bei der 
Ärztin in der TA lil für ihr 
korrektes Verhalten bedanken. 

Sie beweist, daß der Eid des Hippo
krates auch im Justizvollzug gelten 
kann. Hoffentlich nehmen sich die 
anderen Vollzugsärzte hier ein Bei
spiel. Das wUrden wir uns gerade zu 
dem bevorstehenden Weihnachtsfest 
wünschen. -gäh-
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ROCKKONZERT IN TEGEL 
"So, wir sind hier engagiert worden 
für eure Weihnachtsfeier und machen 
euch mal ein bißchen Musik" , sagte 
der dicke Sänger der Gruppe "Hot 
Stuff" am Sonnabend, dem 12.12. zum 
Beginn des Konzerts im Kultursaal. 

Bevor überhaupt alle saßen oder 
darüber nachdenken konnten, welche 
Weihnachtsfeier gemeint sein könnte, 
ging die Party schon ab. Nach ein 
paar guten rockigen Stücken am An
fang war bei der Band bald die Luft 
raus. Nach Stücken von "Little River 
Band" und "Bruce Springsteen" 
wandelte sich der gute Rock schlag
artig in Geplärre a la "Rio Reiser" 
und Lindenbergs "Sonderzug nach 
Pankow". Aus dem Applaus wurden 
Buhrufe und Pfiffe. Die Band pro
bierte es noch mit dem guten alten 
Rock'n Roll, der aber auch keinen 
Beifall einbrachte. 

Applaudiert wurde erst wieder, als 
die Anstaltsband "Armageddon" nach 
einer kurzen Umbaupause auf die 
Bühne kam. Doch auch hier ging 
einiges schief. Der überschäumende 
Power der Sozialarbeiterin lngrid 
Ihnen als Sängerin wurde durch den 
Ausfall ihres Mikros gebremst. Unter
steuerte Gitarren, ein schlechtes 
Bühnenbild und weitere Probleme mit 
der Technik taten der Stimmung beim 
Publikum keinen Abbruch, denn die 
Musik hat gestimmt. 

Wir wünschen der Band Armageddon 
ihr langverdientes Mischpult und dem 
Herrn Mayer von der Sozialpädagogi
schen Abteilung mehr Fingerspitzen
gefühl bei der Auswahl von Musik
gruppen, die hier in Tegel ein Konzert 
geben sollen. Vielleicht sollte man 
sich dabei mehr nach dem Geschmack 
des Publikums richten ..• - blk-

"ENDSTATION SEHNSUCHT· KREUZBERG" 
Am 30. Januar 1988 findet im Kultur
saal der Justizvollzugsanstalt Tegel 
eine Aufführung des RATIBOR
Theaters statt. Das Stück heißt 
"Endstation Sehnsucht - Kreuzberg". 

"Endstation Sehnsucht - Kreuzberg" 
ist ein Theaterstück, das im Rahmen 
eines seit über einem jahr laufenden 
Theaterintensivkurses des RATIBOR
Theaters unterder Leitung von Harald 
Klenk entstanäen ist. 

Zeit der Handlung ist 1987, Ort der 
Handlung Kreuzberg 36. Kollagen
artige Bilder dieses Stadtteils bilden 
den Kontext für den Werdegang des 
Protagonisten Walter, seine Entwick
lung vom verhätschelten, aber unge
liebten Kleinkind zum gesellschaft
lichen Drop-out auf der Straße. 
Ortstypische Figuren kennzeichnen 
essayhart das ihn umgebende Milieu. 

Nach dem Motto "dem Volk aufs Maul 
geschaut" beginnt das Stück mit 
einer Unterhaltung dreier Männer -
u. a . Walter - in einer lmbißbude, 
unterbrochen von der Aufforderung 
der Chefin des ~inen, zur Arbeit zu 
kommen. Man sieht nun einen dieser 
Männer in seiner Arbeitssituation, 
vorher in der Imbißbude "die große 
Klappe", beim Arbeiten (seiner realen 
Situation) aber der servile Katzbuck
ler. Es folgt eine Kreuzherger 
Straßenszene, die fetzenhaft den Ort 
der Handlung - eben Kreuzberg - im 
Raum entstehen läßt. 

Jetzt sieht man obigen Walter als 
t<leinen Jungen, erzogen von einer 
hilflos überforderten Mutter und 
seiner ~ dominanten Großmutter, die 
zwar yohlmeinend ist, aber der heu
tigen Zeit nur überholte Erziehungs-

vorstellungen entgegensetzen kann. 
Sodann ein Zeitsprung: Der erwachse
ne \valter in den Flitterwochen, ein 
kleiner Gernegroß, den seine Frau 
aus steuertechnischen Gründen gehei
ratet hat. Vergeblich versucht das 
junge Ehepaar, sich auf die Einrich
tung ihrer kleinen Neubauwohnung zu 
einigen. Wieder ein Zeitsprung: Maria 
(Walters Ehefrau) erzählt in einer 
eindrucksvollen Soloszene, was aus 
ihnen und ihrer Ehe geworden ist -
nicht nur die Trennung .. • 
Nun wieder eine Straßenszene: Der 
heruntergekommene Walter zwischen 
anderen schrägen Figuren. Eine neue 
Beziehung entsteht: der Bauarbeiter 
aus der ersten Szene trifft ein jun
ges Mädchen, das er vor den Rauhig
keiten des Kiezes in Schutz nimmt, 
um sie dann nach seinem Geschmack 
"umzustylen". Aufgehoben wird nun 
alles durch den Spaßverkäufer und 
Maria, die sich die ganze Szenerie 
durch ein Fernglas ansieht und lacht, 
darüber ·nur noch lachen kann. 

Der Stil dieses Stückes zeichnet sich 
durch lebendige Aktion, raschen 
Szenenwechsel, ausdrucksvolle Bewe
gung, Komik und Satire aus, das 
heißt, es gibt keine langatmigen, 
intellektuellen Dialoge. Dieses Stück 
erscheint mir sehr geeignet, es für 
Gefangene zu spielen, da es sich 
einerseits mit Realitäten befaßt, mit 
denen die meisten von ihnen 
konfrontiert waren und somit Anstöße 
gibt zur Selbstreflexion, andererseits 
aber nicht moralinsauer, sondern 
komisch ist. Endstation Sehnsucht -
Kreuzberg kann Anregungen geben 
und Mut machen, eigene Erfahrungen 
zu hinterfragen und - nicht zuletzt 
mit anderen theatralisch umzusetzen 
und aufzuarbeiten. 
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Kleine Anfrage Nr. 3958 des Abgeordneten Dr. Andreas 
Gerl (SPD) vom 26.10.1987 über "Fehlbelegung der Lang
zeitstatioo der JV A Moabit": 

1. Trifft es zu, daß der bereits im Juli 1987 rechtskräftig 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene noch 
immer in der JVA Moabit untergebracht ist, und zwar in 
der mit Gruppenräumen versehenen sogenannten Lang
zeitstation, die Untersuchungsgefangenen mit langer 
Untersuchungshaftzeit vorbehalten ist? 

2. Wurde die bestimmungswidrige Nutzung der Langzeit
station und die Blockierung eines dortigen Platzes 
durch diesen Gefangenen vom Justizsenator eigens 
gebilligt? Wenn ja, aus welchen Gründen? 

Antwort des Senats vom 10.10.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 16.10): 

Zu 1.: Ja. 

Zu 2.: Die weitere Unterbringung des Gefangenen auf der 
Langzeituntersuchungshaftstation ist mit meiner Zustim
mung erfolgt, um dem Erfordernis entsprechen zu können, 
in einem Einzelhaftraum sicher untergebracht zu sein und 
gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, sich tagsüber 
innerhalb des geschlossenen Bereichs frei bewegen zu 
können. Der weitere Verbleib des Gefangenen blockiert 

keinen freien Platz, da es keine Warteliste gegeben hat 
und derzeit wegen der Umstrukturlerung dieses Bereichs 
weitere Gefangene dort nicht aufgenorrunen werden. 

Prof. Dr. Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kleine Anfrage Nr. 3975 des Abgeordneten Andreas Gerl 
(SPD) vom 27.10.1987 über "Personalsituation im Berliner 
justizvollzug": 

1. Trifft es zu, daß es im Berliner Justizvollzug zur Zeit 
mehr Mitarbeiter als Gefangene gibt? Wie lauten die 
aktuellen Zahlen, bezogen auf die einzelnen Anstalten? 

2. Trifft es zu, daß in der JVA Tegel "die Häuser sämt
lich mit Personal unterbesetzt sind" ("der lichtblick", 
Oktober 1987, S. 9)? Worauf beruht die Unterbesetzung 
der Stationen und was geschieht zur Beseitigung dieses 
Organisationsfehlers? 

Antwort des Senats vom 12.l1.1987 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 13.11.): 

Zu 1.: Es trifft nicht zu, daß es im gesamten Berliner 
Justizvollzug mehr Mitarbeiter als Gefangene gibt. Die 
aktuellen Zahlen lauten bezogen auf den Stichtag 1. 
November 1987 für die einzelnen Vollzugsanstalten und 
die Jugendarrestanstalt Berlin wie folgt : 

Anstalt 

JVA Moabit 

JVA Tegel 

JVA für Frauen Berlin 

Jugendstrafanstalt Berlin 

JVA Plötzensee 

JVA Düppel 

]AA Berlin 

Zahl der hauptamtL Zahl der 
Mitarbeiter Gefangenen 

740 1.140 

806 1.141 

289 130 

346 275 

262 216 

139 337 

25 20 

2.607 3 .259 

Zu 2. : Die personelle Unterbesetzung der Häuser in der 
]VA Tegel hat ihre Ursache in der Zahl der unbesetzten 
Stellen, dem seit einiger Zeit ständig steigenden Kranken
stand, in der nicht vorhersehbaren Ubernahme von dienst
lich notwendigen Aufgaben außerhalb der Häuser und der 
Notwendigkeit, die durch Gewährung von Freizeit auszu
gleichende Mehrarbeit nicht in einem Maße ansteigen zu 
lassen, daß die Mitarbeiter unver-hältnismä.ßtg belastet · 
werden. Zur Beseitigung der personellen Unterbesetzung 
der Häuser- werden organisatorische Maßnahmen, wie z. B. 
Schließung von Stationen, überlegt. 

Prdf. Dr. Rupert Scholz 
Ser\ator für Justiz. und Bundesangelegenheiten 
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StVollzG § 22 (Beschränkung des Einkaufs) 

Die allgemeine Regelung des Einkaufs in der Haftanstalt 
kann nicht zum Gegenstand der gerichtlichen Prüfung ge
macht werden.. Nach § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG kann 
gegen eine Maßnahme zur Regehmg einzelner Angelegen
heiten auf dem Gebiete des Strafvollzuges gerichtliche 
Fntsche idung beantragt werden. Das ist aber im vorlie
genden Fall nicht so, denn die allgemeine Regelung des 
Einkaufs ist keine einzelne Angelegenheit nach § 109 Abs. 
1 Satz 1 StVollzG. 

LG Berlin, Beschl. v. 20.10.1987 - 549 StVK 224/87 Vollz -

Sachverhalt: 

Am 26.07.1987 fragte der Antragsteller schriftlich den fUr 
ihn zuständigen Teilanstaltsleiter, ob und gegebenenfalls 
weshalb er in Zukunft nur noch 3 kg Zucker im Einkauf 
erwerben dürfe. Am 31.07.1987 wird dieses Schreiben vom 
Leiter der JVA Tegel beantwortet und die Maßnahme der 
Einkaufsbeschränkung bestätigt. Der Antragsteller sieht sich 
hierdurch in rechtswidriger Weise eingeschränkt und bean
tragt, daß die Anordnung der Mengenbegrenzung bestimm
ter Artikel aufgehoben wird. 

Aus den Gcünden: 

Der in der Justizvollzugsanstalt Tegel in Strafhaft befind
liche Antragsteller fragte mit Schreiben vom 26. Juli 1987 
bei dem für ihn zuständigen Teilanstaltsleiter an, ob und 
gegebenenfalls weshalb er in Zukunft lediglich noch 3 kg 
Zucker erwerben dürfe. Darauf antwortete der Leiter der 
Justizvollzugsanstalt Tegel mit Schreiben vom 31. Juli 19g-7 
im wesentlichen wie folgt: 

"Auf Ihr Schreiben vom 26.7.1987 teile ich Ihnen mit, 
daß erfahrungsgemäß bestimmte .Nahrungs- und Genuß
mittel, die sich hier über den Einkauf erwerben lassen, 
in größeren Mengen geeignet sind, Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt zu gefährden. 

Eine in diesem Zusammenhang vorgenommene Überprü
fung der Sortiments- und Preisliste des hiesigen Ein
kaufslieferanten hat zu einer Limitierung verschiedener 
Waren geführt. Hiervon sind unter anderem solche 
Artikel betroffen, die sich zur Herstellung von alkoho
lischen Getränken oder Brandmitteln verschiedenster 
Art eignen. Die eingeführten Mengenbegrenzungen -
wie zum Beispiel in Bezug auf Zucker - lassen dennoch 
einen haushaltsüblichen Verbrauch für den einzelnen 
Gefangenen durchaus zu." 

Der Antragsteller sieht sich hierdurch in rechtswidriger 
Weise eingeschränkt, da er in der Vergangenheit monatlich 
5 bis 6 kg Zucker gekauft habe und kein vernünftiger 
Grund fUr eine Mengenbegrenzung bestehe. Der Antrag
steller beantragt: 
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Die Anordnung, daß in Zukunft bestimmte Nahrungs
und Genußmittel nur noch in geringen Mengen beim 
Einkauf getätigt werden dürfen, wird aufgehoben. 

Der Leiter der Justizvollzugsanstalt Tegel beantragt, 

den Antrag auf gerichtliche Entscheidung vom 6. 
August 1987 als unzulässig zu verwerfen. 

Der Anstaltsleiter meint, er habe dem Antragsteller mit 
dem Schreiben vom 31. Juli 1987 lediglich eine mangels 
Regelung gerichtlich nicht angreifbare Auskunft gegeben. 

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung war als unzu
lässig zu verwerfen. 

Nach § 109 Abs. 1 Satz 1 StVollzG kann gegen eine Maß
nahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem 
Gebiete des Strafvollzuges gerichtliche Entscheidung bean
tragt werden. An der hiernach für die Zulässigkeit eines 
Antrages erforderlichen Regelung fehlt es vorliegend. Denn 
das vorstehend a uszugsweise wiedergegebene Antwort
schreiben des Leiters der Justizvollzugsanstalt vom 31. 
Juli 1987 stellt lediglich eine nicht anfechtbare Belehrung 
bzw. Wissenserklärung dar. Ebensowenig kann die dem 
Schreiben zugrunde liegende allgemeine Regelung des Ein
kaufs in der Haftanstalt zum Gegenstand der gerichtlichen 
Prüfung gemacht werden, wie der Antragsteller dies mit 
seinem Antrag offenbar anstrebt. Denn die vorgenannte 
Vorschrift setzt die Regelung eines Einzelfalles, sei es 
auch im Wege der Allgemeinverfügung, voraus, woran es 
gleichfalls fehlt. · 

Die Kosten- und Auslagenentscheidung folgt aus § 121 
Abs. 2 Satz 1 StVollzG. Die Festsetzung des Geschäfts
wertes beruht auf den §§ 48 a, 13 Abs. 1 GKG. 

Konrnentar: 

Hi er hat sich die Strafvollstreckungskammer auf eine 
formaljuristische Begründung berufen. Der § 109 Abs. 
1 Satz 1 sagt deutlich , daß nur einzelne Angelegen
heiten gerichtlich nachgeprüft werd~n können. 
Deshalb muß der Antragsteller auch anders vorgehen. 
Er muß beim Einkauf eine Menge Zucker bestellen, die 
über drei Kilo liegt . Wenn ihm die Auslieferung ver
we~gert wird (womit zu rechnen ist) , muß er sich an 
den zuständigen Teilans taltsleiter wenden. Dem muß er 
schriftlich seine Forderungen nach mehr Zucker dar
legen und, falls seinem Antrag nicht stattgegeben 
wird, einen rechtsmittelfähigen Bescheid abfordern . 
Wenn er diesen bekommt , kann er vor die Strafvoll
streckungskammer gehen, und dann ist es eine Einzel
entscheidung. Er kann auch klagen, wenn er keinen 
schriftlichen Ablehnungsbescheid bekommen hat, da 
auch eine mündliche Ablehnung reicht . 

Ob er allerdings vor der Strafvollstreckungskammer 
recht bekommt, steht i n den Sternen. Vor allen Dingen 
sollten auch nur Gefangene mehr Zucker beantragen, 
die schon vor der Mengenbegrenzung monatlich über 
drei Kilo bestellt haben. 
Wir ho ffen, mit der Veröffentlichung dieses Urteils 
Formulierungshilfe gegeben zu haben. 

-gäh-



StGB § 56 f Abs. 1; StPO § 460 (Widerruf der Strafaus
setzung bei Gesamtstrafe) 

Auch nach der Neufassung des § 56 f Abs. 1 StGB kann 
die im Rahmen nachträglicher Gesamtstrafenbildung bewil
ligte Strafaussetzung zur Bewährung nicht auf Grund einer 
Straftat widerrufen werden, die der Verurteilte zwar 
während der früheren Bewähnmgszeit in einer einbezo
gene~'\ Verurteilung. jedoch vor der nachträglichen Ent
scheidung über die Gesamtstrafe begangen hat. 

OLG Hamm, Beschl. v. 14.L..l987 - 4 Ws 170/87. 

Aus den Griinden: 

Der Bf. ist durch Urt. des AG Altena v. 4.10.1984 (4 Ds 
7!. ]s 93/81.), rechtskräftig seit dem 12.10.198!., wegen 
Betrugs in 2 Fällen und wegen Unterschlagung zu einer 
Gesamtfreiheitsstrafe von 5 Monaten und durch Urt. des 
SchöG Lüdenscheid v. 26.10.1984 (10 Ls 74 ]s 172/84), 
rechtskräftig seit demselben Tage, wegen Betruges und 
Diebstahls in 2 Fällen, jeweils begangen in Tateinheit mit 
Betrug und Urkundenfalschung, zu einer Gesamtfreiheits
strafe von l J., verurteilt worden. Die Vollstreckung 
beider Freiheitsstrafen wurde zur Bewährung ausgesetzt 
und die Bewährungsfrist jeweils auf 2 J. festgesetzt. 

Durch Gesamtstrafenbeschluß des AG Lüdenscheid v . 28.1. 
1985, rechtskräftig seit dem 21.2.1985, wurde gemäß 
§§ 460, 462 a StPO, § 55 StGB aus den Einzelstrafen der 
genannten Urteile eine neue Gesamtfreiheitsstrafe von 1 J. 
3 M. gebildet, deren Vollstreckung erneut zur Bewährung 
ausgesetzt wurde. In diesem Beschluß wurde weiterhin 
bestimmt, daß die Bewährungszeit 2 Jahre dauert. 

Bereits Ende November 198L. wurde der Bf. erneut straf
fällig. Wegen dieser neuen Tat (fortgesetzter Betrug) 
wurde er durch Urt. des SchöG lserlohn v. 24.7.1985 (5 Ls 
7 4 Js 309/84) zu einer Freiheitsstrafe von 10 Monaten 
verurteilt. Dieses Urteil ist seit dem 3.5.1986 
rechtskräftig, nachdem seine auf das .Strafmaß 
beschränkte Berufung und seine Revision verworfen worden 
waren. Die Strafe hat der Bf. inzwischen zu 2/3 verbüßt 
und ist bezüglich der Reststrafe zur Bewährung entlassen. 

lm Hinblick auf diese letzte Verurteilung hat die StVK 
durch den angefochtenen Beschl. die Strafaussetzung zur 
Bewährung aus dem Gesamtstrafenbeschluß des AG Lüden
scheid v. 28.1.1985 widerrufen. Die hiergegen gerichtete 
sofortige Beschwerde des Verurteilten ist zulässig und hat 
auch Erfolg. 

Gemäß § 56 f Abs. 1 Nr. 1 StGB ist der Widerruf der 
Strafaussetzung zur Bewährung nur möglich, wenn die 
neue Straftat in der Bewährungszeit begangen worden ist. 
Dies ist vorliegend nicht der Fall. 

Zwar hat der Bf. im Verlauf der beiden durch die Urteile 
des AG Altena v. 1..10.1984 und des SchöG LUdenscheid v. 
26.10.1981. festgesetzten Bewährungszeiten im November 
1984 eine Straftat begangen, die den Widerruf an sich 
rechtfertigen würde, doch verloren diese Strafaussetzun
gen zur Bewährung mit der Einbeziehung und Gesamt
strafenbilduns unter Zubilligung einer erneuten Strafaus
setzung zur Bewährung durch den Beschluß des AG LUden
scheid v. 28.1.1985 ihre eigenständige Bedeutung. Die für 
die neugebildete Gesamtstrafe ausgesprochene Strafaus
setzung, die auf Grund neuer Prüfung der Aussetzungs
frage zu treffen war (§§ 660 StPO, 55, 58 StGB), ist 
damit fUr die nachträglichen Entscheidungen in diesem 
Zusanunenhang allein noch rechtlich von Bedeutung. Nur 
eine während des Laufes dieser neuen Bewährungszeit 
begangene Straftat konnte also einen Widerruf der durch 
den Gesamtstrafenbeschluß angeordneten Strafaussetzung 
zur Bewährung auslösen (so auch OLG Hamm in 6 Ws 13n9; 
OLG Hamm in 3 Ws 386/80; OLG Karlsruhe MDR 1976, 862 
und StV 1985, 243; HansOLG Harnburg MDR 1982, 246; OLG 
DUsseldorf JR 1984, 508; Stree in Schönke/Schröder, StGB, 
22. A. , Rdnr. 8 zu § 58) . 

Die neue Straftat von November 1986 hätte nur im 
Rahmen der Prüfung der Aussetzung der neuen Gesamt
strafe Berücksichtigung finden können; den \viderruf der -
wenn auch in Unkenntnis der neuen Tat - neu bewilligten 
Strafaussetzung vermag sie nicht zu rechtfertigen. 

An dieser bisherigen Rechtslage hat auch das 23. StRÄG 
v. 13.4.1986, wonach § 56 f Abs. l Satz 1 Nr. 1 StGB ent
sprechend fUr den Fall gilt, daß die neue Straftat in der 
Zeit zwischen der Entscheidung über die Strafaussetzung 
und deren Rechtskraft begangen worden ist, nichts geän
dert. Die· neue Vorschrift des § 56 f Abs. 1 Satz 2 StGB 
betrifft die vorliegende Fallgestaltung weder direkt noch 
indirekt. Sie dUrfte als spezielle Regelung einer ausdeh
nenden Auslegung ohnehin nicht zugänglich sein. Während 
§ 56 f Abs. 1 Satz 2 StGB nunmehr die zusätzliche Mög
lichkeit eines Widerrufs schon vor dem Beginn der Bewäh
rungszeit auf Grund neuer Straffälligkeit des Verurteilten 
nä.ch Beschlußfassung über die Strafaussetzung zur 
Bewährung eröffnen soll, geht es hier um den davot:~ deut
lich abweichenden Fall, daß die erneute Straffcilligkeit 
bereits vor .der Entscheidung über die Strafaussetzung im 
Rahmen nachträglicher Gesamtstrafenbildung gegeben war. 
Damit aber kann das Gericht, das zur Bildung der Gesamt
strafe berufen ist und auch in tatsächlicher wie recht
licher Hinsicht die Frage einer nochmaligen Strafaus
setzung zu prüfen hat, die neue Straffälligkeit des Ver
urteilten bei seiner Entscheidung entsprechend berück
sichtigen - was aber gerade im Fall des § 56 f Abs. 1 S. 
2 StGB ausgeschlossen ist. 
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Auch nach der Einfügung von § 56 f Abs. l S. 2 StGB 
bleibt es demnach dabei, daß fUr die Entscheidung über 
die Strafaussetzung allein der neue Gesamtstrafenbeschluß 
maßgebend ist, weil durch diesen die einbezogenen 
Strafen ihre selbständige Bedeutung verlieren und Straf
aussetzungen in den einbezogenen Urteilen gegenstands
los werden (vgl. ~HSt 7, 180 ff.; 8, 254, 260; KK, StPO, 
Rdnr. 25 zu § 460) . 

Auf diese kriminalpolitisch möglicherweise unerfreuliche 
Rechtsfolge hat auch bereits der Bundesrat in seiner 
Prüfungsempfehlung zu § 56 f StGB des Regierungsent
wurfs hingewiesen (vgl. BT- Drucks. 10/2720 S. 22) . Darin 
wird vorgeschlagen, den einzufügenden S. 2 des § 56 f 
Abs. 1 StGB dahin zu erweitern, daß S. 1 Nr. 1 dieser 
Vorschrift auch dann t!ntsprechend gelte, wenn die neue 
Tat bei nachträglicher Gesamtstrafenbildung in der Zeit 
zwischen der Entscheidung über die Strafaussetzung in den 
einbezogenen Urteilen und der Rechtskraft des Gesamt
strafenbeschlusses begangen worden ist. Zur Begründung 
dieser Prüfungsempfehlung wird unter Hinweis auf die h. 
M. und Rspr. ausgefUhrt, daß die Ergänzung des § 56 f 
Abs. 1 StGB durch den vorgeschlagenen neuen S. 2 in der 
Fassung des Gesetzentwurfs - der so später verabschiedet 
wurde - nicht ausreiche, um diejenigen LUcken des 
Gesetzes zu schließen, die im Zusammenhang mit der 
Regelung des Widerrufs der Strafaussetzung zur Bewährung 
bestehen; insbesondere sei die. insoweit bestehende 
Problematik des GesamtstraJenbesahlusses -Mch § 460 StPO 
nicht berticksichtigt. 
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In ihrer Gegenäußerung hierzu hat die Bundesregierung 
dann ihre Absicht bekundet, der Prüfungsempfehlung zu 
entsprechen (vgl. BI-Drucks. 10/2720 S. 29), doch hat 
der Vorschlag letztlich keinen Eingang in das Gesetz 
gefunden. Dies hat zur Folge, daß die aufgezeigte Lücke 
im vorliegenden Zusammenhang bestehen geblieben ist. 
Damit ist auch die bisherige - oben aufgeführte - Rspr. 
zu di.eser Frage nicht gegenstandslos; die insoweit von 
Tr-öndle vertr-etene gegent eilige Auffassung ist nach alle
dem nicht nachvollziehbar (vgl. Dreher/fröndle, StGB, 43. 
A., Rdnr. 3 a zu § 56 f). 

Doch selbst wenn man der nicht näher begründeten 
Ansicht Tröndles folgen wollte, daß § 56 f Abs. 1 S. Nr. 
1 StGB entspr-echend auch für die hier gegebene Fallge
staltung gelten würde, dürfte eine Anwendung der- erst 
zeitlich später am 1.5.1986 in Kraft getretenen Neu
fassung des Gesetzes für den vorliegenden Fall in Anse
hung von § 2 StGB nicht in Betracht kommen. Gemäß § 2 
Abs. 1 und Abs. 3 StGB bestimmen sich die Strafe und 
ihre Nebenfolgen nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat 
gilt; wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, 
vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz 
anzU\.,renden. Wenn auch § 2 StGB dem \'/ortlaut nach hier 
nicht unmittelbar anwendbar- wäre, weil lediglich eine in 
einem anderen VerfahLen ber-eits rechtskräftig festge
setzte Str-afaussetzung zur Bewährung widerrufen werden 
soll, so wäre aber jedenfalls der Grundgedanke dieser 
Vorschrift auch für derartige mittelbar-e Rechtsfolgen 
einer Straftat zu beachten (vgl. OLG Hamm in 2 Ws 218/86 
und 5 Ws 56/87). 

MitgeteHt von RiLG Volker Mosler, Hamm. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 8, Seite 
352, August 1987 

StGB § 57 Abs. 2 Nr. 2 (Strafaussetzung nach Verbüßung 
der Hälfte der verhängten Freilieitsstrafe) 

Zur Auslegung des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB i . d. F. d. 23. 
StrÄG. 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 26.5.1986 - 1 \vs 396/86 

Sachvedlalt: 

Der Verurteilte verbi.ißt eine wegen schweren Raubes ver
hängte Freiheitsstrafe von 3 ]. Sein Antrag, gern. § 57 
Abs. 2 Nr. 2 StGB die Reststrafe nach Verbüßung der 
Hälfte der verhängten Freiheitsstrafe zur Bewähr-ung aus
zusetzen, blieb · erfolglos. 

Aus den Gründen: 

l. Bei der Vorschrift des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB handelt es 
sich um eine eng auszulegende Ausnahme. Sie erfaßt nur 
außergewöhnliche Fälle, die trotz ihr-es hohen Unrechts
und Schuldgehalts wegen der sie begleitenden und in der 
Täterpersönlichkeit liegenden außerordentlichen Umstände 
insgesamt betrachtet noch in einem verhältnismäßig milden 
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Licht erscheinen, so daß die Strafaussetzung verantwortet 
werden kann (BGHSt 24, 3, 5; 29, 319, 324; NJW 1976, 
1413; 1977, 639 für den entsprechenden § 56 Abs. 2 
StGB). Besondere Umstände i. S. d . genannten Vorschrift 
liegen danach nur vor, wenn sie den Fall zugunsten des 
Täters den Stempel des Außergewöhnlichen aufdrücken. In 
diesen eng begrenzten Rahmen fallen namentlich einmalige 
Taten, die in einer Konfliktlage begangen worden sind, 
insbesonder-e in einer unerwarteten und unausweichlichen, 
die an einen Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungs
grund heranreicht (BGH VRS 44, 419; 50, 340. f.). 

Zwar sind die Vorschriften der §§ 56 Abs. 2 und 57 Abs. 
2 Nr. 2 StGB, auf die sich die oben angegebene Rspr. des 
BGH bezieht, durch das 23. StrÄG - Strafaussetzung zur 
Bewährung - v. 13.4.1986 mit Wirkung v. 1.5.1986 neuge
faßt worden. Dies gibt jedoch keine Veranlassung, von der 
bisherigen Rspr. des BGH abzuweichen. Wie sich aus den 
Gesetzesmaterialien ergibt, b"eruht die Neufassung dieser 
Vorschrift allein auf der Rspr. des BGH. Die durch die 
Rspr. zu diesen Vorschriften entwickelten Grundsätze sind 
nunmehr- lediglich gesetzlich normiert worden (vgl. BT
Drucks. 10/2720). 

2. Besondere Umstände i. S. d. § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
sind vorliegend nicht gegeben. 

Zwar verbüßt der Verurteilte zum ersten Mal eine Frei
heitsstrafe. Überdies hat das LG in dem zugrunde 
liegenden Urteil die Voraussetzungen eines minderschweren 
Falles bejaht, weil es sich bei dem Verurteilten um einen 
jungen Täter von noch nicht ausgereifter Persönlichkeit 
gehandelt habe, dem seine Situation ausweglos erschienen 
sei. 

Diese Umstände sind auch bei der Entscheidung über die 
Strafaussetzung zu beachten. Sie stellen indessen keine 
besonderen Umstände i. S. d. § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB dar, 
die ausnahmsweise die Strafaussetzung nach Verbüßung 
der Hälfte der Freiheitsstrafe rechtfertigen. 

Bei der im Rahmen des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB vorzuneh
menden Gesamtwürdigung sind nicht nur die milderen, son
dern alle Umstände unter Berücksichtigung von Sinn und 
Zweck der Strafe, Schwere der Schuld und schließlich der 
Gesichtspunkt der Verteidigung der Rechtsordnung gegen
einander abzuwägen (Senatsbeschl. v. 16.7.1985 - 1 Ws 
390/85; OLG Kar-lsruhe MDR 1975, 160; OLG Hamm MDR 
1972, 161 f.; OLG Köln MDR 1970, 861). 

Schon die sorgfältige Planung der Ausführung der Tat und 
die sich aus der Tat ergebende rücksichtslose Gesinnung 
verbieten eine Besserstellung des Verurteilten gegenüber 
der MehLzahl der wegen eines ähnlichen Delikts Verur
teilten. Der Umstand, daß der Tat eine gründliche Planung 
vorausging, zeigt im übrigen, daß der Verurteilte nicht 
etwa aufgrund einer plötzlich eingetretenen Konfliktsitua
tion gehandelt hat. Zwar war er in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten geraten. Dies rechtfertigt jedoch nicht die 
Annahme besonderer Umstände gern. § 57 Abs. 2 Nr. 2 
StGB. 

Auch der Gesichtspunkt der Verteidigung der Rechtsord
nung steht vorliegend der Aussetzung des Strafrestes zur 
Be\oJährung entgegen. Zu den Aufgaben der Strafe gehört 
es, die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung vor der 
Rechtsgemeinschaft zu erweisen und zugleich künftigen 
ähnlichen Rechtsverletzungen potentieller Täter vorzu
beugen. Hierbei gilt es, die Rechtstreue der Bevölkerung 
zu bewahr-en und ihre ernstliche Beeinträchtigung abzu
wehr-en (vgl. BGHSt 24, 40, 44 ff. ). Die Aussetzung der 
Strafvollstreckung schon nach Verbüßung der Hälfte der 
dreijährigen Freiheitsstrafe im vorliegenden Fall müßte für 
das allgemeine Rechtsempfinden unverständlich erscheinen 
und das Vertrauen der Bevölkerung in den Schutz der 
Rechtsordnung vor kriminellen Angriffen erschüttern. 

Entnorrunen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 8, Seite 
353, August 1987 



§ 11 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG (Ausgang zur Teilnahme an 
einer abendlichen Fortbildungsveranstaltung) 

1. Die Vollzugsbehörde darf bei ihrer Entscheidung über 
Ausgang zwecks Teilnahme an einer abendlichen Fort
bildungsveranstaltung berücksichtigen, daß im Fall 
eines positiven Bescheids sämtliche anderen, für Voll
zugslockerungen geeigneten Gefangenen, die gleichfalls 
an dieser Veranstaltung interessiert sind, ebenso auf 
Gewährung des Ausgangs bestehen körmten, was ru 
einer erheblichen Mehrbelastung der Anstalt und zu 
einer Beeinträchtigung ihrer Sicherheitsinteressen 
fUhren würde. 

2. Hängt die Durchführung einer - gestatteten - Ausbil
dtmg nicht von der Teilnahme an einer Fortbildtmgs
veranstaltung außez:balb der Anstalt ab, liegt auch 
kein wichtiger Grund für die GeWährung von Ausgang 
vor. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 25. März 
1987 - 2 Vollz (Ws) 12/87 -

Gründe: 

Der Antragsteller verbüßt eine lebenslange Freiheits
strafe. Fünfzehn Jahre werden am 12. August 1987 ver
büßt sein. Anfang August 1986 ist er zur Außenbeschäf
tigung zugelassen. Seit dieser Zeit ist er in der Vollzugs
abteilung für die Gefangenen mit Vollzugslockerungen in 
Gestalt der Außenbeschäftigung oder des Freigangs unter
gebracht. Es ist ihm gestattet, Erziehungswissenschaften, 
Sozialwissenschaften und Psychologie an der Fernuniver
sität Hagen zu studieren. Für das Nebenfach Psychologie 
wird das Bestehen des Funkkollegs Psychobi.ologie als nor
maler Leistungsnachweis anerkannt. Das Funkkolleg besteht 
aus drei Teilen, der Rundfunksendung, dem Begleitmaterial 
und dem Begleitkurs. Ein solcher Begleitkurs zum Funk
kolleg Psychobiologie wird in der Volkshochschule Lim
burg angeboten. 

Am 4. Oktober 1986 beantragte der Gefangene, ihm 
Ausgang zur Teilnahme an diesem BegleUkurs zu gewähren. 

Den ablehnenden Bescheid der Antragsgegnerin ficht der 
Antragsteller mit dem Antrag auf gerichtliche Entschei
dung an. Auf diesen Antrag hin hat die Strafvoll
streckungskammer mit dem angefochtenen Beschluß die 
Verfügung der Antragsgegnerin aufgehoben und sie ver
pflichtet, dem Antragsteller für die Dauer des Funkkollegs 
Psychebiologie montags Ausgang zur Teilnahme an dem von 
18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Theodor-Heuss- Schule in 
Limburg stattfindenden BegleUkurs der Volkshochschule 
Limburg in Begleitung seines Vollzugshelfers zu gewähren. 

Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der 
Rechtsbeschwerde. Sie beantragt, den angefochtenen 
Beschluß aufzuheben und den Vollzug des angefochtenen 
Beschlusses auszusetzen. Sie rügt die Verletzung sach
lichen Rechts. 

Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil es geboten ist, 
die Nachprilfung der angefochtenen Entscheidung zur 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zu ermög
lichen ( § 116 Abs. 1 StVollzG). Es geht darum, Grundsätze 
für die Nachprilfbarkeit von Ermessensentscheidungen der 
Vollz~gsbehörde festzulegen. 

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG kann als Lockerung des 
Vollzuges angeordnet werden, daß der Gefangene für eine 
bestimmte Tageszeit die Anstalt ohne Aufsicht eines Voll
zugsbediensteten (Ausgang) verlassen darf. Mit Recht 
sieht die Strafvollstreckungskammer hierin eine Ermessens
entscheidung der Vollzugsanstalt, die gerichtlich nur 
darauf überprilft werden kann, ob die gesetzlichen 
Grenzen des Ermessens überschritten sind oder ob von dem 
Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht ent
sprechenden Weise Gebrauch gemacht ist ( § 115 Abs. 5 
StVollzG). 

Die Strafvollstreckungskammer hält die Ablehnung des 
Ausgangs für ermessensfehlerhaft und führt hierzu u. a. 
aus: "Gemäß § 37 Abs. 3 StVollzG soll geeigneten Gefan
genen Gelegenheit zur Berufsbildung gegeben werden. 
Wenn die Antragsgegnerin aber schon dieser Verpflichtung 
vorliegend nachgekommen ist und dem Antragsteller die 
Aufnahme des Fernstudiums ermöglicht hat, so ist sie auch 
gehalten, dieses im Rahmen des ihr Möglichen und Vertret
baren zu fördern. Zu einem Hochschulstudium gehört nicht 
nur die Teilnahme an allen für die Erlangung des 
Abschlusses unabdingbar notwendigen Veranstaltungen. 
Vielmehr wird ein solches gegenüber anderen Arten der 
beruflichen Bildung gerade auch dadurch hervorgehoben, 
daß der Student dazu angehalten werden soll, sein Fach
gebiet umfassend kermenzulernen und dabei aus Eigen
initiative und -interesse auch an anderen begleitenden 
Veranstaltungen teilzunehmen. Auch unter Berücksichtigung 
der Belange der Anstalt wird die angefochtene EnTschei
dung diesen Eigenarten einer Hochschulausbildung nicht 
gerecht, zumal die Antragsgegnerin durchaus nicht in 
Abrede stellt, daß das Studium des Antragstellers durch 
die Teilnahme an der begleitenden Diskussionsveranstal
tung zum Funkkolleg Psychobiologie gefördert wird. Wie 
der Antragsteller zutreffend ausführt, ist diese Veran
staltung hierzu um so mehr geeignet, als er - bedingt 
durch die Eigenarten eines Fernstudiums, aber auch durch 
die Haft - sein Studium bislang völlig allein vorantreiben 
mußte. Eine Erfolgskontrolle findet lediglich durch die 
Teilnahme an schriftlichen Prufungen, nicht aber im 
Gespräch und in der Diskussion mit anderen Studenten 
statt. Nach Überzeugung der Kammer folgt es nicht 
zuletzt auch aus dem Angleichungsgrundsatz des § 3 Abs. 
1 StVollzG, daß die Antragsgegnerin gehalten ist, dem 
Antragsteller die Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu 
ermöglichen, wenn dies trotz der haftbedingten Einschrän
kungen eines Hochschulstudiums vorliegend mit geringem 
Aufwand möglich ist." Aufgrund dieses "Ermessensfehlers" 
sieht die Kammer "sich in der Lage. die beantragte Maß
nahme selbst anzuordnen. Denn die Sache ist spruchreif. 

Der Antragsteller begehrt eine ganz bestimmte eng um
rissene Vollzugslockerung. Der Sachverhalt erscheint voll
ständig aufgeklärt und ist von der Antragsgegnerin umfas
send wenn auch ermessensfehlerhaft gewUrdigt 
worden." Die lediglich abstrakten Sicherheitsinteressen 
der Antragsgegnerin haben nach Ansicht der Strafvoll
streckungskammer unter Berticksichtigung der besonderen 
Bedeutung der Gewährung von Vollzugslockerungen gerade 
auch im Hinblick auf die Berufsausbildung des Antrag
stellers zurückzutreten. Daß die erforderliche Zustimmung 
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der Aufsichtsbehörde nicht vorliege, stehe der Anordnung 
der Maßnahme durch das Gericht nicht entgegen, denn 
diese wäre nach allem zu erteilen gewesen und könne im 
gerichtlichen Verfahren ersetzt ,.,erden, soweit sie nicht 
vorliege. 

Das hiergegen gerichtete Rechtsmittel der Antragsgeg
nerin hat Erfolg. Die Strafvollstreckungskammer verkennt, 
daß der gerichtliche Rechtsschutz der Abwehr von 
Rechtsverletzungen dient. Sind mehrere Entscheidungen 
rechtlich vertretbar, verlangt auch Art. 19 Abs. 4 o:; 
nicht, daß die Auswahl unter ihnen in l etzter Verantwor
tung von einem Gericht getroffen wird (a;:;H NJW 1982, 
1057, 1059). Es ist nicht zulässig, daß die originäre Ent
scheidungsgewalt der Vollzugsbehörde dadurch ausgeräumt 
wird, daß das Gericht an deren Stelle eine Ermessensent
scheidung trifft, indem es sein Ermessen an die Stelle des 
behördlichen Ermessens setzt. Zu Recht weist die Rechts
beschwerde darauf hin, daß im vorliegenden Fall bei ord
nungsgemäßer Ermessensausübung nicht nur eine bestimmte, 
nämlich die von der Strafvollstreckungskammer angenom
mene Lösung rechtlich zulässig ist, daß vielmehr auch 
andere Formen der Antragsbescheidung denkbar sind. 

Die NachprUfung der angefochtenen ablehnenden Ermes
sensentscheidung der Vollzugsbehörde ergibt vielmehr, daß 
eine Rechtsverletzung nicht vorliegt. Die Justizvollzugs
anstalt hat in nicht beanstandender \'leise zwischen den 
Interessen der Anstalt und den Interessen des Antrag
stellers eine Abwägung vorgenommen. Bei der BerUcksich
tigung der Interessen des Vollzugs hat sie zu Recht auch 
die Folgen bedacht, die aus einer Gewährung von Ausgang 
entstehen. Die Behörde muß damit rechnen, daß unter 
Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz sämtliche anderen 
an tlem Besuch einer abendlichen Fortbildungsveranstaltung 
Interessierten, sofern sie !Ur Vollzugslockerungen geeignet 
sind, auf der Gewährung von Ausgang bestehen könnten. 
Das würde zu einer erheblichen Mehrbelastung der Anstalt 
fUhren und deren Sicherheitsinteressen beeinträchtigen. 
Dieser Mehrauf1Jiand läge u . a. darin, daß Kontrollpersonal 
fUr die mit der Maßnahme verbundenen Umkleidungen und 
die Durchsuchung bei der Rückkehr bereitzustellen wäre. 
\'Tenn die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang darauf 
hinweist, daß dies aus personaltechnischen Gründen nicht 
durchfUhrbar sei, erscheint dies nachvollziehbar. 

Es ist aus RechtsgrUnden aber auch nicht zu beanstanden, 
daß die Antragsgegnerin einen wichtigen Anlaß zur Gewäh
rung von Ausgang nicht annirmnt. \'iie der Antragsteller 
selbst vorträgt, studiert er die Fächer Erziehungswissen
schaften, Sozialwissenschaften und Psychologie . Er selbst 
bezeichnet Psychologie als Nebenfach. Von diesem Neben
fach stellt Psychebiologie eine Untergruppierung dar, die 
von · den Kernbereichen des Studiums so weit entfernt 
erscheint, daß eine Gefährdung des Studiums nicht zu 
beJurchten ist. Dieser kann auch durch verstärkten 
Einsatz des Vollzugshelfers begegnet werden. 

Nach allem kann hinsichtlich der Ausübung des Ermessens 
durch die Antragsgegnerin keine Rechtsverletzung festge
stellt werden. Der angefochtene Beschluß war daher 
aufzuheben und der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gegen die Maßnahme der Vollzugsbehörde zurückzuweisen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 StVollzG. Der 
Geschäfts,.,rert wird auf 500,- DM festgesetzt (§§ 48 a, 13 
GKG) . 

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 36. Jahrgang, Heft 4, Seite 246, September 
1987 
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St{;ß § 56 f Abs. 2 (1986) (Verlängerung der Bewährungs
zeit) 

Nach der Neufassung des § 56 f Abs. 2 StGB durch das 
23. Str.Ä.ndS kann die Be"Währungszeit im ·Einzelfall nicht 
um mehr als die Hälfte der ursprtinglich bestinmten 
Bewäh:nmgszeit verlängert werden. Indessen ist damit eine 
Verlängerung um insgesamt mehr als die Hälfte der 
ursprünglichen Bewährungszeit nicht ausgeschlossen, wenn 
sich zur Vermeidtmg des Widem.üs der Strafaussetztmg 
eine wiederholte Verlängenmg der Bewährungszeit als not
wendig erweist. 

OLG Zweibrücken, Beschl. v. 9.4.1987 - 1 Ws 57 - 58/87 -

Sachverhalt: 

Mit Beschl. v. 22.4.1985 hatte die StVK des LG die Voll
streckung der Reste mehrerer Freiheitsstrafen gegen den 
Verurteilten gern. § 57 Abs. 1 StGB zur Bewährung 
ausgesetzt und die Dauer der Bewährungszeit auf 3 J. 
festgesetzt. Innerhalb der Bewährungszeit hatte der Ver
urteilte eine einschlägige Straftat begangen und wurde 
deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 6 M. mit Bewährung 
verurteilt. Hierauf hatte die StVK die mit der vorerwähn
ten Entscheidung v . 22.4.1985 festgesetzte Bewährungs
zeit um 1 ] . verlängert. \'legen einer weiteren Straftat 
des Verurteilten hatte die StVK die Bewährungszeit um ein 
weiteres Jahr auf insgesamt 5 J. verlängert. 

Die Beschwerden des StA gegen die zweimalige Verlänge
rung der Bewährungszeit blieben erfolglos. 

Aus den Gründen: 

Nach Auffassung des Senats ist nach der Neufassung des 
§ 56 f Abs. 2 StGB durch das 23. StRÄG v . 23.4.1986 
(a;:;Bl. l/393) eine Verlängerung der Bewährungszeit auf 
insgesamt mehr als das Anderthalbfache der ursprUnglieh 
vom Gericht bestimmten Bewährungszeit zulässig, was in 
Fällen der vorliegenden Art, nämlich bei mehrfacher Ver
längerung, von Bedeutung . ist. Der Wortlaut des Gesetzes 
steht einer solchen Handhabung nicht entgegen. 

Nach der frUher geltenden Fassung des § 56 f StGB durch 
das 17. StRÄG ("das Höchstmaß der Bewährungszeit kann 
überschritten werden, jedoch darf in diesem Falle die 
Bewährungszei t nicht um mehr als die Hälfte verlängert 
werden" ) war streitig (vgl. den zur Veröffentlichung vor
gesehenen Senatsbeschl. v . 19.3.1987 - 1 Ws 112/87), ob 
die ursprUnglieh vom Gericht festgesetzte Bewährungszeit 
fUr die Bemessung der Verlängernngsmöglichkeit maßge
bend, oder ob auf die zuvor bestimmte Bewährungszeit 
abzustellen ist. Dieser Meinungsstreit ist zwischenzeitlich 
durch das 23. StRÄG und die Neufassung des § 56 f Abs. 
2 StGB jedenfalls dahingehend geklärt, daß bei der Ver
längerung der Bewährungszeit an die ursprünglich vom 
Gericht festgesetzte Bewährungszeit anzuknüpfen ist . Nach 
Meinung des Rechtsausschusses des Bundestages war 
bereits bei der alten Fassung des § 56 f Abs. 2 StGB auf 
die zunächst bestimmte Bewährungszeit abzustellen (vgl. 
BTDrucks. 8/3857, 12) . Dies sollte durch die - aus der 
Sicht des Gesetzgebers nur redaktionell bedingte - Neu
fassung verdeutlicht werden (Bericht des Rechtsausschus
ses des Deutschen Bundestages, BTDrucks. 10/~391 , 17) , 
nach der die "zunächst bestimmte Bewährungszeit" maß
gebend sein solL Damit ist klargestellt, daß die HäUte 
der zuerst festgesetzten Bewährungszeit für jede Ver
längerungsentscheidung nach § 56 f Abs. 2 StGB eine 
Schranke bildet. Dies besagt jedoch nicht, daß der 
Umfang einer Verlängerung insgesamt durch die ursprUng
lieh festgesetzte Zeitspanne begrenzt wäre . Vielmehr wirkt 
diese Zeitschranke lediglich bei der jeweiligen Entschei
dung über die Verlängerung der Bewährungszeit, hindert 
also nicht eine Verlängerung der Bewährungszeit um 
insgesamt mehr als die Hä.lfte der ursprünglich bestimmten, 
wenn, wie im vorliegenden Fall, Uber die Verlängerung 
wiederholt entschieden werden soll. Diese Auffassung 
steht mit dem Wortlaut der Vorschrift des § 56 F Abs. 2 



StGB nicht in Widerspruch. Wiederholte gleichartige Ent
scheidungen, wie sie in der Praxis nicht selten vorkommen, 
sind nach dem Gesetzestext durch die jeweils vorherge
gangenen Verlängerungsentscheidungen nicht erschwert 
oder gar ausgeschlossen, was der Fall wäre, wenn etwa 
das "Verlängerungskontingent", die Hälfte der ursprünglich 
festgesP.tzten Bew§.hrungszeit, gänzlich oder wenigstens 
überwiegend ausgeschöpft wäre. 

Durch diese Auslegung werden ungereimte, dem Probanden 
nachteilige Auswirkungen, die dem Sinn und Zweck der 
Strafaussetzung zuwiderliefen, vermieden. 

Für die (ursprüngliche) Bestirmnung .der Bewährungszeit 
steht dem Gericht der nach § 56 a StGB vorgezeichnete 
Spielraum zur Verfügung. Bei der Frage nach der Länge 
der Bewährungszeit ist einerseits die Schwere der Tat
schuld zu berücksichtigen, andererseits aber von einer 
Prognose auszugehen, wie lange es nötig sein werde, auf 
den Täter einzuwirken, um ihm zu einem straffreien Leben 
zu verhelfen (vgl. Dreher/rröndle, 43. A. § 56 a Rdnr. 1) . 
Je günstiger die Verhältnisse bei dem Probanden liegen, je 
geringer der Schuldvorwurf einerseits und je vertrauens
würdiger im Hinblick auf seine Bewährung andererseits der 
Proband zu beurteilen ist, desto geringer wird die Zeit
spanne für die Bewährungsprobe zu bemessen sein. Wäre 
demnach beispielsweise im Falle einer besonders gü.11stigen 
Beurteilung die Be\\Tährungszeit auf 2 Jahre bestimmt und 
wegen einer geringfUgigeren Verfehlung des Probanden 
bereits einmal um 1 Jahr verlängert worden, so müßte bei 
einem weiteren Bewährungsversagen grundsätzlich die 
Strafaussetzung widerrufen werden, selbst wenn die 
Anlaßtaten geringfügigere Verfehlungen oder unter gewis
sen Umständen einmalige Entgleisungen darstellten und die 
Prognose nach wie vor i. S. d. § 56 f Abs. 2 StGB günstig 
wäre. 

Umgekehrt könnte einem Probanden, dem bei der Strafaus
setzung nur unter ZurUckstellung erheblicher Bedenken 
angesichts seiner Tatschuld und der Prognose für sein 
künftiges Wohlverhalten nur bei der Anordnung der 
Höchstfrist von 5 Jahren noch einmal entgegengekommen 
werden könnte, die Bewährungszeit mehrfach auf insge
samt 7 1/2 Jahre verlängert werden. Diese Besserstellung 
des ursprünglich schwierigeren, weniger vertrauenswürdi
gen Probanden gegenOber dem weniger gefährdeten 
Probanden, für den zunächst eine geringere Bewährungs
zeit ausreichen konnte, wäre die Folge, wenn die 
ursprUnglieh bestimmte Bewährungszeit den Umfang der 
Verlängerungsmöglichkeit insgesamt begrenzen würde. Sie 
wird iJn Sinne einer sachgerechten Handhabung des § 56 f 
Abs. 2 StGB vermieden, wenn, wie ausgeführt, die 
ursprüngliche Bewährungszeit einen Maßstab lediglich für 
die jeweilige Verlängerung darstellt. Bei anderer Ausle
gung könnten sich di.e Gerichte gedrängt sehen, von 
Anfang an längere Bewährungszeiten festzusetzen, um im 
Rahmen einer Entscheidung nach § 56 f StGB flexibler 
bleiben zu können. Diese Praxis fUhrte aber dazu, den 
positiv zu beurteilenden Straftäter, einen Strauchelnden, 
dem erstmals eine Freiheitsstrafe zugeteilt werden muß, 
einen Ersttäter, dessen Schuld zwar Freiheitsstrafe erfor
dert, deren Vollstreckung sich aber wegen besonderer 
persönlicher Ur:!stände erübrigt, auf lange Jahre hinaus bis 
zu der in § 56 a StGB aufgezeigten Höchstgrenze mit den 
Nachteilen u.11d Einschränkungen der Persönlichkeit zu 
belasten, wie sie mit der Strafaussetzung verbunden sind, 
um ihn von einer Strafvollstreckung zu verschonen. Eine 
dahingehende ~~g liefe den bei der Strafaussetzung 
anzustellenden Uberlegungen zuwider. Die hier befür
wortete Auslegung des § 56 f Abs. 2 Nr. 2 StGB gewähr
leistet daher auch sinnvolle Entscheidungen nach § 56 a 
StGB. 

Mitgeteilt vom 1. Strafsenat des OLG Zweibrücken. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 8, Seite 
350, August 1987 

BtM; §§ 29 Abs. 1, 31 (Normalstrafrahmen bei Aufklä
rungshilfe) 

Auch bei einer relativ großen Menge von Heroin guter 
~tät (ca. 500 g mit 60 % reiner Heroinbasel ist die 
Frage, ob der Normalstrafrahmen des § 29 Abs. 1 wegen 
des Vorliegens der Voraussetzungen des § 31 Nr. 1 BtK; 
anzuwenden ist, zu prüfen. Dies gilt erst recht, wenn 
weitere erhebliche Strafmilderungsgründe vorliegen. 

9;;H, Urt. v . 26.3.1987 - 1 StR 60/87 (LG Stuttgart) 

Sachverl!.alt: 

Das LG hatte die Angekl. wegen unerlaubten Handeltrei
bens mit Btm zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die auf 
den Strafausspruch beschränkte Revision der Angekl. hatte 
Erfolg. 

Aus den Gründen: 

Das LG hat einen Regelfall gern. § 29 Abs. 3 Nr. I. BL\!G 
angenommen, den sich hieraus ergebenden Strafrahmen 
nach § 31 Nr. 1 Bt~, § 49 Abs. 2 StGB gemildert und 
eine Freiheitsstrafe von I. Jahren verhängt. Dabei hat die 
StrK nicht verkannt, daß das Vorliegen eines Regelbei
spiels des § 29 Abs. 3 BtMG nicht zwangsläufig zur 
Annahme eines besonders schweren Falles führen muß. 
Ihre Ausführungen legen aber die Annahme nahe, daß sie 
sich nicht bewußt war, schon beim Vorliegen der Voraus
setzungen des § 31 BtMG vom Strafrahmen des § 29 Abs. 
3 BtMG absehen und den Regelstrafrahmen des § 29 Abs. 1 
BtMG anwenden zu können (vgl. dazu 9;;H NStZ 1986, 368; 
BGH StV 1983, 460; 460, 461; Körner, BtMG, 2. A. , § 29 
Rdnr. 61.1; JoachiJnski, BtMR, 4. A., § 29 Rdnr. 30) . 

Die Erörterung, ob der Strafrahmen des § 29 Abs. 1 BtMG 
schon unter Berücksichtigung der vom LG angenommenen 
Voraussetzungen des § 31 Nr. 1 BtMG anzuwenden ist, 
durfte auch nicht deshalb unterbleiben, weil das Handels
gut eine recht große Menge von Heroin guter Qualität 
(494.5 g mit 60,5 % reiner Heroinbase) war. Eine Erörte
rung hätte sich vielmehr schon deshalb aufgedrängt, weil 
das Tatgericht noch weitere erheblich für die Angekl. 
sprechende Umstände festgestellt hat: Sie i.st nicht vorbe
straft, zeigte ehrliche Reue, hinterließ insgesamt einen 
positiven Eindruck, glaubte , ihrem verhafteten Ehemann 
verpflichtet zu sein, \"ar noch verhältnismäßig jung, hatte 
nur mangelnde Lebenserfahrung in Verbindung mit einer 
konservativ sUdeuropäischen Erziehung: das Rauschgiftge
schäft war vor ihrem Tatbeitrag bereits vereinbart und 
vorbereitet worden, die Gefährlichkeit des Geschäftes war 
durch die Beteiligung eines verdeckt arbeitenden Polizei
beamten vermindert; sie hat wieder einen Arbeitsplatz 
gefunden, von ihrem in kriminelle Geschäfte verstrickten 
Ehemann will sie sich scheiden lassen. 

Der Senat kann angesichts der vielen strafmindernden 
auch bei Berücksichtigung der strafschärfenden Umstände 
nicht ausschließen, daß die Strafe erheblich geringer 
ausgefallen wäre, wenn sich die StrK bewußt gewesen 
wäre, daß sie wegen der von ihr der Angekl. zugebillig
ten Stellung als Aufklärungsgehilfin nach § 31 Nr. 1 BtMG 
nicht von dem verschärften Strafrahmen des § 29 Abs. 3 
BtMG hätte ausgehen müssen, vielmehr aus dem Regelstraf
rahmen des § 29 Abs. 1 BtMG die Strafe hätte zumessen 
können. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 7. Jahrgang, Heft 8, Seite 
344, August 1987 
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Weise Worte ••• 
Staatsanwälte 

oft unzureichend 
ausgebildet? 

Für eine wirksamere Bekämp
fung der Wirtschaft.s., Umwel~. 
Korruptions- und Organisierten
Kriminalität ist vor allem eine bes
sere personelle, räumll.che und 
sachliche Ausstattung der Staats
anwaltschaften und Gerichte uner
läßlich. Diese Auffassung vertraten 
gestern bei einer Anhörung der 
SPD-Fraktion des Abgeordneten
hauses Fachleute aus der Justiz, 
Vertreter der Vereinigung der 
Staataanwälte, der Polizei und Ju. 
stizpolitiker. 

Ferner wurde die Aus- und Fort
bildung bei Staatsanwälten und 
Richtern als derzeit völlig unzurei· 
chend bezeichnet. Bestimmte Be· 
reiche, wie z. B. die Computerkri
minalität, könnten nicht aufgeklärt 
werden, weil fachkundige Staats
anwälte fehlten. 

Als wichtigste Aufgabe der 
Staatsanwaltschaft nannte derBer
liner Vorsitzende der Arbeitsge
meinschaft sozialdemokratischer 
Juristen, Wolfgang Schomburg, die 
aktive Strafverfolgung. Es dürfe 
nicht öeim Dieb haltgemacht, der 
Hehler müsse ermittelt werden. 

1n den Berliner Haftanstalten sä
ßen die -kleinen Kriminelle~gab 
Strafrichter Christoph Flügge zu 
bedenken. Die großen hätten stets 
einen festen Wohnsitz und würden 
zunächst nicht in Haft genommen. 
Ein unglaublich hoher Prozentsatz 
von Haftbefehlen beruhe auf dem 
Grundsatz von Fluchtgefahr. Rich
tiger wäre es, den Grundsatz der 
Verdunklungs- und der Wiederho
lungsgefahr gelten zu lassen. 

Der Berliner Landesvorsitzende 
des Bundes Deutscher Kriminalbe
amter, Ulrich Gähner, sprach sich 
daftir aus, gefli.hrlichen Straftätern 
keine Hafterleichterungen zu ge. 
l;>en, solange nicht gewährleistet 
sei, daß sie keine Gefahr flir die 
Allgemeinheit darstellen. mam 

Wie man a us dem nebenstehenden Ar
tikel der Berliner Morgenpost vom 
26.11.1987 ersieht , haben sich Fach 
l eute (oder solche, die sich dafür 
halten) von der SPD anhören lassen. 

Dabei durfte dann nat ürlich auch 
nicht der · Vorsitzende des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter, Ulrich 
Gähner, fehlen. Der sprach sich dafür 
aus, gefährlichen Straftätern keine 
Hafterleichterungen zu geben, so
lange nicht gewährleistet sei, daß sie 
keine Gefahr für die Allgemeinheit 
darstellen. 

Wenn dieses Thema nicht so traurig 
wäre, müßte man darüber lachen! 
Wer den Strafvollzug in Berlin kennt, 
weiß wie schwer es ist, Vollzugs
lockerungen zu bekommen. Da werden 
vom zuständigen Stat ionsbeamten 
über den Gruppenleiter bis zum Teil
anstaltsleiter alle in die Ent schei
dung einbezogen. Und die Herren sind 
bestimmt nicht risikofreudig! Wer sich 
al s Gefangener da nicht mit blüten
reiner Weste präsentiert, wird gar 
nicht für Vollzugslockerungen zuge
lassen. 

Wenn man sich die Zahlen der Haft
urlauber ansieht, erkennt man, wie 
wenig es sind. Nachdem ein Straf
gefangener bei einem Ausgang eine 
Taxifahrerin anschoß, sind die Krite
rien noch weiter verschärft worden. 
In einem Interview sagte diese Frau, 
die durch den Schuß querschnittge
lähmt ist, sie verstände, daß Gefan
gene erprobt werden müssen. Man 
würde ja auch · einen jungen Hund 
nicht einfach ohne Leine auf der 
Straße laufen lassen. 

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormelder 
bzw. über die Gruppenleiter erreichen 
oder einen Brief direkt an uns 
senden. Wir kommen zum persönlichen 
Gespräch in den Knast oder Sie 
kommen in unsere Beratungsstelle. 

Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorbereitung der 
Entlassung an, die jeden Donnerstag
nachmittag unter der Leitung von 
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Herrn Knauer stattfindet. Teilnehmen 
können Frauen und Männer, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung 
der Haftanstalt bekommen und ca. 
sechs bis zwölf Monate vor der 
voraussichtlichen Entlassung stehen. 

Ober weitere Gruppenangebote infor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

Für Gefangene wird es immer schwie
riger, Vollzugslockerungen zu bekom
men. Bis jemand zum Urlaub zugelas
sen wird, muß er verschiedene Er
probungsphasen durchlaufen. So darf 
gegen ihn kein weiteres Ermittlungs-· 
verfahren anhängig sein. Er darf kein 
Btm-Vermerk (Btm = Betäubungsmittel) 
in der Akte haben, und er darf wäh
rend der Haft nicht auffällig ge
worden sein. Unter Umständen reicht 
schon eine kleine Hausstrafe aus, um 
Vollzugslockerungen abzulehnen. 

Wer inhaftiert ist, weiß wie schwer 
es ist, Vollzugslockerungen zu be
kommen. Auch wenn der BDK-Vor
sitzende von Hafterleichterungen 
spricht, wird er wohl Vollzugslocke
rungen meinen, denn Eisenkugeln tra
gen die Gefange~~n heute nicht 
mehr. Mit seinen Außerungen gießt 
Ulrich Gähner Öl ins Feuer der 
Leute, die Vergeltung als wichtig
sten Punkt im Strafvollzug ansehen. 

Es scheint im Moment wieder einmal 
so zu sein, daß der Öffentlichkeit 
ein Unsicherheitsgefühl gegeben wer
den soll, damit noch mehr Stellen für 
Kriminalbeamte geschaffen werden. 
Das liegt ja auch ganz auf der all
gemeinen Linie des Senators für Ju
stiz. Denn er wollte ja auch defl Be
griff der Buße mit in das Straf
vollzugsgesetz geschrieben wissen. 

Wenn es der Wirtschaft eines Volkes 
schlechter geht, wird auf eine Min
derheit geschimpft. Erst waren es die 
Ausländer und nun sind es die 
Knackis. 

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Ber11n e. V. 
Caritasverband fOr Bertln e.V. 
Das Diakonlache Werk Berlln a. r. 

-gäh-

Deutscher Parlllllacher Wohlfahrllverband 
Stralfalllgen· und Bewlhrungahllte Bartin t .V. 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbarung 

Bundesallee 42/IV • 
1 000 Berlln 31 
Telefon (030) 86 05 41 
*U-Bahn Berliner Str. 



Keine Weihnachtsgeschichte 
Wie schon die Überschrift zu diesem 
Artikel verrät, ist die nachfolgende 
Geschichte keine Weihnachtsgeschichte. 
Weihnachten ist das Fest das Liebe, 
und fast jeder erinnert sich gerne 
daran, wie er als Kind unter dem 
Tannenbaum zusammen mit seinen 
Eltern die Festtage verbracht hat. Es 
gibt viele Gefangene, die gerade in 
diesen Tagen über Weihnachten be
sonders verzweifelt sind. Wir können 
ihnen wenig Tröstliches sagen: es ist 
schlimm, eingesperrt zu sein und be
sonders schlimm ist es, eingesperrt 
und Vater von Kindern zu sein. 

Beim Stichwort Kinder sind wir schon 
beim Thema. Am Oberlandesgericht zu 
Frankfurt am Main ist seit mehreren 
Monaten ein Verfahren anhängig, in 
dem ein Vater um das Recht klagt, 
seinen Sohn bei sich in der Vollzugs
anstalt haben zu dürfen. Die Para
graphen 80 und 142 des Strafvoll
zugsgesetzes beinhalten ja die Mög
lichkeit, daß inhaftierte Mütter ihre 
Kinder bis zum Beginn der Schul
pflicht bei sich haben dürfen. Für 
Väter gibt es etwas vergleichbares 
nicht. So hat vor längerer Zeit schon 
einmal ein Gefangener versucht, sich 
das Recht zu erstreiten, seinen Sohn 
bei sich haben zu dürfen. Inzwischen 
ist der Gefangene in die Freiheit 
entlassen worden. Jetzt versucht 
wieder ein Gefangener aus der ]VA 
Schwalmstadt, dieses Recht für sich 
einzuklagen. 

Bereits Ende 1986 wurde die Klage 
vor der Strafvollstreckungskammer 
Marburg erhoben und, wie nicht 

-anders zu erwarten, abgelehnt. Aber 
als Gefangener kennt man das nicht 
anders. Die meisten Strafvollstrek
kungskammern entscheiden sowieso im 
Sinne der Anstalt. Nach zehn Jahren 
Strafvollzugsgesetz muß man sich 
fragen, wozu sie eigentlich da sind? 
Aber darum· soll es in diesem Artikel 
nicht gehen. 

Die Eltern, es handelt sich in diesem 
Fall um das Ehepaar Zöller, ließen 
sich das nicht gefallen und erhoben 
Rechtsbeschwerde bei dem Oberlandes
gericht in Frankfurt am Main. Sie 
begründeten ihre Rechtsbeschwerde 
mit der Gleichstellung vor dem 
Gesetz. Wenn eine Mutter ihr Kind 
bei sich haben darf, muß es auch 
dem Vater erlaubt sein. Die Entschei
dung liegt bisher noch nicht vor, und 
man darf gespannt sein, wie die 
Herren sich aus der Affäre ziehen. 
Sollte es eine ablehnende Entschei
dung werden, steht den Eltern der 
Weg zum Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe offen. 

Ich finde es erfreulich, daß sich 
hier ein Gefangener nicht alles 
gefallen läßt und seine rechtlichen 
Möglichkeiten voll ausschöpft. In 
einem Briefwechsel schrieb er uns 
schon vor einigen Monaten, daß sich 
sein kleiner Sohn durch die ständige 
Trennung entfremdet hat. Gerade das 
soll doch nach dem Strafvollzugs-

. gesetz verhindert werden. Wie heißt 
es doch in dem sogenannten "Jahr
hundertwerk": Soziale Kontakte 
sollen gefördert werden. Das liest 
sich auch für die Öffentlichkeit sehr 
schön, wenn etwas derartiges in 
einem Gesetzeswerk steht. Das ist 
letztendlich nichts als Augenwische
rei. Wenn dem Anstaltsleiter etwas 
nicht paßt, kann er mit dem näch
sten Paragraphen die Besuche schon 
wieder verbieten, weil er darin eine 
Gefährdung für die Anstalt sieht. Es 
wäre so leicht möglich, in allen deut
schen Vollzugsanstalten oft eine 
fünfstündige Sondersprechstunde für 
Väter einzurichten und bei dieser 
Sondersprechstunde die Väter mit 
ihren Kindern spielen zu lassen. Wie 
soll man einem kleinen Kinde er
zählen, daß der Vater nicht zu ihm 
korrunen kann, weil er eingesperrt 
ist? Das wird so ein kleines Wesen 
niemals begreifen. 

Im Lichtblick haben wir schon mehr
fach gefordert, daß für Väter 
erweiterte Besuchsmöglichkeiten ge
schaffen werden. Aber davon hält die 
Senatsverwaltung für Justiz sehr 
wenig. Sie a~sumentiert immer wieder 
mit der Uberbeanspruchung der 
Beamten. Mi.t diesem Argument kann 
man von der Ausführung bis zum be
gleiteten Ausgang alles ablehnen. Auf 
Seite 31 können sich unsere Leser 
selbst davon überzeugen, wieviele 
Justizbedienstete in Berlin auf dem 
Papier zur Verfügung stehen. Es ist 
immer \0/ieder erstaunlich, wo diese 
Leute alle bleiben. 

Der Vater des kleinen Sascha hat 
jedenfalls von sich aus alles getan, 

um mit seinem Kind zusammen sein zu 
können. Nachdem der Anstaltsleiter 
von Schwalmstadt ganz plötzlich an
geordnet hat, daß Norbert Zöller nur 
noch Besuche empfangen darf, die 
akustisch überwacht werden, begann 
Norbert Zöller mit einem unbefri
steten Hungerstreik, den er auch 
über längere Zeit fortsetzte und der 
seine Gesundheit stark angriff. Aber 
da Menschlichkeit im Vollzugsalltag 
ein Wort ist, das zumindest viele lei
tende Beamte nicht zu kennen schei
nen, nüt zt e das auch nichts. Nun 
bleibt nur zu hoffen, daß die zu
ständige Kammer beim Oberlandes
gericht Frankfurt eine positive Ent
scheidung trifft. Da das Verfahren 
jedoch schon wieder so lange an
dauert, darf man wohl nicht damit 
rechnen, daß schon in dieser Instanz 
für Recht erkannt wird, daß der 
Gefangene seinen Sohn zu sich neh
men darf. 

Erfreulich hingegen ist, daß der 
Petitionsausschuß des Deutschen 
Bundestages sich auf die Seite von 
Norbert Zöller gestellt hat. Dem 
Ausschuß ist auch unverständlich, 
warum ein Recht, das für Frauen gilt, 
für Väter nicht gelten soll. Deutlich 
ließ der Petitionsausschuß erkennen, 
daß er eine Gesetzesänderung für 
nötig hält. Man darf gespannt sein, 
wie die Bundesregierung diesen Fall 
nun handhaben wird. 

Seit der Einreichung der Klage vor 
der Strafvollstreckungskammer in 
Marburg ist nun schon fast ein Jahr 
vergangen. Außer der Ablehnung der 
Klage und Weiterreichung an das 
Oberlandesgericht geschah nichts. 
Gerade in einer Zeit, in der ein 
Kleinkind de n Vatet· nötig braucht, 
läßt sich das Gericht nicht zur Eile 
zwingen. Menschlichkeit ist. ein 
Aspekt, der in der Justiz nicht zählt. 
\'l'ir fordern tmsere Leser, die wie wir 
über dieses Verhalten empört sind, 
auf, dem Bundespräsidenten zu 
schreiben und ihn um seine Hilfe zu 
bit ten. Der Bundespräsident ist unter 
folgender Anschrift zu erreichen: 

Bundespräsidialamt 
Kaiser- Friedrich- Straße 16 
5300 Bonn 1 

Wir hoffen sehr, daß unser Mitgefan
gener Nor bert Zöller endlich mit 
seinem ·Sohn Sascha zusarrunen sein 
kann, und daß dieser Fall der Aus
löser dafür ist, daß in Zukunft auch 
männliche Inhaftierte mit ihren Kin
dern zumindest bis zum Beginn der 
Schulzeit zusammenleben können. 

- gäh-
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DAS NEUE GEFANGENEN-MUSEUM 

Da wird jetzt ein neues Museum gebaut -
heidi! 

Das zeigt uns, wie man Gefangene verstaut-
hopla he! 

Und wie man das einmal früher gemacht; 
und wie man einst die Verbrecher bewacht; 
und wie wirs so herrlich weit gebracht-

Ehre sei Gott in der Höhe-! 

Wird alles darin zu sehen sein? 
heidi? 

Es gibt da so reizende Kämmerlein -
hopla he! 

Darin stinkt es nachts nach menschlichem Kot, 
da verkümmert so mancher in seiner Not 
und wartet auf den Gefängnis-Tod -

Ehre sei Gott in der Höhe-! 

Stellt nur alles in diesem Museum aus! 
heidi! 

Das fade Futter und allen Graus -
hopla he! 

Und lasset uns doch auch ja nicht vergessen 
die Fotos der viereckigen Aufseherfressen, 
und die Qual des Mannes, der in Grau lebt, 
und der Jahr um Jahr allein ohne Frau lebt-
Stellt das aus, wenn ihr Mut habt! 

Stellt das aus - ! 

Wann, Proletariat, holst du die aus den Zuchthäusern 
heraus, 

die für dich da sitzen, die für dich da krepieren? 
die für dich Tüten kleben und Schränke polieren? 

Wir hören nachts euer Weinen und euer Gekeuch. 
Einen Gruß in die Zellen -! 

Wir denken an euch! 

{Kurt Tucholsky, "Gesammelte Werke, Band 6, 1928" - rororo) 
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